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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz
App Anwendungssoftware (Application Software)
Art. Artikel

BGBl. Bundesgesetzblatt
BMI Bundesministerium für Inneres
B–VG Bundes–Verfassungsgesetz
BPD Bundespolizeidirektion
bzw. beziehungsweise

EUR Euro
exkl. exklusive

FAG 2005 Finanzausgleichsgesetz 2005, BGBl. I Nr. 156/2004

Ges.m.b.H./ 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung
inkl. inklusive
ITS Intelligent Transport Systems
i.V.m. in Verbindung mit

Kfz Kraftfahrzeug
Kfz–km Kraftfahrzeug–Kilometer
km Kilometer
km/h Kilometer pro Stunde
KPZ Kurzparkzonenüberwachung („Blaukappen“)

LGBl. Landesgesetzblatt
lit. litera (Buchstabe)
LPD Landespolizeidirektion

m Meter
MA 5 Magistratsabteilung 5 – Finanzwesen
MA 6 Magistratsabteilung 6 – Rechnungs– und Abgabenwesen
MA 18 Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung
MA 28 Magistratsabteilung 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau
MA 46  Magistratsabteilung 46 – Verkehrsorganisation und technische 

Verkehrsangelegenheiten
MA 65 Magistratsabteilung 65 – Rechtliche Verkehrsangelegenheiten
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MA 67 Magistratsabteilung 67 – Parkraumüberwachung
max. maximal
Mio. Million(en)
MIV motorisierter Individualverkehr
MPV Masterplan Verkehr

Nr. Nummer

ÖBB Österreichische Bundesbahnen
ÖV öffentlicher Verkehr

Pkw Personenkraftwagen
PÜG Parkraumüberwachungsgruppe („Weißkappen“)

rd. rund
RH Rechnungshof

S–Bahn Schnellbahn
STEP 2025 Stadtentwicklungsplan Wien – STEP 2025
StVO. 1960 Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 i.d.g.F.

TZ Textzahl(en)

U–Bahn Untergrundbahn
u.a. unter anderem
USt Umsatzsteuer

v.a. vor allem
VBÄ Vollbeschäftigungsäquivalent
VOR Verkehrsverbund Ost Region

WStV Wiener Stadtverfassung

Z Ziffer
z.B. zum Beispiel
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Glossar

Berechtigungszone

Jene Bereiche, deren Bewohnerinnen und Bewohner oder Betriebe berechtigt sind, 
Parkkleber (Parkpickerl) bzw. eine Parkkarte für eine flächendeckend kundgemachte 
Kurzparkzone zu erwerben1

Carsharing

Organisierte, gemeinschaftliche Nutzung von Kraftfahrzeugen

Fahrleistung

Von Fahrzeugen gefahrene Kilometer, bezogen auf eine Zeitspanne2

Geltungsbereich

Bereich, in dem der Parkkleber („Parkpickerl“) bzw. die Parkkarte gilt; der 
Geltungsbereich ist nicht auf den eigenen Bezirk beschränkt, sondern reicht einige 
Straßenzüge in einen oder mehrere Nachbarbezirke hinein (Überlappungszonen).3

Handy–Parken

Anforderung elektronischer Parkscheine durch eine Benutzerin oder einen Benutzer 
von einem Mobiltelefon aus4

Kontrahent

Vertragspartner

1 https://www.wien.gv.at/verkehr/parken/kurzparkzonen/

2 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/11/11/def.html

3 https://www.wien.gv.at/verkehr/parken/kurzparkzonen/

4 Change Request 7. Oktober 2010
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Kordon

System von Erhebungsstellen in der Verkehrsplanung; am Kordon Wiener 
Stadtgrenze wurde der nach Wien in Fahrtrichtung stadteinwärts fahrende Verkehr 
erhoben.5

Modal Split

Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel (Modi); im 
Allgemeinen darauf bezogen, welcher Anteil an der Gesamtzahl der Wege mit 
welchem Verkehrsmittel zurückgelegt wird6 

Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Mit privaten Kraftfahrzeugen abgewickelter Verkehr (im Unterschied zum Verkehr 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln)7

Motorisierungsgrad

Indirekter Indikator für die Verfügbarkeit von Kraftfahrzeugen; errechnet aus der 
Anzahl der Pkws (laut Zulassungsstatistik) bezogen auf 1.000 Einwohner8

Open Government Data

Von der Verwaltung gesammelte Daten, die der Allgemeinheit in maschinen-
lesbarer Form frei zur Verfügung gestellt werden

Park & Ride–System

Regelung, nach der Kraftfahrer ihre Autos auf Parkplätzen am Stadtrand abstellen 
und von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln in das Stadtzentrum weiterfahren9

5 Quelle: Kordonerhebung 2010

6 Quelle: Stadt Wien, STEP 2025

7 in Anlehnung an www.duden.de

8 Quelle: Stadt Wien, Fachkonzept Mobilität zum STEP 2025

9 www.duden.de
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Parkpickerl/Parkkleber

Gebührenpflichtiger Parkausweis in Form eines Klebeetiketts10

Planungsgemeinschaft Ost

Gemeinsame Organisation der Länder Burgenland, Niederösterreich und Wien zur 
Abstimmung raumplanerisch relevanter Fragen

Preisangebotsverfahren

Verfahren, bei dem die Bieter aufgrund der Ausschreibungsunterlagen die Preise 
für vom Auftraggeber beschriebene Leistungen in ihren Angeboten bekannt geben 
(§ 2 BVergG 2006)

Preisaufschlags– und Nachlassverfahren

Verfahren, bei dem vom Auftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen zusätzlich 
zu den beschriebenen Leistungen auch Bezugspreise bekannt gegeben werden, zu 
denen die Bieter in ihren Angeboten – gewöhnlich in Prozent ausgedrückt – 
Aufschläge oder Nachlässe angeben (§ 2 BVergG 2006)

Umweltverbund

Gruppe der – in Hinblick auf Schadstoffausstoß, Flächenverbrauch und 
Lärmbelastung – umweltverträglichen Verkehrsarten und ihre aktive Vernetzung 
(Fußverkehr, Radverkehr, öffentlicher Verkehr (S–, U–, Straßenbahn, Bus) sowie im 
weiteren Sinne Taxis, Carsharing– und Mitfahrangebote)

Verkehrsstärke

Anzahl von Fahrzeugen pro Zeiteinheit

Zielverkehr

Verkehr, der in einem bestimmten Raum endet

10 www.duden.de
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Wirkungsbereich des

Bundesministeriums für Inneres sowie der

Bundeshauptstadt Wien

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Die Stadt Wien erreichte mit der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung eine 
Verringerung der Stellplatzauslastung im 12., 14., 15., 16. und 17. Wiener Gemein-
debezirk. In den angrenzenden nicht bewirtschafteten Bereichen traten Verschlech-
terungen durch Verlagerungswirkungen auf. Es fehlten fundierte Aussagen betref-
fend allfälliger Rückverlagerungen in die Innenbezirke.

Die Stadt Wien rief im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung die Auf-
stellung von Verkehrszeichen aufgrund von bestehenden Rahmenverträgen ab, an-
statt diese Leistungen neu auszuschreiben.

Die Einnahmen aus der Parkometerabgabe erhöhten sich seit dem Jahr 2011 von 
rd. 69,29 Mio. EUR um rd. 32,73 Mio. EUR auf rd. 102,02 Mio. EUR, was einer Stei-
gerung von rd. 47,2 % entsprach. Dies war im Wesentlichen auf die Ausweitung des 
parkraumbewirtschafteten Gebiets und die Erhöhung der Parkscheingebühren im 
Jahr 2012 zurückzuführen.

Im Zeitraum 2008 bis 2014 wurde der Garagenbau mit Mitteln aus der Parkometerab-
gabe und der Ausgleichsabgabe in der Höhe von 114,41 Mio. EUR und der öffentliche 
Verkehr in der Höhe von 610,09 Mio. EUR gefördert. Der Anteil zur Förderung des 
öffentlichen Verkehrs stieg nach 2010 deutlich.

Die Einnahmen und Strafeinnahmen aus der Parkometerabgabe stiegen von 
rd. 96,88 Mio. EUR im Jahr 2008 auf rd. 166,97 Mio. EUR im Jahr 2014, somit um 
72,3 %.
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Kurzfassung

Prüfungsziel

Ziel der Überprüfung war die Beurteilung der Wirkungen bzw. der Zielerreichung 
der Parkraumüberwachung, der Beanstandungen, der Entwicklung der Einnahmen 
aus der Parkometerabgabe und der Strafgelder sowie der Mittelverwendung. (TZ 1)

Rechtsgrundlagen

Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG zwischen der Bundesregierung und dem 
Land Wien über die Parkraumüberwachung in Wien trat erst ein halbes Jahr nach 
der Übertragung der Zuständigkeit zur Überwachung der Kurzparkzonen auf die 
Landespolizeidirektion Wien in Kraft. Damit waren Festlegungen betreffend die 
Aufgabenwahrnehmung der neu geschaffenen Überwachungsgruppe für den ru-
henden Verkehr und die Kurzparkzonen sowie die Schaffung organisatorischer 
Strukturen für die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien auf diesem Ge-
biet erst verspätet verrechtlicht. (TZ 2)

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

Die Stadt Wien legte ihre verkehrspolitischen Ziele im Masterplan Verkehr 2003 – wie 
z.B. die Schaffung ausreichender Stellplätze für die Fahrzeuge der Wohnbevölkerung 
und der ansässigen Betriebe, die Reduktion des Kfz–Verkehrs sowie die Erhöhung des 
Anteils des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr – auf Grundlage von regelmäßi-
gen Evaluierungen, zuletzt im Mobilitätskonzept zum Stadtentwicklungsplan 2025 
(STEP 2025), fest. (TZ 3)

Die Abwicklung der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung als Projekt war ge-
eignet, um die Vielzahl an Aufgaben organisatorischer und legistischer Art zu erfül-
len. (TZ 4)

Der Zeitplan war ambitioniert (Projektstart Jänner 2012 – Zieltermin 1. Okto-
ber 2012); die veranschlagte Zeit für Abstimmungen in den Bezirken reichte nicht 
aus und die geplante Ausschreibung der erforderlichen Verkehrszeichen wurde 
nicht durchgeführt. Letztlich trat die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung 
zum geplanten Zeitpunkt in Kraft. (TZ 4)
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Erweiterungsprozess

Abgrenzung der parkraumbewirtschafteten Gebiete

Es sprachen sich nicht alle untersuchten Wiener Gemeindebezirke für eine Erwei-
terung der Parkraumbewirtschaftung aus, wiewohl aufgrund der vorliegenden Un-
tersuchungen Verlagerungseffekte in die angrenzenden nicht bewirtschafteten Ge-
biete zu erwarten waren. (TZ 5)

Die im Oktober 2012 erfolgte Abgrenzung des Bewirtschaftungsgebiets war auf 
Grundlage der vorliegenden Studien nicht in allen Bereichen (v.a. im 14. Wiener 
Gemeindebezirk) nachvollziehbar, weil sie absehbare Verlagerungseffekte nicht 
ausreichend berücksichtigte. Dadurch erfolgte bereits im Jänner 2013 – drei Mo-
nate nach der Erweiterung – eine Erweiterung der Bewirtschaftungsgebiete im 14., 
16. und 17. Wiener Gemeindebezirk, die zusätzliche Kosten z.B. für Verkehrszei-
chen sowie Bodenmarkierungen verursachte. (TZ 5)

Die von der Stadt Wien ursprünglich angestrebten einheitlichen Bewirtschaftungs-
zeiten waren nicht umgesetzt worden. Während die Stadt Wien zu Beginn des Er-
weiterungsprojekts einheitliche Bewirtschaftungszeiten in allen parkraumbewirt-
schafteten Gebieten anstrebte, erfolgte die Ausweisung letztlich differenziert 
hinsichtlich der Geltungszeiten und Parkdauer mit drei unterschiedlichen Zeitmo-
dellen. Dadurch war der Überblick über das Parkraumregime für die Parkraumnut-
zerinnen und –nutzer erschwert. (TZ 5)

Anpassungen der Abgrenzung nach Jänner 2013

Die Stadt Wien berücksichtigte bei den parkraumbewirtschafteten Gebieten lokale 
Anforderungen und nahm entsprechende Anpassungen der Kurzparkzonen vor. Er-
neute Erweiterungen auf einzelnen Straßenzügen (v.a. im 14. und 17. Wiener Ge-
meindebezirk) und häufige Änderungen bei den Geschäftsstraßen in den bewirt-
schafteten Gebieten (v.a. im 14. Wiener Gemeindebezirk) erschwerten jedoch die 
Transparenz für die Nutzerinnen und Nutzer und verursachten zusätzliche Kosten 
z.B. für Verkehrszeichen sowie Bodenmarkierungen. (TZ 6)

Während die Ausweitung der Berechtigungszone auf Teile der Gürtelbögen im 
6. und 8. Wiener Gemeindebezirk sachlich nachvollziehbar war, fehlte eine plausi-
ble Begründung für die Einbeziehung eines Straßenabschnitts im 13. Wiener Ge-
meindebezirk in die Berechtigungszone für den 14. Wiener Gemeindebezirk. Diese 
Einbeziehung des Straßenabschnitts war nicht nachvollziehbar, weil die parkraum-
bewirtschaftete Zone mehr als 3,5 km entfernt lag. (TZ 6)
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Zielerreichung

Erfolgsmaßstäbe zur Beurteilung der Zielerreichung

In den Plänen der Stadt Wien fehlten Erfolgsmaßstäbe zur Beurteilung des Ziels der 
Schaffung ausreichender Stellplätze für die Fahrzeuge der Wohnbevölkerung und 
der ansässigen Betriebe, beispielsweise anhand der Entwicklung der Stellplatzaus-
lastung, die in der Evaluierung der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung un-
tersucht wurde. (TZ 7)

Die Stadt Wien verfügte weiters nicht über alle erforderlichen Datengrundlagen, 
um die Erreichung ihrer verkehrspolitischen Ziele zu beurteilen: Während die Stadt 
Wien die Daten zum Modal Split (Verkehrsmittelwahl) der Wienerinnen und Wie-
ner regelmäßig von den Wiener Linien bezog, lagen zur Erhebung des Modal Split 
der Einpendlerinnen und Einpendler keine aktuellen Daten und keine konsistente 
Zeitreihe vor. Warum für den Modal Split der Einpendlerinnen und Einpendler (Ziel-
verkehr an der Stadtgrenze) Aussagen über eine angestrebte Entwicklung gemäß 
Mobilitätskonzept zum STEP 2025 nicht zweckmäßig waren, war nicht nachvollzieh-
bar, zumal die Stadt Wien das Mobilitätsverhalten auch im Wiener Umland als ent-
scheidend für eine effektive Senkung der Umweltbelastungen ansah. (TZ 7)

Der Stadt Wien war die Auslastung der Wohnsammelgaragen und gewerblichen 
Garagen nicht bekannt; die der Stadt Wien vorliegenden Angaben zur Auslastung 
der Park & Ride–Anlagen im Burgenland, in Niederösterreich und Wien waren nicht 
aktuell. Diese Daten wären jedoch als Planungsgrundlage im Verkehrsbereich 
zweckmäßig. (TZ 7)

Der von der Stadt Wien im Rahmen des Mobilitätskonzepts zum STEP 2025 geplante 
Aufbau eines Datenverbunds zur Mobilität sowie verbesserte Kooperationen waren 
wesentlich, damit die in der Verkehrsplanung tätigen Stellen und Institutionen auf 
fundierte, aktuelle und einheitliche Daten zurückgreifen können. (TZ 7)

Wirkungen der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung auf die Parkraumnachfrage

Die Stadt Wien erreichte mit der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung eine 
Verringerung der Stellplatzauslastung im 12., 14., 15., 16. und 17. Wiener Gemein-
debezirk. In den angrenzenden nicht bewirtschafteten Bereichen traten Verschlech-
terungen durch Verlagerungswirkungen auf. Es fehlten fundierte Aussagen betref-
fend allfälliger Rückverlagerungen in die Innenbezirke. Die Befragung betreffend 
die Einstellung zum Parkpickerl ergab kein vollständiges Bild, weil sie nur Bewohne-
rinnen und Bewohner mit Hauptwohnsitz in den Erweiterungsgebieten berücksich-
tigte. (TZ 8)
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Zielerreichung hinsichtlich Modal Split und Garagen–Stellplätzen

Die Verkehrsmittelwahl der Wienerinnen und Wiener in den parkraumbewirtschaf-
teten Bezirken veränderte sich grundsätzlich im Sinne der im Masterplan Verkehr 
definierten Ziele. Für diese Entwicklung konnte eine Vielzahl von Faktoren eine 
Rolle spielen. (TZ 9)

Eine Verlagerung des Pendlerverkehrs zugunsten des öffentlichen Verkehrs gelang 
laut den vorliegenden Daten bis 2010 nicht; hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl 
der Einpendlerinnen und Einpendler nach Einführung der Parkraumbewirtschaf-
tung lagen keine aktuellen Daten vor. (TZ 9)

Die Realisierung von Park & Ride–Stellplätzen und der Stellplatzrückbau an der 
Oberfläche lagen hinter den Planungen. Im Gegensatz dazu lag die Zunahme der 
gewerblichen Stellplätze deutlich über den Zielwerten. (TZ 10)

Weitere Erhebungen zur Parkraumsituation

Das Bestreben der Stadt Wien und der Landespolizeidirektion Wien, die Stellplatz-
auslastung und den Anteil ordnungswidrig abgestellter Fahrzeuge in repräsentati-
ven Gebieten durch Organe der Parkraumüberwachung zu erheben, um deren Ent-
wicklung langfristig zu dokumentieren, war positiv. Anleitungen für die 
Durchführung der Erhebung fehlten jedoch. Damit war nicht sichergestellt, dass die 
Daten unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte aussagekräftig bzw. miteinander ver-
gleichbar waren. (TZ 11)

Sonderformen der Parkraumnutzung

Das Anwohnerparken stellte gegenüber der Parkraumbewirtschaftung mit Kurz-
parkzonen eine schwerwiegendere Maßnahme dar. Im 1. Wiener Gemeindebezirk 
waren im Mai 2015 mit 874 von wienweit 2.741 Anwohnerparkplätzen mit Abstand 
die meisten Anwohnerparkplätze verordnet. Dies entsprach rd. 11,0 % der Stell-
plätze im 1. Wiener Gemeindebezirk. Es war keine Erhebungsmethode zur Bestim-
mung der Stellplatzauslastung normiert, obwohl die Stadt Wien als Voraussetzung 
für die Verordnung von Anwohnerparkplätzen eine Stellplatzauslastung von 90 % 
angab. Die Stadt Wien strebte einen Pilotversuch zur zusätzlichen Kenntlichma-
chung der Anwohnerparkplätze mit Bodenmarkierungen an. (TZ 12)

Die Zahl der Kunden beim klassischen Carsharing blieb in Wien bislang weit unter 
den Erwartungen. Dies lag entsprechend der Evaluierung des Klimaschutzpro-
gramms der Stadt Wien auch an der Verfügbarkeit attraktiver Standplätze. (TZ 13)
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Kundmachungen und Informationen

Es bestanden mehrere Möglichkeiten, Informationen über die Kurzparkzonenrege-
lungen einzuholen; die digitale Aufbereitung und Verbreitung von Daten als „Open 
Government Data“ war positiv. Die Informationen zum Anwohnerparken auf der 
Website der Stadt Wien waren allerdings nicht tagesaktuell. (TZ 14)

Die Stadt Wien informierte die Bevölkerung über die Erweiterung der Parkraumbe-
wirtschaftung in den Jahren 2012 und 2013 über verschiedene Informationskanäle. 
Gesonderte Informationsveranstaltungen mit Ausstellungen über die Auswirkun-
gen der Parkraumbewirtschaftung fanden nur in jenen Bezirken statt, die sich letzt-
lich zur Einführung der Parkraumbewirtschaftung entschlossen. Damit standen der 
Bevölkerung in den im Diskussionsprozess hinsichtlich einer Erweiterung der Park-
raumbewirtschaftung befindlichen Bezirken nicht dieselben Informations–Möglich-
keiten offen. (TZ 15)

Rahmenverträge für Verkehrszeichen

Bei Vergabeverfahren für Schlosserarbeiten und Verkehrszeichenaufstellung war nur 
ein kleiner Bieterkreis vorhanden, der regelmäßig Rahmenverträge erhielt. (TZ 16)

Bei den (nach dem Preisangebotsverfahren ausgeschriebenen) Rahmenverträ-
gen 2013 und 2014 bestanden teilweise erhebliche Differenzen zwischen den maxi-
malen und minimalen Einheitspreisen für Leistungspositionen in den verschiedenen 
Obergruppen (in einer Obergruppe waren zwei bis fünf Bezirke zusammengefasst). 
Diese betrugen durchschnittlich rd. 21 % bei den wesentlichen Leistungspositionen 
und durchschnittlich rd. 88 % bezogen auf alle Leistungspositionen. Demgegenüber 
lagen die Preisdifferenzen in den einzelnen Obergruppen (Bezirksgruppen) bei dem 
(nach dem Preisaufschlags– und –nachlassverfahren ausgeschriebenen) Rahmenver-
trag 2011 bei durchschnittlich rd. 6 % bzw. 8 %. (TZ 16)

Die Ausschreibungen für Schlosserarbeiten und Verkehrszeichenaufstellung in den 
Jahren 2013 bis 2015 erfolgten nach dem Preisangebotsverfahren, obwohl der ge-
mäß Erlass der Magistratsdirektion zu beachtende Arbeitsbehelf und eine entspre-
chende Abstimmung im Jahr 2012 mit der MA 28 das Preisaufschlags– und –nachlass-
verfahren als Regelfall für die Ausschreibung von Rahmenverträgen vorsahen. (TZ 16)

Beauftragung der Verkehrszeichenaufstellung im Zuge der Parkraumbewirtschaftung

Bestellungen für die Aufstellung von Verkehrszeichen im Umfang von 1,52 Mio. EUR 
(exkl. USt) für die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung erfolgten, bevor die ent-
sprechenden Rechtsgrundlagen (Kurzparkzonenverordnungen) vorlagen. (TZ 17)
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Die Stadt Wien rief im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung die Auf-
stellung von Verkehrszeichen aufgrund von bestehenden Rahmenverträgen ab, an-
statt diese Leistungen neu auszuschreiben. Dies entsprach nicht dem Erlass der 
Magistratsdirektion der Stadt Wien, der Rahmenverträge für wiederkehrende Leis-
tungen vorsah, deren Erfüllungszeitpunkt sowie konkreter Umfang nicht von vorn-
herein festlegbar war. (TZ 17)

So überstiegen beim Rahmenvertrag „Straßenbau: Verkehrszeichenaufstellung in 
Wien“ die Abrechnungssummen in einer Obergruppe (Bezirke 13, 14, 15 und 16) 
laut den vorliegenden Unterlagen die Vergabesumme von rd. 2,00 Mio. EUR 
(inkl. USt) um zumindest 1,77 Mio. EUR (inkl. USt), wovon rd. 1,28 Mio. EUR 
(inkl. USt) auf die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung zurückzuführen wa-
ren. Die im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung abgerufenen Ein-
zelbestellsummen von bis zu 458.000 EUR (exkl. USt) überschritten die in den Aus-
schreibungsunterlagen definierte Grenze von 50.000 EUR (exkl. USt) zum Teil 
deutlich. Wirtschaftliche Nachteile waren für die Stadt Wien nicht auszuschließen, 
weil in den Ausschreibungsunterlagen kleinere Bestellsummen als Kalkulations-
grundlage genannt waren. (TZ 17)

Finanzierung der Kundmachungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung

Der Beschluss des Gemeinderats vom 27. Juni 2012 über die „Förderung“ der Aufstel-
lung von Verkehrszeichen und der Anbringung von Bodenmarkierungen im Zuge der 
Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung im Verhältnis 90 : 10 (Zentralbudget : Be-
zirksbudget) aus dem Nettoertrag der Parkometerabgabe stand in einem Spannungs-
feld zu den Bestimmungen der Wiener Stadtverfassung, weil diese die Verwaltung der 
Haushaltsmittel für die Errichtung und Instandhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen 
auf Hauptstraßen A und Nebenstraßen durch die Bezirke vorsah. (TZ 18)

Parkraumüberwachung

Die Empfehlung des RH aus dem Jahr 2006 („Parkraummanagement und Park-
raumbewirtschaftung“, Reihe Wien 2006/3), die damaligen beiden Überwachungs-
körper („Blaukappen“ und „Weißkappen“) im Bereich der Parkraumüberwachung 
zu einem Kontrollorgan (der nunmehrigen Parkraumüberwachungsgruppe) zusam-
menzulegen, wurde mit Inkrafttreten des novellierten Parkometergesetzes am 
1. September 2012 umgesetzt. Durch die Zusammenführung wurden Synergien, 
wie z.B. die Vermeidung von Doppelgleisigkeiten, erzielt und die Verwaltung durch 
die elektronische Anzeigenerstellung vereinfacht. (TZ 20)

Das Koordinationsgremium aus Vertretern des Bundes und des Landes Wien hatte 
keine Regelungen hinsichtlich der Leistung von Überstunden der Parkraumüberwa-
chungsgruppe im Bereich der polizeilichen Unterstützungsleistung festgelegt. (TZ 21)
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Personaleinsatz

Mit der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung erfolgte v.a. eine Erhöhung der 
Mitarbeiteranzahl bei der Parkraumüberwachung. Diese Erhöhung war dem 
Grunde nach nachvollziehbar. (TZ 22)

Der Frauenanteil im Bereich der Parkraumüberwachung war rückläufig. (TZ 23)

Beanstandungen

Im Zuge der Zusammenlegung der beiden Überwachungskörper im Jahr 2012 kam 
es trotz Erweiterung der zu überwachenden Flächen und Erhöhung der Anzahl der 
Überwachungsorgane zu einem Rückgang der Beanstandungen um 365.000 bzw. 
21,7 %, der bis zum Jahr 2014 wieder ausgeglichen wurde. (TZ 24)

Dass es durch die Zusammenlegung der beiden Überwachungskörper und die damit 
verbundenen organisatorischen Änderungen (wie z.B. Dienststellenversammlungen 
und Schulungen) zu Ausfällen im Bereich der Überwachung und damit zu einem Rück-
gang der Beanstandungen gekommen war, war grundsätzlich nachvollziehbar. Der 
massive Rückgang war allerdings allein durch die mit der Zusammenlegung verbun-
denen Schulungs– und Informationsmaßnahmen nicht erklärbar. (TZ 24)

Eine Auswertung der Beanstandungen nach den einzelnen Delikt–Codes war nicht 
möglich. (TZ 24)

Im Bereich der Anwohnerparkplätze gab es entsprechend einer Auswertung des RH 
im Jahr 2014 durchschnittlich wesentlich mehr Beanstandungen je Stellplatz als im 
Bereich des gesamten parkraumbewirtschafteten Gebiets. Für die Stadt Wien be-
standen – bis zur Einführung eines eigenen Delikt–Codes für das Anwohnerparken 
im Jahr 2015 – keine Auswertungsmöglichkeiten in diesem Bereich. (TZ 25)

Einnahmen und Mittelverwendung Parkometerabgabe

Die mit Wirksamkeit vom 1. März 2012 erfolgte Erhöhung der Parkometerabgabe 
um rd. 67 % auf 1 EUR je halbe Stunde lag deutlich über der vorgesehenen Valori-
sierung gemäß § 4a Parkometerabgabeverordnung von 0,60 EUR auf 0,65 EUR je 
halbe Stunde. (TZ 26)

Die Pauschalbeträge für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie Betriebe (auf 
Basis des § 45 Abs. 2 der StVO. 1960) wurden im Jahr 2012 um rd. 11 % reduziert, 
v.a. um die Attraktivität der parkraumbewirtschafteten Bereiche als Wohngebiete, 
als Betriebsstandorte und für die Nahversorgung zu erhalten. Die „Übrigen Pau-
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schalierungen“ wurden analog der Erhöhung der Parkometerabgabe je halbe 
Stunde um rd. 67 % angehoben. (TZ 27)

Die Einnahmen aus der Parkometerabgabe erhöhten sich von 2011 bis 2014 von 
rd. 69,29 Mio. EUR um rd. 32,7 Mio. EUR auf rd. 102,02 Mio. EUR, was einer Stei-
gerung von rd. 47,2 % entsprach. Dies war im Wesentlichen auf die Ausweitung des 
parkraumbewirtschafteten Gebiets und die Abgabenerhöhung im Jahr 2012 zu-
rückzuführen. (TZ 28)

Bei der Ermittlung des Nettoertrags der Parkometerabgabe wurden zum einen 
nicht alle Kosten der Kontrolleinrichtungen berücksichtigt und zum anderen in den 
Jahren 2012 bis 2014 im Bereich der Geldverrechnungsspesen zu hohe Beträge ab-
gezogen. (TZ 29)

Sonderrücklage Parkometerabgabe und Ausgleichsabgabe nach dem  
Wiener Garagengesetz

Die Rücklage reduzierte sich seit dem Jahr 2010 von rd. 135,67 Mio. EUR bis zum 
Jahr 2014 auf rd. 0,50 Mio. EUR stark. Die vorhandenen Mittel der Rücklage ein-
schließlich der Nettoerträge und der Darlehensrückführung reichten zur Bedeckung 
der Fördermittel nicht mehr aus, die daher zum Teil aus dem allgemeinen Budget 
finanziert wurden. (TZ 30)

Die Einnahmen aus der Parkometerabgabe wurden im überprüften Zeitraum von 2008 
bis 2014 den Bestimmungen des § 7 Parkometerabgabeverordnung entsprechend 
verwendet. Der Garagenbau wurde mit Mitteln aus der Parkometerabgabe und der 
Ausgleichsabgabe in der Höhe von rd. 114,41 Mio. EUR und der öffentliche Verkehr in 
der Höhe von rd. 610,09 Mio. EUR gefördert. Der Anteil zur Förderung des öffentli-
chen Verkehrs stieg von 2010 (rd. 54 %) bis 2014 (rd. 95 %) deutlich. (TZ 31)

Strafgelder – Einnahmen

Die Strafeinnahmen hinsichtlich der Parkometerabgabe stiegen von rd. 31,63 Mio. EUR 
im Jahr 2008 auf rd. 64,95 Mio. EUR im Jahr 2014 bzw. um rd. 105 %. Während sich 
die Anzahl der Beanstandungen in diesem Zeitraum von rd. 1,14 Mio. auf rd. 1,28 Mio. 
um rd. 12,5 % erhöhte, erfolgte im gleichen Zeitraum eine Erhöhung der Geldstrafe 
für Übertretungen, die mittels einer Organstrafverfügung verhängt wurden, von 
21 EUR auf 36 EUR um rd. 71,4 %. Diese Erhöhung der Strafgelder im Jahr 2012 kom-
pensierte auch annähernd den Rückgang der Beanstandungen im Jahr 2012 um 
rd. 21,7 %. (TZ 32)
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Im Jahr 2014 betrugen die Strafeinnahmen hinsichtlich der Parkometerabgabe 
rd. 64,95 Mio. EUR bzw. rd. 63,7 % der Einnahmen aus der Entrichtung der Parko-
meterabgabe in der Höhe von rd. 102,02 Mio. EUR. Insgesamt stiegen die Einnah-
men und Strafeinnahmen aus der Parkometerabgabe von rd. 96,88 Mio. EUR im 
Jahr 2008 auf rd. 166,97 Mio. EUR im Jahr 2014, um 72,3 %. (TZ 32)

Kenndaten

Rechtsträger

Stadt Wien Organisations
einheiten und Aufgaben

MBÄ1 Erteilung von Ausnahmebewilligungen für Bewohnerinnen und Bewohner (Parkpickerl)

MA 6
Rechnungs– und Abgabenwesen

Angelegenheiten der Landes– und Gemeindeabgaben im Bereich der Parkometerab-
gabe, Strafamtshandlungen nach dem Parkometergesetz

MA 18 Stadtentwicklung und Stadtplanung

MA 28
Straßenverwaltung und Straßenbau

Handhabung der einschlägigen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 1960

MA 46 Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten

MA 65
Rechtliche Verkehrsangelegenheiten

Erteilung von Ausnahmebewilligungen für Beschäftigte und Betriebe (Parkkarte)

MA 67
Parkraumüberwachung

Durchführung der Verwaltungsstrafverfahren

Bund Bundesministerium für Inneres (BMI)

Landespolizeidirektion (LPD) Wien

Mitteleinsatz 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Veränderung 
2008 bis 2014

in Mio. EUR in %

Einnahmen aus Parkometer-
abgabe

65,25 67,67 66,66 69,29 95,48 102,32 102,02 56,4

Einnahmen aus Strafgeldern 43,87 43,60 46,81 50,48 48,61 78,08 84,92 93,6

Anzahl in VBÄ

Befasste Mitarbeiter 581,9 585,3 602,6 590,8 740,7 779,9 801,7 37,8

Anzahl in Mio.

Beanstandungen 1,44 1,45 1,59 1,68 1,32 1,63 1,69 17,5

Rundungsdifferenzen möglich
1 Magistratische Bezirksämter

Quellen: Stadt Wien; LPD Wien
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Prüfungsablauf und –gegenstand

1 Der RH überprüfte von Mai bis Dezember 2015 die Gebarung der Stadt Wien, des 
BMI und der Landespolizeidirektion (LPD) Wien hinsichtlich der Erweiterung der 
Parkraumbewirtschaftung, insbesondere die Erweiterung auf den 12., 14., 15., 16. 
und 17. Wiener Gemeindebezirk im Jahr 2012. Der überprüfte Zeitraum umfasste 
im Wesentlichen die Jahre 2008 bis 2015.

Ziel der Überprüfung war die Beurteilung der Wirkungen bzw. der Zielerreichung 
der Parkraumüberwachung, der Beanstandungen, der Entwicklung der Einnahmen 
aus der Parkometerabgabe und der Strafgelder sowie der Mittelverwendung.

Zu dem im Oktober 2016 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das BMI im De-
zember 2016 und die Stadt Wien im Jänner 2017 Stellung. In die Stellungnahme 
des BMI floss nach dessen Auskunft die Stellungnahme der LPD Wien inhaltlich 
unverändert ein. Der RH erstattete seine Gegenäußerung an die Stadt Wien im 
April 2017.

Rechtsgrundlagen

2.1 (1) Beim System der Parkraumbewirtschaftung waren abgabenrechtliche Grundla-
gen und rechtliche Grundlagen hinsichtlich des ruhenden Verkehrs sowie dessen 
Überwachung von Relevanz.

(2) Abgaben für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge in Kurzparkzonen ge-
mäß der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO. 1960)11 waren entsprechend dem 
Finanzausgleichsgesetz 200512 (FAG 2005)13 ausschließliche Gemeindeabgaben. Mit 
dem FAG 200514 wurden die Gemeinden ermächtigt, durch Beschluss der Gemein-
devertretung mit Wirkung vom 1. Jänner 2006 vorbehaltlich weitergehender Er-
mächtigung der Landesgesetzgebung Abgaben für das Abstellen mehrspuriger 
Kraftfahrzeuge in Kurzparkzonen mit Ausnahmen15 auszuschreiben.

11 § 25

12 § 14 Abs. 1 Z 17 i.V.m. Abs. 2

13 bzw. in weiterer Folge des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007

14 § 15 Abs. 3 Z 5

15 lit. a: Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst; lit. b: Fahrzeuge des Straßendienstes und der 
Müllabfuhr; lit. c: Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt werden; 
lit. d: Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt zur Durchfüh-
rung solcher Pflege gelenkt werden; lit. e: Fahrzeuge, die von dauernd stark gehbehinderten Personen ab-
gestellt werden; lit. f: Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen Gemeinde-
verband zugelassen sind
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Die Ausnahme für Fahrzeuge, die lediglich zum Aus– und Einsteigen von Personen 
oder für die Dauer einer Ladetätigkeit halten, erweiterte der Wiener Landtag mit 
dem Parkometergesetz 2006, LGBl. Nr. 09/2006. Er ermächtigte die Gemeinde, 
durch Verordnung die Entrichtung einer Abgabe auch für mehrspurige Kraftfahr-
zeuge vorzuschreiben, die lediglich zum Aus– und Einsteigen von Personen oder für 
die Dauer einer Ladetätigkeit halten.

Die Wiener Parkometerabgabeverordnung legte fest, dass kein Abgabenbetrag zu 
entrichten ist, wenn die gesamte Abstellzeit nicht mehr als 15 Minuten beträgt und 
der hiefür vorgesehene Parkschein vorschriftsmäßig angebracht und entwertet 
oder aktiviert ist. Die Parkometerabgabeverordnung sah zusätzlich zu den Regelun-
gen des FAG 2005 weitere Ausnahmen16 von der Abgabepflicht vor.

(3) Das Land Wien beschloss am 25. Mai 2012 mit der Änderung des Parkometerge-
setzes 2006 eine Übertragung der Zuständigkeit zur Überwachung der Kurzparkzonen 
auf die Bundespolizeidirektion (BPD) Wien – später LPD Wien (siehe auch TZ 20). Die 
Bundesregierung erteilte dazu mit Ministerratsbeschluss am 26. Juni 2012 die Zustim-
mung. Die Übertragung trat mit 1. September 2012 in Kraft.

Am 27. August 2012 unterschrieben die damalige Bundesministerin für Inneres 
Mag. Johanna Mikl–Leitner und der Landeshauptmann von Wien Dr. Michael Häupl 
eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG zwischen der Bundesregierung und dem 
Land Wien über die Parkraumüberwachung in Wien. Die Vereinbarung diente der 
Regelung der künftigen Aufgabenwahrnehmung der neu geschaffenen Überwa-
chungsgruppe für den ruhenden Verkehr und die Kurzparkzonen sowie der Schaf-
fung organisatorischer Strukturen für die Zusammenarbeit zwischen den Vertrags-
parteien auf diesem Gebiet. Der Wiener Landtag genehmigte diese Vereinbarung 
am 22. November 2012, die Bundesregierung mit Ministerratsbeschluss am 12. Fe-
bruar 2013. Die Vereinbarung trat schließlich am 1. März 2013 in Kraft.

2.2 Der RH kritisierte, dass die Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG zwischen der Bun-
desregierung und dem Land Wien über die Parkraumüberwachung in Wien erst ein 
halbes Jahr nach der Übertragung der Zuständigkeit zur Überwachung der Kurz-
parkzonen auf die Landespolizeidirektion Wien in Kraft trat. Damit waren Festle-
gungen betreffend die Aufgabenwahrnehmung der neu geschaffenen Überwa-
chungsgruppe für den ruhenden Verkehr und die Kurzparkzonen und die Schaffung 
organisatorischer Strukturen für die Zusammenarbeit zwischen den Vertragspar-
teien auf diesem Gebiet erst verspätet verrechtlicht.

16 Taxis, die zum Zwecke der Kundenaufnahme oder –abfertigung anhalten und Fahrzeuge, die von Personen, 
die zur selbstständigen Ausübung des Hebammenberufs berechtigt sind, bei einer Fahrt zur Leistung von 
Geburtshilfe gelenkt werden
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Der RH empfahl dem BMI, Anträgen an den Ministerrat zur positiven Beschlussfas-
sung betreffend die Aufgabenverlagerung von einem Land auf den Bund erst nach 
Abschluss einer Art. 15a B–VG Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und 
dem Land mit konkreten Zielen sowie finanziellen und organisatorischen Festlegun-
gen zuzustimmen.

2.3 Laut Stellungnahme des BMI sei die Kritik des RH mit Blick auf die zeitliche Abfolge 
berechtigt bzw. nachvollziehbar. Künftig werde das BMI trachten, derartige Verein-
barungen zeitgerechter in Kraft treten zu lassen.

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

Ziele Parkraumpolitik

3.1 (1) Die Stadt Wien definierte ihre Ziele im Bereich der Parkraumpolitik in mehreren 
Plänen bzw. Programmen. Vorrangig relevant waren der Masterplan Verkehr 
Wien 2003 (MPV) sowie der Stadtentwicklungsplan Wien – STEP 2025 (STEP 2025). 
Weitere Bezug nehmende Programme waren das Klimaschutzprogramm der Stadt 
Wien und die Smart City Wien – Rahmenstrategie. Die regelmäßigen Evaluierungen 
der Zieldokumente waren Grundlage für deren Fortschreibung bzw. deren Neufas-
sung. So ersetzte das „Fachkonzept Mobilität – miteinander mobil“ (Mobilitätskon
zept) zum STEP 2025 den bis dahin gültigen Masterplan Verkehr Wien 2003 (siehe 
nachfolgende Tabelle).

Tabelle 1:  Übersicht über wesentliche Zieldokumente mit Bezug zur Parkraumpolitik und deren 
Evaluierung

Zieldokument/Evaluierung
Beschluss  

Wiener Gemeinderat

Masterplan Verkehr Wien

Masterplan Verkehr Wien 2003 4. November 2003

Masterplan Verkehr 2003 – Evaluierung und  
Fortschreibung 2008

19. Dezember 2008

Masterplan Verkehr Wien 2003 – Evaluierung 2013 26. Juni 2013

Stadtentwicklungsplan (STEP) Wien

STEP 2025 – Stadtentwicklungsplan Wien 25. Juni 2014

STEP 2025 – Fachkonzept Mobilität – miteinander mobil 19. Dezember 2014

Quelle: Stadt Wien
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

(2) Der vom Wiener Gemeinderat beschlossene Masterplan Verkehr Wien 2003 
hatte im Bereich der Parkraumpolitik folgende Ziele festgelegt:

 – Erhöhung der Gestaltungs– und Nutzungsspielräume im öffentlichen Straßen-
raum;

 – Schaffung ausreichender Stellplätze für die Fahrzeuge der Wohnbevölkerung 
und der ansässigen Betriebe, wobei Dauerstellplätze verstärkt von der Straße in 
Garagen bzw. auf Privatgrund zu verlagern waren;

 – Reduktion des Kfz–Verkehrs sowie Erhöhung des Anteils des öffentlichen Ver-
kehrs am Gesamtverkehr („Modal Split“), insbesondere im Stadt–Umland–Ver-
kehr.

Der Masterplan Verkehr 2003 sah darauf aufbauend Maßnahmen zur Umsetzung 
der Ziele im Bereich der Parkraumpolitik und Erfolgsmaßstäbe vor (hinsichtlich der 
Zielerreichung und Erfolgsmaßstäbe siehe TZ 7, TZ 8, TZ 9, TZ 10). Dazu zählten die 
flächige Parkraumbewirtschaftung und Maßnahmen hinsichtlich des Garagenbaus.

Die Fortschreibung des Masterplans Verkehr im Jahr 2008 behielt die bisherigen 
Ziele bei. Dieser Plan zog die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung außerhalb 
des Gürtels und Inselzonen z.B. bei U–Bahn–Stationen mit Park & Ride–Anlagen in 
Betracht.

(3) Die Stadt Wien evaluierte im Jahr 2013 den Masterplan Verkehr ein weiteres 
Mal nach der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung auf die Außenbezirke (12., 
14., 15., 16. und 17. Wiener Gemeindebezirk) im Oktober 2012. Das darauf basie-
rende Mobilitätskonzept zum STEP 2025 sah neben der Weiterentwicklung des bis-
herigen Ansatzes der Parkraumbewirtschaftung die Verknüpfung mit anderen be-
stehenden Instrumenten (z.B. Anwohnerparken, Park & Ride–Strategie) vor.

3.2 Der RH anerkannte, dass die Stadt Wien ihre verkehrspolitischen Ziele im Masterplan 
Verkehr 2003, wie z.B. die Schaffung ausreichender Stellplätze für die Fahrzeuge der 
Wohnbevölkerung und der ansässigen Betriebe, die Reduktion des Kfz–Verkehrs  
sowie die Erhöhung des Anteils des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr – auf 
Grundlage von regelmäßigen Evaluierungen, zuletzt im Mobilitätskonzept zum Stadt-
entwicklungsplan 2025, festlegte.
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Erweiterungsprozess

Projektabwicklung

4.1 (1) Laut Regierungsübereinkommen vom Herbst 201017 sollte die Einführung der 
Parkraumbewirtschaftung nur mit Zustimmung der jeweiligen Bezirksvertretungen 
erfolgen, wobei die Stadt Wien die fachlichen Grundlagen für die Entscheidung zur 
Verfügung stellen sollte.

Im Rahmen einer Kommission für Parkraum–Management diskutierten zwischen 
März 2011 und April 2012 die (u.a.) für Stadtentwicklung und Verkehr zuständige 
Stadträtin Mag. Maria Vassilakou, die Bezirksvorstehungen aller Wiener Gemeinde-
bezirke, Interessensvertretungen (Wirtschaftskammer, Kammer für Arbeiter und An-
gestellte), die politischen Klubs sowie Vertreterinnen und Vertreter des Magistrats 
der Stadt Wien Themen der Parkraumpolitik.

(2) Die Stadt Wien initiierte zur Ausweitung des Bewirtschaftungsgebiets ein Pro-
jekt und betraute im Dezember 2011 einen magistratsinternen Projektleiter mit 
dessen Abwicklung. Das Projekt umfasste:

 – die Umsetzung einer Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung,

 – die Zusammenführung der Überwachung der Kurzparkzonen und der Überwa-
chung des ruhenden Verkehrs sowie die Durchführung aller damit verbundenen 
Personalmaßnahmen,

 – die Umsetzung aller erforderlichen legistischen Maßnahmen einschließlich der 
Vorbereitung einer diesbezüglichen Art. 15a B–VG Vereinbarung sowie

 – die Optimierung der Prozesse insbesondere bezüglich elektronischer Datenver-
arbeitung.

Zieltermin für die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung war der 1. Oktober 2012. 
In der Projektabwicklung ergaben sich Verzögerungen v.a. aufgrund länger andauern-
der Diskussionsprozesse in den Wiener Gemeindebezirken. So konnten die Verhand-
lungen für die Kurzparkzonen–Verordnungen18 und Gebietsverordnungen19 nicht, wie 

17 Gemeinsame Wege für Wien – Das rot–grüne Regierungsübereinkommen vom November 2010

18 Kurzparkzonen–Verordnungen grenzten jene Gebiete ab, in denen das Parken in bestimmten Zeiträumen 
auf eine bestimmte Dauer begrenzt war (flächendeckend kundgemachte Kurzparkzonen). 

19 Gebietsverordnungen bestimmten jene Gebiete, deren Bewohnerinnen und Bewohner berechtigt waren, 
ein Parkpickerl bzw. eine Parkkarte für eine flächendeckend kundgemachte Kurzparkzone zu erwerben (Be-
rechtigungszonen).

III-380 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 27 von 100

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



Bericht des Rechnungshofes

 28

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

geplant, im April 2012, sondern erst im Juli 2012 abgeschlossen werden. Dies hatte 
u.a. zur Folge, dass die MA 28 die Aufstellung der erforderlichen Verkehrszeichen 
nicht wie geplant ausschrieb, sondern aufgrund von Rahmenverträgen bestellte, um 
den Zeitplan einzuhalten (siehe auch TZ 17). Dadurch waren wirtschaftliche Nachteile 
für die Stadt Wien nicht auszuschließen. Letztlich trat die Erweiterung der Parkraum-
bewirtschaftung zum geplanten Zeitpunkt in Kraft.

Tabelle 2: Zeitlicher Ablauf der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

Zeitraum

ab März 2011 Befassung der Kommission für Parkraum–Management mit der Ausweitung der Parkraumbewirt-
schaftung

Mai 2011 bis  
März 2012

Studien zur Erarbeitung der fachlichen Grundlagen für die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung

Dezember 2011 Bestellung Projektkoordinator

Jänner 2012 Projektstart

März 2012 Grundsatzbeschlüsse Wiener Gemeindebezirke

Juli 2012 Einigung über die Abgrenzung der Bewirtschaftungsgebiete und Bewirtschaftungszeiten

August 2012 Erlassung der Kurzparkzonen–Verordnungen und der Gebietsverordnungen  
Art. 15a B–VG Vereinbarung über die Zusammenlegung der Überwachungsorgane

September 2012 Zusammenführung der Überwachungsorgane

Oktober 2012 Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung im 2., 3., 12., 14., 15., 16. und 17. Wiener Gemeinde-
bezirk (Inkrafttreten der Kurzparkzonen–Verordnungen)

Jänner 2013 Zweiter Erweiterungsschritt im 14., 16. und 17. Wiener Gemeindebezirk 

Quelle: Stadt Wien

4.2 Der RH erachtete die Abwicklung der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung 
als Projekt für geeignet, um die Vielzahl an Aufgaben organisatorischer und legisti-
scher Art zu erfüllen.

Der Zeitplan war ambitioniert (Projektstart Jänner 2012 – Zieltermin 1. Okto-
ber 2012). Der RH wies in diesem Zusammenhang kritisch darauf hin, dass die ver-
anschlagte Zeit für Abstimmungen in den Wiener Gemeindebezirken nicht aus-
reichte und die geplante Ausschreibung der erforderlichen Verkehrszeichen nicht 
durchgeführt wurde. Dadurch waren nach Ansicht des RH wirtschaftliche Nachteile 
für die Stadt Wien nicht auszuschließen. Letztlich trat die Erweiterung der Park-
raumbewirtschaftung zum geplanten Zeitpunkt in Kraft.

Der RH empfahl der Stadt Wien, bei künftigen Erweiterungen der parkraumbewirt-
schafteten Gebiete einen angemessenen Zeitraum für Planungen, Abstimmungen 
und Ausschreibungen vorzusehen.

4.3 Die Stadt Wien teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie etwa bei der Einführung 
der Parkraumbewirtschaftung im 18. Wiener Gemeindebezirk im Jahr 2016 auf-
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grund der beim Projekt 2012 gemachten Erfahrungen für die erforderlichen Vor-
laufzeiten bis zur Realisierung der geplanten Maßnahmen einen angemessenen 
Zeitraum für die Projektabwicklung eingeplant habe.

Abgrenzung der parkraumbewirtschafteten Gebiete

5.1 (1) Die Stadt Wien beauftragte ab Mai 2011 eine Grundlagenstudie20 sowie Zusatz-
untersuchungen21 für die Abgrenzung der parkraumbewirtschafteten Gebiete als 
Entscheidungsgrundlage der Wiener Gemeindebezirke. Ziel der Untersuchungen 
war es u.a., bei Fortführung der bestehenden Parkzeiten und Parkdauer22, die neue 
Außengrenze übersichtlich, leicht merkbar und für alle Verkehrsteilnehmerinnen 
und –teilnehmer verständlich zu gestalten. Nach Angaben der Stadt Wien standen 
bei der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung v.a. „verkehrliche Lenkungsef-
fekte“ und keine „Kosten–Nutzen–Optimierung“ im Vordergrund.

(2) Das Untersuchungsgebiet umfasste vorerst die dichter verbauten Stadtbereiche 
in den Außenbezirken23 sowie Inselzonen um U–Bahn– und/bzw. S–Bahn–Statio-
nen24. Auf Grundlage von stadtstrukturellen Daten und der Parkraumsituation in 
Stichprobengebieten erfolgten Hochrechnungen der Stellplatzauslastung im Unter-
suchungsgebiet. Darauf bauten Vorschläge für die Abgrenzung der parkraumbe-
wirtschafteten Zonen auf.

(3) Nach bezirksinternen Abstimmungen erfolgten im Februar und März 2012 zu-
nächst Grundsatzbeschlüsse der Wiener Gemeindebezirke, welche die Parkraum-
bewirtschaftung in ihrem Gebiet einführen (12., 14., 16. und 17. Wiener Gemein-
debezirk) oder erweitern wollten (2., 3. und 15. Wiener Gemeindebezirk). Einigkeit 
über die Details der Abgrenzung und der zeitlichen Geltungsbereiche bestand aber 
erst im Juli 2012 (siehe auch TZ 4). Die weiteren untersuchten Bezirke (10., 11., 13., 
18., 19., 21., 22. und 23. Wiener Gemeindebezirk) nahmen nicht an der Erweite-
rung der Parkraumbewirtschaftung teil, wiewohl aufgrund der vorliegenden Unter-
suchungen Verlagerungseffekte in die nicht bewirtschafteten Gebiete bzw. Entlas-
tungseffekte in den bewirtschafteten Gebieten zu erwarten waren.

20 Ziviltechniker Ges.m.b.H. (2012): Entscheidungsgrundlagen für die Ausweitung der Parkraumbewirtschaf-
tung in Wien, im Auftrag der MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung, Jänner 2012

21 Ziviltechniker Ges.m.b.H. (2012): Entscheidungsgrundlagen für die Ausweitung der Parkraumbewirtschaf-
tung in Wien, Zusatzuntersuchung – Parkraumbewirtschaftungszone „Diskussionsstand Bezirke“, im Auftrag 
der MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung, Jänner 2012

22 werktags Montag bis Freitag 9:00 – 22:00 Uhr, max. Parkdauer: 2 Stunden

23 im 10. bis 19. sowie 3. Wiener Gemeindebezirk (außerhalb des bisher bewirtschafteten Bereichs)

24 im 21. bis 23. Wiener Gemeindebezirk 
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

(4) Die zuständigen Magistratsabteilungen erließen die für die Erweiterung der 
Parkraumbewirtschaftung erforderlichen Verordnungen im August 2012:

 – Die Kurzparkzonen–Verordnungen25 grenzten jene Gebiete ab, in denen das Par-
ken in bestimmten Zeiträumen auf eine bestimmte Dauer begrenzt war (flä-
chendeckend kundgemachte Kurzparkzonen). Daneben bestanden weiters ge-
sondert kundgemachte Kurzparkzonen in Geschäftsstraßen mit anderen 
zeitlichen Regelungen.

 – Gebietsverordnungen26 bestimmten jene Gebiete, deren Bewohnerinnen und 
Bewohner berechtigt waren, ein Parkpickerl bzw. eine Parkkarte für eine flä-
chendeckend kundgemachte Kurzparkzone zu erwerben. Diese sogenannten 
Berechtigungszonen umfassten jeweils das gesamte Bezirksgebiet unabhängig 
von der Größe der parkraumbewirtschafteten Zone, konnten sich aber auch auf 
Randbereiche benachbarter Wiener Gemeindebezirke erstrecken.

(5) Obwohl dem 12., 14., 16. und 17. Wiener Gemeindebezirk aufgrund der durchge-
führten Studien Prognosen über eine hohe Stellplatzauslastung bzw. Verlagerungen 
in nicht bewirtschaftete Bereiche vorlagen, zogen sie für die Erweiterung im  
Oktober 2012 eine engere Abgrenzung des Parkraumbewirtschaftungsgebiets vor. 
Vor allem im 14. Wiener Gemeindebezirk wich die umgesetzte Zone deutlich vom auf 
fachlicher Ebene erarbeiteten „Hauptvorschlag“ ab. Aufgrund der schließlich einge-
tretenen Verlagerungseffekte erfolgte im 14., 16. und 17. Wiener Gemeindebezirk 
eine Erweiterung des Bewirtschaftungsgebiets nach drei Monaten im Jänner 2013 
(siehe nachfolgende Abbildungen).

25 Verordnungen des Magistrats der Stadt Wien betreffend Kurzparkzonen im jeweiligen Gemeindebezirk, 
MA 46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten

26 Verordnungen des Magistrats der Stadt Wien betreffend Parkraumbewirtschaftung im jeweiligen Gemein-
debezirk, MA 65 – Rechtliche Verkehrsangelegenheiten
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Abbildung 1: Entwicklung der parkraumbewirtschafteten Gebiete in Wien von 1993 bis 2013
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Flächendeckende Kurzparkzone

Bezirk seit

1. 1. Juli 1993

6., 7., 8., 9. 1. September 1995

4., 5. 2. Juni 1997

2., 20. 1. März 1999

3. 2. November 1999

15. Bereich Stadhalle 1. September 2005

12., 14., 15., 16., 17. teilweise 1. Oktober 2012

Parkdauer Wochentag Zeitrahmen

2 Stunden Montag bis Freitag 09:00 bis 19:00 Uhr

3 Stunden Montag bis Freitag 09:00 bis 19:00 Uhr

2 Stunden Montag bis Freitag 09:00 bis 22:00 Uhr

2 Stunden Montag bis Freitag 
Samstag, Sonntag u. Feiertag

09:00 bis 22:00 Uhr 
18:00 bis 22.00 Uhr

Quellen: Stadt Wien; Darstellung RH
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Abbildung 2: Bewirtschaftungsgebiet im 14. Wiener Gemeindebezirk: „Hauptvorschlag“ gemäß 
beauftragter Studie, Erweiterungen im Oktober 2012, Jänner 2013, Juni 2014 und 
März 2015

„Hauptvorschlag“ gemäß Studie 2012 

Erweiterung Oktober 2012 

Erweiterung Jänner 2013 

Erweiterung Juni 2014 

Erweiterung März 2015 

Quellen: Stadt Wien; Kurzparkzonenverordnungen; Darstellung RH

(6) Während die Stadt Wien zu Beginn des Erweiterungsprojekts einheitliche Be-
wirtschaftungszeiten von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr in allen parkraumbewirtschafte-
ten Gebieten anstrebte, erfolgte die Ausweisung letztlich differenziert hinsichtlich 
der Geltungszeiten und Parkdauer mit drei unterschiedlichen Zeitmodellen (siehe 
nachfolgende Tabelle). Daneben galten für Geschäftsstraßen besondere Regelun-
gen mit einer maximalen Parkdauer von 1,5 Stunden in Bezirken mit Parkraumbe-
wirtschaftung.

Tabelle 3: Geltungszeiten der Parkraumbewirtschaftung

Bezirke Geltungszeiten max. Parkdauer

Wochentage Uhrzeit

1.–9., 20. Bezirk Montag – Freitag (werktags) 9:00 Uhr – 22:00 Uhr 2 Stunden

12., 14.–17. Bezirk 
(ohne Stadthallenzone)

Montag – Freitag (werktags) 9:00 Uhr – 19:00 Uhr 3 Stunden

15. Bezirk – Stadthallenzone Montag – Freitag (werktags) 9:00 Uhr – 22:00 Uhr 2 Stunden

Samstag, Sonntag, Feiertag 18:00 Uhr – 22:00 Uhr 2 Stunden

Quelle: Stadt Wien
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5.2 Der RH zeigte auf, dass sich nicht alle untersuchten Wiener Gemeindebezirke für 
eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung aussprachen, wiewohl aufgrund 
der vorliegenden Untersuchungen Verlagerungseffekte in die angrenzenden nicht 
bewirtschafteten Gebiete zu erwarten waren.

Die im Oktober 2012 erfolgte Abgrenzung des Bewirtschaftungsgebiets war für den 
RH auf Grundlage der vorliegenden Studien nicht in allen Bereichen (v.a. im 
14. Wiener Gemeindebezirk) nachvollziehbar, weil sie absehbare Verlagerungsef-
fekte nicht ausreichend berücksichtigte. Dadurch erfolgte bereits im Jänner 2013 
– drei Monate nach der Erweiterung – eine Erweiterung der Bewirtschaftungsge-
biete im 14., 16. und 17. Wiener Gemeindebezirk, die zusätzliche Kosten z.B. für 
Verkehrszeichen sowie Bodenmarkierungen verursachte (siehe auch TZ 18).

Der RH empfahl der Stadt Wien, die Abgrenzung von Bewirtschaftungsgebieten 
nachvollziehbar unter Berücksichtigung absehbarer Verlagerungseffekte durchzu-
führen, um zusätzliche Kosten durch nachträgliche Änderungen zu vermeiden.

Der RH wies darauf hin, dass die von der Stadt Wien ursprünglich angestrebten 
einheitlichen Bewirtschaftungszeiten nicht umgesetzt worden waren. Während die 
Stadt Wien zu Beginn des Erweiterungsprojekts einheitliche Bewirtschaftungszei-
ten in allen parkraumbewirtschafteten Gebieten anstrebte, erfolgte die Auswei-
sung letztlich differenziert hinsichtlich der Geltungszeiten und Parkdauer mit drei 
unterschiedlichen Zeitmodellen. Dadurch war der Überblick über das Parkraumre-
gime für die Parkraumnutzerinnen und –nutzer erschwert.

5.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien sei die Abgrenzung der Bewirtschaftungsgebiete 
eine Optimierungsaufgabe nach mehreren Kriterien, die einander zum Teil widerspre-
chen würden. Es sei darum gegangen, die Parkraumbewirtschaftung nur dort einzu-
führen, wo sie notwendig sei. Darüber hinaus sollten mit der Grenzziehung die zu 
erwartenden unerwünschten Verlagerungseffekte minimiert werden und wäre die 
Grenze so zu wählen, dass sie im Stadtraum erkennbar und merkbar sei.

Die Erstreckung der Parkraumbewirtschaftung bis an den Stadtrand sei für Wien 
eine neue Situation gewesen. Die Erfahrung mit der Ausweitung 2012/2013 zeige, 
dass die Entscheidungsträger in den verschiedenen Bezirken unterschiedlich sensi-
bel auf die Verlagerungseffekte reagieren würden und die Abgrenzung der Bewirt-
schaftungsgebiete im Zweifel eher großzügig gewählt werden solle.

Die unterschiedlichen Geltungszeiten und Parkdauern hätten sich durch differen-
zierte Rahmenbedingungen in den Außenbezirken im Vergleich zu den Innenbezir-
ken ergeben (wie etwa öffentliche Verkehrsanbindung oder geringerer Freizeitver-
kehr in den Abendstunden).
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5.4 Der RH erachtete die von der Stadt Wien in ihrer Stellungnahme angeführten Krite-
rien – d.h. eine Parkraumbewirtschaftung nur dort einzuführen, wo sie notwendig 
war, Verlagerungseffekte zu minimieren sowie im Stadtraum erkennbare Grenzen 
zu wählen – grundsätzlich für nachvollziehbar. Er wies jedoch angesichts der einge-
tretenen Verlagerungseffekte und nachfolgenden Anpassungen darauf hin, dass 
dies mit der im Oktober 2012 erfolgten Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung 
nicht in allen Bereichen gelungen war.

Anpassungen der Abgrenzung nach Jänner 2013

6.1 (1) Die Stadt Wien erweiterte die Parkraumbewirtschaftungszone erneut in den 
Jahren 2014 und 2015 auf Antrag des 14., 16. und 17. Wiener Gemeindebezirks 
aufgrund der hohen, durch Pendlerinnen und Pendler verursachten Stellplatzaus-
lastung in einzelnen Straßenzügen in den Stadtrandbereichen (z.B. im Bereich Hüt-
telberg, Wilhelminenberg, Heuberg und Schafberg).

Im 14. Bezirk gab es zudem in den Jahren 2013 bis 2015 jährlich Änderungen bei 
den Kurzparkzonen für Geschäftsstraßen (einzelne Abschnitte der Linzer Straße 
und Hütteldorfer Straße). Dadurch änderten sich jeweils auch die Abschnitte, die 
der flächendeckend kundgemachten Kurzparkzone zuzuordnen waren.

Im Jahr 2014 erfolgte eine Verkleinerung der Stadthallenzone, weil sich die Stell-
platzsituation in diesem Bereich verbessert hatte.

(2) Parallel zu den schrittweisen Ausweitungen gab es Anpassungen bei den Gel-
tungszonen in den Nachbarbezirken (Überlappungszonen) sowie den Berechti-
gungszonen (siehe auch TZ 5). Das waren jene Gebiete, deren Bewohnerinnen und 
Bewohner berechtigt waren, ein Parkpickerl bzw. eine Parkkarte für eine flächende-
ckend kundgemachte Kurzparkzone zu erwerben.

Im Jahr 2013 erweiterte die Stadt Wien die Berechtigungszonen für den 17. bzw. 
14. und 15. Bezirk und auf bestimmte Bereiche der Gürtelbögen (im 6. bzw. 8. Be-
zirk), weil für die dort ansässigen Betriebe keine andere Zufahrts– und Abstellmög-
lichkeit bestand27. Im Jahr 2014 erfolgte die Ausweitung der Berechtigungszone für 
den 14. Bezirk auch auf einen im 13. Bezirk gelegenen Straßenabschnitt28, obwohl 
dieser mehr als 3,5 km vom parkraumbewirtschafteten Gebiet entfernt war29. Die 
Einbeziehung dieses Straßenzugs war in der Niederschrift der Verhandlung am 
31. Oktober 2013 weder dokumentiert noch begründet. Im Zuge der Gebarungs-

27 Amtsblatt Nr. 14/2013

28 Amtsblatt Nr. 13/2014

29 Hofjägerstraße 4–8 in Weidlingau
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überprüfung argumentierte die Stadt Wien die Ausweisung als Berechtigungszone 
mit der nahezu zwingenden Notwendigkeit für die betroffenen Bewohnerinnen 
und Bewohner, ihre Fahrzeuge im 14. Wiener Gemeindebezirk abzustellen.

6.2 Der RH anerkannte das Bestreben der Stadt Wien, bei den parkraumbewirtschafte-
ten Gebieten lokale Anforderungen zu berücksichtigen und entsprechende Anpas-
sungen der Kurzparkzonen vorzunehmen. Er gab jedoch zu bedenken, dass erneute 
Erweiterungen auf einzelnen Straßenzügen (v.a. im 14. und 17. Wiener Gemeinde-
bezirk) und häufige Änderungen bei den Geschäftsstraßen in den bewirtschafteten 
Gebieten (v.a. im 14. Wiener Gemeindebezirk) die Transparenz für die Nutzerinnen 
und Nutzer erschwerten und zusätzliche Kosten z.B. für Verkehrszeichen sowie Bo-
denmarkierungen verursachten.

Während die Ausweitung der Berechtigungszone auf Teile der Gürtelbögen im 
6. und 8. Wiener Gemeindebezirk sachlich nachvollziehbar war, fehlte eine plausi-
ble Begründung für die Einbeziehung eines Straßenabschnitts im 13. Wiener Ge-
meindebezirk in die Berechtigungszone für den 14. Wiener Gemeindebezirk. Der 
RH konnte die Einbeziehung dieses Straßenabschnitts nicht nachvollziehen, weil die 
parkraumbewirtschaftete Zone mehr als 3,5 km entfernt lag.

Der RH empfahl der Stadt Wien, die Berechtigungszonen unter Berücksichtigung 
einheitlicher Kriterien abzugrenzen.

6.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien würden sich die Berechtigungszonen grund-
sätzlich auf das gesamte Straßennetz des jeweiligen Bezirks inklusive allfälliger 
Überlappungszonen in benachbarten parkraumbewirtschafteten Bezirken erstre-
cken. Die Aufnahme von bestimmten einzelnen, in anderen Bezirken gelegenen 
Straßenzügen in eine Berechtigungszone sei zur Vermeidung von Härtefällen bzw. 
Unschärfen in Ausnahmefällen geboten.

6.4 Der RH wies darauf hin, dass Ausnahmen bei der Festlegung von Berechtigungszo-
nen im behördlichen Verfahren sachlich zu begründen wären, was im beschriebe-
nen Fall nicht erfolgte. Weiters hätte seiner Ansicht nach die Gewährung von Aus-
nahmen nach einer einheitlichen Vorgangsweise zu erfolgen. Der RH verblieb daher 
bei seiner Empfehlung an die Stadt Wien, die Berechtigungszonen unter Berück-
sichtigung einheitlicher Kriterien abzugrenzen.
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Zielerreichung

Erfolgsmaßstäbe zur Beurteilung der Zielerreichung

7.1 (1) Die Stadt Wien legte im Masterplan Verkehr (MPV) 2003 Kriterien und Erfolgs-
maßstäbe zur Beurteilung der Zielerreichung fest und entwickelte diese in nachfol-
genden Dokumenten weiter. Im Hinblick auf die Ziele im Bereich der Parkraumpo-
litik waren v.a. folgende Kriterien relevant (siehe nachfolgende Tabelle):

Tabelle 4:  Relevante Kriterien und Erfolgsmaßstäbe für Ziele im Bereich der Parkraumpolitik  
(gemäß MPV 2003, STEP 2025 und Smart City Rahmenstrategie)

Kriterium Erfolgsmaßstab

Modal Split – Wienerinnen und Wiener 
(Verkehrsmittelwahl – Wege der  
Wiener an allen  Tagen)

MPV 2003: Reduktion des Anteils des motorisierten Individualverkehrs  
bis 2020 auf 25 % (Basis: 2001)

MPV 2003: Erhöhung des Anteils des öffentlichen Verkehrs auf 40 %  
(Basis: 2001)

STEP 2025: Reduktion des Anteils des motorisierten Individualverkehrs  
bis 2025 auf 20 %

Smart City Rahmenstrategie: Reduktion des Anteils des motorisierten  
Individualverkehrs bis 2030 auf 15 %, bis 2050 < 15 %

Modal Split – Einpendlerinnen und  
Einpendler (Verkehrsmittelwahl –  
Wege der Einpendler an allen Tagen)

MPV 2003: Änderung der Verkehrsmittelaufteilung zwischen öffentlichem  
Verkehr und motorisiertem Individualverkehr bis 2020 von 35 % zu 65 % auf  
45 % zu 55 % (Basis: 2001)

Verkehrsbelastung in Wien MPV 2003: Keine weitere Steigerung der Fahrleistung mit Kraftfahrzeugen  
(Kfz–km) gegenüber dem Jahr 2002

Anzahl der Park & Ride–Stellplätze MPV 2003: Erhöhung um 8.200 Stellplätze bis 2010 (Basis: 2002), laut 
 Fortschreibung Erhöhung um 5.000 Stellplätze bis 2013 (Basis: 2008)

Anzahl der gewerblichen Stellplätze MPV 2003: Erhöhung um 5.000 Stellplätze – 6.000 Stellplätze bis 2010  
(Basis: 2002), laut Fortschreibung weitere Erhöhung um 5.000 Stellplätze – 
6.000 Stellplätze bis 2013 (Basis: 2008)

Stellplatzrückbau MPV Fortschreibung 2008: Reduktion um mindestens ein Drittel der Stellplätze 
bei Errichtung von öffentlichen Garagen und Wohnsammelgaragen, Kriterium 
der Qualitätsverbesserung

Quelle:  Stadt Wien

In den genannten Plänen fehlten jedoch Erfolgsmaßstäbe zur Beurteilung des Ziels 
der Schaffung ausreichender Stellplätze für die Fahrzeuge der Wohnbevölkerung und 
der ansässigen Betriebe (siehe TZ 3), beispielsweise anhand der Entwicklung der Stell-
platzauslastung, die in der Evaluierung der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung 
untersucht wurde (siehe TZ 8). Erschwerend wirkte hierbei, dass der Stadt Wien die 
Anzahl der vorhandenen Stellplätze im öffentlichen Raum nicht flächendeckend be-
kannt war. Laut Mobilitätskonzept zum STEP 2025 beabsichtigte die Stadt Wien, län-
gerfristig auch die umfassende digitale Erfassung aller Stellplätze zu prüfen.
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(2) Zum Modal Split der Wienerinnen und Wiener erhielt die Stadt Wien jährlich 
Daten von den Wiener Linien, zum Modal Split der Einpendlerinnen und Einpendler 
lagen unterschiedliche Erhebungen vor:

 – Mobilitätserhebungen (Befragung der Wohnbevölkerung in Wien und dem Wie-
ner Umland30), auf denen die Zielwerte des Modal Split im Masterplan Ver-
kehr 2003 beruhten, wurden nach dem Jahr 2006 nicht fortgeführt.

 – Kordonerhebungen, die eine Zählung aller Personen bzw. Fahrzeuge an der 
Stadtgrenze umfassen, fanden aufgrund des Erhebungsaufwands nur in größe-
ren Zeitabständen statt, zuletzt im Zeitraum 2008 bis 2010.

Die Ergebnisse dieser beiden Erhebungen waren wegen der unterschiedlichen Er-
hebungsmethodik und der unterschiedlichen Aussage jedoch nicht direkt miteinan-
der vergleichbar.

Im Mobilitätskonzept zum STEP 2025 erachtete es die Stadt Wien als nicht zweck-
mäßig, Aussagen über die angestrebte Entwicklung im Modal Split der Einpendle-
rinnen und Einpendler (Zielverkehr an der Stadtgrenze) zu treffen. Sie sah jedoch 
auch das Mobilitätsverhalten im Wiener Umland als entscheidend für eine effek-
tive Senkung der Umweltbelastungen an.

(3) Für die zur Beurteilung der Verkehrsbelastung in Wien heranzuziehende Fahr-
leistung (Kfz–km) der Wienerinnen und Wiener in Wien war laut Evaluierung der 
Stadt Wien31 aufgrund einer Änderung der Erhebungsmethode ab 2010 keine kon-
sistente Zeitreihe darstellbar. Für die Fahrleistung der Nicht–Wienerinnen und –
Wiener in Wien standen keine Daten zur Verfügung. Das Mobilitätskonzept zum 
STEP 2025 sah vor, die Entwicklung der Kfz–Verkehrsstärken anhand von Zählungen 
an Straßenquerschnitten zu beurteilen.

(4) Hinsichtlich der Garagen–Stellplätze waren im Masterplan Verkehr 2003 Zielwerte 
für die Anzahl der gewerblichen Stellplätze sowie der Stellplätze in Park & Ride–Gara-
gen festgelegt. Im Zuge der Fortschreibung des Masterplans Verkehr im Jahr 2008 
nahm die Stadt Wien die Auslastung der Park & Ride–Anlagen und der geförderten 
gewerblichen Garagen als Erfolgsmaßstäbe auf. Im Zuge der Evaluierung im Jahr 2013 
sowie im Mobilitätskonzept zum STEP 2025 fand dieser Indikator jedoch keine Be-
rücksichtigung mehr. Im STEP 2025 sowie dem darauf aufbauenden Mobilitätskon-
zept war zwar ein Förderprogramm für Garagen32 vorgesehen, Zielwerte für die An-
zahl der zu schaffenden Stellplätze in Garagen fehlten jedoch.

30 im Auftrag des Verkehrsverbunds Ost Region (VOR) und der Wiener Linien

31 im Jahr 2013

32 „Garagenprogramm Neu“ bzw. „Garagenprogramm 2014“
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Die Stadt Wien verfügte über Daten zur Anzahl der Stellplätze in Wohnsammelga-
ragen und Park & Ride–Anlagen in Wien. Über die Anzahl der Stellplätze in gewerb-
lichen Garagen lag der Stadt Wien keine Übersicht vor, die Wirtschaftskammer 
Wien verwaltete diese Daten.

Über die Auslastung der Wohnsammelgaragen und gewerblichen Garagen lagen 
der Stadt Wien keine Informationen vor. Auslastungszahlen für Park & Ride–Anla-
gen in Niederösterreich und Wien bestanden nur für den Zeitraum unmittelbar 
nach Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung im Herbst 2012.

(5) Im Rahmen des Mobilitätskonzepts zum STEP 2025 sah die Stadt Wien den Auf-
bau eines Datenverbunds zur Verwaltung und zum Austausch mobilitätsbezogener 
Daten zwischen verschiedenen Magistratsabteilungen bzw. Institutionen (z.B. Wie-
ner Stadtwerke) vor. Derartige Daten tauschten die beteiligten Stellen bislang oft-
mals nur projektbezogen aus (z.B. Stadt Wien – ÖBB).

7.2 Der RH stellte kritisch fest, dass in den Plänen der Stadt Wien Erfolgsmaßstäbe zur 
Beurteilung des Ziels der Schaffung ausreichender Stellplätze für die Fahrzeuge der 
Wohnbevölkerung und der ansässigen Betriebe fehlten.

Der RH empfahl der Stadt Wien, messbare Erfolgsmaßstäbe zur Überprüfung der 
Zielerreichung festzulegen.

Die Stadt Wien verfügte weiters nicht über alle erforderlichen Datengrundlagen, 
um die Erreichung ihrer verkehrspolitischen Ziele zu beurteilen: Während die Stadt 
Wien die Daten zum Modal Split (Verkehrsmittelwahl) der Wienerinnen und Wie-
ner regelmäßig von den Wiener Linien bezog, lagen zur Erhebung des Modal Split 
der Einpendlerinnen und Einpendler im Zusammenhang mit der Erweiterung der 
Parkraumbewirtschaftung keine aktuellen Daten und keine konsistente Zeitreihe 
vor. Warum für den Modal Split der Einpendlerinnen und Einpendler (Zielverkehr 
an der Stadtgrenze) Aussagen über eine angestrebte Entwicklung gemäß Mobili-
tätskonzept zum Stadtentwicklungsplan 2025 nicht zweckmäßig waren, konnte der 
RH nicht nachvollziehen, zumal die Stadt Wien das Mobilitätsverhalten auch im 
Wiener Umland als entscheidend für eine effektive Senkung der Umweltbelastun-
gen ansah.

Er empfahl daher der Stadt Wien, hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl der Einpend-
lerinnen und Einpendler die angestrebte Entwicklungsrichtung und realistische 
Zielwerte zu definieren.

Der RH kritisierte weiters, dass der Stadt Wien die Auslastung der Wohnsammelga-
ragen und gewerblichen Garagen nicht bekannt war; die vorliegenden Angaben zur 
Auslastung der Park & Ride–Anlagen im Burgenland, in Niederösterreich und Wien 

III-380 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)38 von 100

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



  39

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Bericht des Rechnungshofes

waren nicht aktuell. Diese Daten wären nach Ansicht des RH jedoch als Planungs-
grundlage im Verkehrsbereich zweckmäßig.

Der RH empfahl daher der Stadt Wien, die Daten über die Auslastung der 
Park & Ride–Anlagen in Wien jährlich zu aktualisieren und die jeweils aktualisierten 
Daten der Länder Burgenland und Niederösterreich einzuholen. Er empfahl der 
Stadt Wien weiters, Daten über die Auslastung der Wohnsammelgaragen und ge-
werblichen Garagen (in Kooperation mit der Wirtschaftskammer) zu erheben.

Den von der Stadt Wien im Rahmen des Mobilitätskonzepts zum STEP 2025 geplan-
ten Aufbau eines Datenverbunds zur Mobilität sowie verbesserte Kooperationen 
erachtete der RH als wesentlich, damit die in der Verkehrsplanung tätigen Stellen 
und Institutionen auf fundierte, aktuelle und einheitliche Daten zurückgreifen kön-
nen.

Er empfahl der Stadt Wien, die Arbeiten zum Aufbau eines Datenverbunds Mobili-
tät und verbesserte Kooperationen (z.B. mit der Wirtschaft und benachbarten Bun-
desländern) voranzutreiben.

7.3 Die Stadt Wien sagte zu, die Empfehlung des RH hinsichtlich messbarer Erfolgsmaß-
stäbe zur Schaffung ausreichender Stellplätze für die Fahrzeuge der Anwohnerin-
nen und Anwohner sowie der ansässigen Betriebe aufzugreifen und die Veranke-
rung von Zielwerten für die Stellplatzauslastung in ihren verkehrspolitischen 
Programmen zu prüfen. Eine flächendeckende Erhebung der Stellplätze im Stra-
ßenraum sei nicht zielführend oder aus finanziellen Gründen nicht darstellbar. Die 
Vorgangsweise stelle eine wissenschaftlich fundierte Erhebungsmethode dar, die 
ausreichend Kenntnisse über die vorhandenen Stellplätze zulasse.

Die Darstellung des RH, wonach es die Stadt Wien im Mobilitätskonzept zum STEP 2025 
als nicht zweckmäßig erachte, Aussagen über die angestrebte Entwicklung im Modal 
Split der Einpendlerinnen und Einpendler zu treffen, sei inhaltlich nicht zutreffend. Rich-
tig sei, dass keine Zielwerte im Fachkonzept Mobilität angegeben worden seien.

Die Stadt Wien bekenne sich zu einem modernen Planungsansatz, in dem Koopera-
tion mit den wesentlichen Partnern an oberster Stelle stehe und der als Weiterent-
wicklung der klassischen, hoheitlichen Ordnungsplanung gesehen werde. Es sei ein 
eigener Prozess gemeinsam mit dem Burgenland und mit Niederösterreich gestartet 
worden. Das Ergebnis sei das Kapitel „gemeinsam mit der Region“ im Fachkonzept 
Mobilität, das wortgleich auch im Mobilitätskonzept vom Burgenland und von Nie-
derösterreich zu finden sei. Die Tatsache, dass ein gemeinsames Dokument erstellt 
und in den Gremien der Mobilitätskonzepte aller drei Bundesländer beschlossen 
worden sei, stelle einen wesentlichen Schritt der Kooperation dar. Dass dieses Ka-
pitel nicht die alleinige Willensäußerung der Stadt Wien (wie auch der anderen 
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Bundesländer) sei, liege in der Natur der Sache. Die im Masterplan Verkehr 2003 
festgelegten Zielgrößen für den grenzüberschreitenden Verkehr seien aus diesem 
Grund in der Form nicht übernommen worden.

Die Stadt Wien gab weiters an, entsprechend dem Ziel des Fachkonzepts Mobilität 
ein Datensystem für mobilitätsbezogene Daten für das Monitoring stadtintern zu 
entwickeln. Auf Ebene der Ostregion würden regionale Daten über „ITS Vienna Re-
gion“ und „VOR“ vorgehalten.

Die Stadt Wien habe anlässlich der Erweiterung der Parkraumbewirtschaf-
tung 2012/2013 die Auslastungsdaten der Park & Ride–Anlagen in Wien von den 
betreibenden Unternehmen erfragt und werde mit den Betreibern vereinbaren, 
künftig die Auslastung der Wiener Park & Ride–Anlagen jährlich zu erheben. Es 
gebe eine Park & Ride–Datenbank, in die halbjährlich von den Bundesländern Bur-
genland, Niederösterreich und Wien Daten eingepflegt würden. Die Erhebung der 
Auslastung burgenländischer und niederösterreichischer Park & Ride–Anlagen er-
folge anlassbezogen, wobei neuralgische Standorte öfter überprüft würden. Eine 
jährliche Erhebung der Stellplatzauslastung aller Anlagen würde im Burgenland 
und in Niederösterreich einen hohen ökonomischen Aufwand bedeuten, weil der 
überwiegende Teil der Anlagen nur durch händische Zählungen ermittelt werden 
könne – anders als in Wien, wo infolge der Bewirtschaftung eine automatische Re-
gistrierung des Auslastungsgrads erfolge. Die Stadt Wien habe somit keinen Ein-
fluss auf diesbezügliche Entscheidungen der beiden anderen Bundesländer. Jedoch 
solle im Rahmen der Planungsgemeinschaft Ost dieses Thema erörtert werden.

Die Stadt Wien sagte in ihrer Stellungnahme zu, mit den Betreibern der von ihr geför-
derten Wohnsammelgaragen die Rahmenbedingungen für die jährliche Erhebung der 
Auslastung zu klären. Die Bekanntgabe der Auslastung gewerblicher Garagen hänge 
im Wesentlichen von der Bereitschaft der jeweiligen Institutionen ab, ihre unterneh-
mensbezogenen Daten weiterzugeben. Jedenfalls solle mit der Wirtschaftskammer 
Wien (Fachgruppe der Garagen–, Tankstellen– und Servicestationsunternehmungen) 
diese Thematik erläutert werden, um einen Lösungsansatz anzustreben.

7.4 Der RH anerkannte, dass die Stadt Wien die Empfehlung des RH aufgriff, messbare 
Erfolgsmaßstäbe zur Schaffung ausreichender Stellplätze für die Fahrzeuge der An-
wohnerinnen und Anwohner und der ansässigen Betriebe festzulegen. Er wies da-
rauf hin, dass sich die Stadt Wien die Prüfung der umfassenden digitalen Erfassung 
aller Stellplätze im Mobilitätskonzept zum STEP 2025 selbst zum Ziel gesetzt hatte.

Hinsichtlich des Modal Splits der Einpendlerinnen und Einpendler verwies der RH auf 
die tabellarische Darstellung zum Mobilitätsverhalten im Fachkonzept Mobilität33, in 

33 S. 25
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der Aussagen über eine angestrebte Entwicklung als nicht zweckmäßig gekennzeich-
net waren. Der RH anerkannte weiters die Bemühungen der Stadt Wien, mit den 
Bundesländern Burgenland und Niederösterreich hinsichtlich des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs zu kooperieren. Er erachtete hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl der 
Einpendlerinnen und Einpendler aber auch die Definition realistischer Zielwerte als 
wesentlich und verblieb daher bei seiner diesbezüglichen Empfehlung.

Zu der von der Stadt Wien angeführten Park & Ride–Datenbank merkte der RH an, 
dass sich die Datensätze laut Angaben der Stadt Wien in der Planungsgemeinschaft 
Ost befanden. Die Stadt Wien verfügte zur Zeit der Gebarungsüberprüfung über 
keine aktuellen Angaben zu Park & Ride–Anlagen im Burgenland und in Niederös-
terreich sowie zu deren Auslastung. Weiters waren auch die vorliegenden Angaben 
zur Auslastung der Park & Ride–Anlagen in Wien nicht aktuell, obwohl – wie die 
Stadt Wien in ihrer Stellungnahme selbst anführte – die technischen Voraussetzun-
gen bestanden.

Wirkungen der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung auf die Parkraumnachfrage

8.1 (1) Die Stadt Wien überprüfte die Wirkungen der Erweiterung der Parkraumbewirt-
schaftung anhand mehrerer Untersuchungen:

Tabelle 5: Überblick über Untersuchungen nach Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

Untersuchungen Zeitraum Ergebnis

Schnellerhebung der Stellplatznachfrage1 
in ausgewählten Gebieten

Okt. 2012 deutliche Abnahme der Stellplatzauslastung

telefonische Befragung2 von Autobesitze-
rinnen und –besitzern mit Hauptwohnsitz 
im Erweiterungsgebiet der Parkraumbe-
wirtschaftung 

Sept./Nov. 
2012

Verbesserung der Stellplatzsituation für 59 % der Befragten

„EinpendlerInnen nach Wien –  
Achsenbezogene Untersuchung der  
Park & Ride Potenziale“3 im Rahmen  
der Planungsgemeinschaft Ost

Herbst 2012 Erhebung der Auslastung der Park & Ride–Anlagen:

•  Vollauslastung in allen Park & Ride–Anlagen in Wien, ausge-
nommen im 21. und 22. Bezirk sowie bei der  S–Bahn Liesing

•  Vollauslastung der Park & Ride–Anlagen im Nahbereich von 
Wien, v.a. an West– und Südbahn

Ermittlung von Verlagerungspotenzialen vom motorisierten 
Individualverkehr hin zu Park & Ride

„Evaluierung der Auswirkung der Auswei-
tung der Parkraumbewirtschaftung auf die 
Parkraumnachfrage“4

2013 bis 2014 Verringerung der Stellplatzauslastung in den Erweiterungs-
gebieten, Rückgang der „Nicht–Wiener“ und der ordnungs-
widrig abgestellten Fahrzeuge

1 Ziviltechniker Ges.m.b.H. (2012): Schnellerhebung der Wirkungen der ausgeweiteten Parkraumbewirtschaftung, im Auftrag der MA 18 
– Stadtentwicklung und Stadtplanung, Oktober 2012

2 Studie (2012): Parkpickerl Neu – Key–findings
3 Technisches Büro für Verkehrswesen und Verkehrswirtschaft (2013): „EinpendlerInnen nach Wien – Achsenbezogene Untersuchung der 

Park & Ride Potenziale“, im Auftrag der Planungsgemeinschaft Ost
4 Ziviltechniker Ges.m.b.H. (2012): Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung in Wien.  Evaluierung der Auswirkung der Ausweitung der 

Parkraumbewirtschaftung auf die Parkraumnachfrage, im Auftrag der MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung, März 2014

Quelle: Stadt Wien
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(2) Die Studie „Evaluierung der Auswirkung der Ausweitung der Parkraumbewirt-
schaftung auf die Parkraumnachfrage“ zeigte, dass sich die Parkraumauslastung der 
Bezirke mit Parkraumbewirtschaftung (12., 14., 15., 16. und 17. Wiener Gemeinde-
bezirk) deutlich verringerte (siehe nachfolgende Abbildungen) und der Anteil an 
nicht aus Wien stammenden Fahrzeugen und ordnungswidrig abgestellten Fahr-
zeugen zurückging:

 – Im Untersuchungsgebiet der neu parkraumbewirtschafteten Wiener Gemeinde-
bezirke (12. und 14. bis 17. Bezirk) nahm die Stellplatzauslastung vormittags 
(9:00 bis 11:00 Uhr) laut Modellrechnung um 9 bis 19 %–Punkte ab, abends um 
4 bis 13 %–Punkte. Es verblieben jedoch auch weiterhin Bereiche und Zeiten mit 
höherer Stellplatzauslastung (v.a. gürtelnahe Bereiche und abends).

 – Die Auslastung in den untersuchten nicht bewirtschafteten Wiener Gemeinde-
bezirken (10., 11., 13., 18. und 19. Bezirk) stieg zum Teil deutlich: die Zunahme 
in diesen Gemeindebezirken betrug zwischen 2 und 9 %–Punkten. Dadurch war 
die Stellplatzauslastung im Schnitt auch höher als in den neuen bewirtschafte-
ten Gebieten vor der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung.

Abbildung 3: Stellplatzauslastung im Untersuchungsgebiet der Wiener Gemeindebezirke im 
Jahr 2011 vor und im Jahr 2013 nach Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung, 
vormittags (9:00 Uhr bis 11:00 Uhr)
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Abbildung 4: Stellplatzauslastung im Untersuchungsgebiet der Wiener Gemeindebezirke im 
Jahr 2011 vor und im Jahr 2013 nach Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung, 
abends (20:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
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 – Der Anteil der nicht aus Wien stammenden Fahrzeuge reduzierte sich in den 
Erhebungsgebieten mit Parkraumbewirtschaftung von 20 % auf 3 %, wohinge-
gen er in den Erhebungsgebieten ohne Parkraumbewirtschaftung von 20 % auf 
22 % stieg.

 – Nach Einführung der Parkraumbewirtschaftung ging der Anteil der Fahrzeuge, die 
in Halte– und Parkverboten gemäß der StVO. 1960 abgestellt waren („Falschpar-
ker“), in den Erhebungsgebieten im 12. und 14. bis 17. Wiener Gemeindebezirk 
vormittags von 3,6 % auf 1 % und abends von 2,4 % auf 2,1 % zurück. In den Erhe-
bungsgebieten ohne Parkraumbewirtschaftung lag der Anteil bei 2 % bis 3 %.

(3) Allfällige Verlagerungen der Parkraumnachfrage in die bestehenden parkraum-
bewirtschafteten Wiener Gemeindebezirke (1. bis 9. sowie 20. Bezirk) waren we-
der bezüglich der bestehenden Situation vor der Erweiterung noch bezüglich der 
Stellplatzauslastung nach Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Gegenstand 
der Untersuchungen. Diesbezüglich lag lediglich eine Abschätzung vor, die von ei-
ner Rückverlagerung von 1.100 Parkerinnen und Parkern in die Innenbezirke aus-
ging. Untersuchungen nach Einführung der Parkraumbewirtschaftung in den Innen-
bezirken hatten deutliche Verlagerungen in die Bereiche außerhalb des Gürtels 
aufgezeigt34.

(4) Die telefonische Befragung betreffend die Einstellung zum Parkpickerl nach Er-
weiterung der Parkraumbewirtschaftung beschränkte sich auf Bewohnerinnen und 
Bewohner mit Hauptwohnsitz in den Erweiterungsgebieten, bezog aber nicht allfäl-
lige Besucherinnen und Besucher mit ein (wie das bei einer früheren Untersu-
chung35 der Fall war).

8.2 Der RH hielt positiv fest, dass die Stadt Wien mit der Erweiterung der Parkraumbe-
wirtschaftung eine Verringerung der Stellplatzauslastung im 12., 14., 15., 16. und 
17. Wiener Gemeindebezirk erreichte. Er wies jedoch kritisch auf die Verschlechte-
rungen durch Verlagerungswirkungen in die angrenzenden nicht bewirtschafteten 
Bereiche und fehlende fundierte Aussagen betreffend allfälliger Rückverlagerun-
gen in die Innenbezirke hin. Die Befragung betreffend die Einstellung zum Parkpi-
ckerl ergab nach Ansicht des RH kein vollständiges Bild, weil sie nur Bewohnerinnen 
und Bewohner mit Hauptwohnsitz in den Erweiterungsgebieten berücksichtigte.

8.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien habe die vom RH angesprochene Befragung 
primär der Öffentlichkeitsarbeit gedient. Die Parkraumbewirtschaftung habe auf 
die Arbeitspendlerinnen und Arbeitspendler, die in die Bezirke mit Parkraumbe-
wirtschaftung einpendeln, die stärkste Wirkung. Im Jahr 2015 habe die Stadt Wien 

34 Stadtplanung Wien, MA 18 (1997) (Hrsg.): Parkraumbewirtschaftung Wien

35 Stadtplanung Wien, MA 18 (1997) (Hrsg.): Parkraumbewirtschaftung Wien
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in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien eine große Befragung unter Berufs-
tätigen über die Auswirkungen der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung 
von 2012/2013 auf ihr Verkehrsverhalten durchgeführt. Der Endbericht liege seit 
März 2016 vor.

Die vom RH angemerkten Verschlechterungen aufgrund der Verlagerungswirkun-
gen in die angrenzenden nicht bewirtschafteten Bereiche seien Bestandteil der vor-
gelagerten Untersuchungen gewesen und in der Studie im Vorfeld aufgezeigt wor-
den. Da die Einführung der Parkraumbewirtschaftung auf Antrag der jeweiligen 
Bezirksvertretung erfolge, komme es zu diesen Verlagerungswirkungen, wenn die 
Einführung in angrenzenden Bezirken nicht zeitgleich stattfinde.

Die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf die Außenbezirke habe laut Stel-
lungnahme der Stadt Wien sicher auch zu einer Rückverlagerung von parkenden 
Kfz in die Innenbezirke geführt. Da das Ausmaß als geringfügig einschätzt worden 
sei, sei es im Vorfeld auch nicht erhoben worden.

Zielerreichung hinsichtlich Modal Split

9.1 (1) In Hinblick auf die Ziele gemäß Masterplan Verkehr 2003 waren im Bereich der 
Parkraumpolitik hinsichtlich Modal Split folgende Erfolgsmaßstäbe relevant (siehe 
TZ 3, TZ 7):

 – eine Reduktion des Anteils des motorisierten Individualverkehrs (MIV) bis 2020 
auf 25 % hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl der Wienerinnen und Wiener36 
und eine Erhöhung des Anteils des öffentlichen Verkehrs auf 40 %,

 – eine Änderung der Verkehrsmittelaufteilung zwischen öffentlichem Verkehr und 
motorisiertem Individualverkehr bei Einpendlerinnen und Einpendlern bis 2020 
von 35 % zu 65 % auf 45 % zu 55 %.

(2) Laut Erhebungen des Mobilitätsverhaltens der Wienerinnen und Wiener37 stieg 
der Anteil des öffentlichen Verkehrs an den Wegen der Bevölkerung bis 2012 kon-
tinuierlich auf 39 % an und stagnierte danach. Der Anteil des motorisierten Indivi-
dualverkehrs ging bis 2012 auf 27 % zurück und stieg danach wieder leicht auf 28 % 
an (siehe nachfolgende Abbildung).

36 Modal Split – Wege der Wiener Bevölkerung an allen Tagen

37 Studie (2014): Marktforschung für die Wiener Linien, Mobilitätsverhalten 2013; Studie (2015): Marktfor-
schung für die Wiener Linien: Auswertungen für das Verkehrsmodell Wien 2014
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Abbildung 6: Modal Split – Verkehrsmittelwahl der Wienerinnen und Wiener an allen Tagen

Quellen: Stadt Wien; Wiener Linien; Darstellung RH
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Eine differenzierte Auswertung der Wiener Linien nach Bezirksgruppen zeigte, dass 
der Anteil des motorisierten Individualverkehrs in den westlichen Bezirken (14. bis 
19. Bezirk), die im Jahr 2012 zum Teil die Parkraumbewirtschaftung einführten, 
von 2011 bis 2013 von 28 % auf 24 % zurückging.

Ursachen für diese Verhaltensänderungen (wie z.B. Verkehrsangebot, wirtschaftli-
che und soziale Faktoren) waren nicht Gegenstand der Auswertungen.

(3) Hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl der Einpendlerinnen und Einpendler 
stammten die aktuellsten Erhebungsdaten aus den Jahren 2008 bis 2010.38 Diese 
zeigten einen Anteil des motorisierten Individualverkehrs39 von 68 %, was in etwa 
dem Anteil bei einer analogen Erhebung im Jahr 1996 entsprach. Die Werte waren 
aufgrund einer unterschiedlichen Erhebungsmethode nicht mit den Erfolgsmaßstä-
ben des Masterplans Verkehr vergleichbar (siehe TZ 7).

Für den Zeitraum nach Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung lagen keine Da-
ten über die Verkehrsmittelwahl der Einpendlerinnen und Einpendler vor, da Kor-
donerhebungen mit einer Zählung aller Personen bzw. Fahrzeuge an der Stadt-

38 Kordonerhebung 2008 bis 2010

39 an der Stadtgrenze stadteinwärts, von 6:00 bis 9:00 Uhr
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grenze aufgrund des Aufwands nur in größeren Zeitabständen von etwa zehn 
Jahren stattfanden. Eine von der Stadt Wien beauftragte Studie über die Auswir-
kungen der Parkraumbewirtschaftung auf das Verkehrsverhalten von Beschäftigten 
in Wien (mit Fokus auf Arbeitspendlerinnen und –pendler) war zur Zeit der Geba-
rungsüberprüfung in Ausarbeitung.

(4) Die verkehrliche Entwicklung war im Zusammenhang mit der Bevölkerungsent-
wicklung zu betrachten. Da die Einwohnerzahl in Wien stärker stieg als die Anzahl der 
gemeldeten Pkw, ging der Motorisierungsgrad zwischen 2008 und 2014 von rd. 391 
auf rd. 380 Pkw pro 1.000 Einwohner zurück (siehe nachfolgende Tabelle). Laut Mo-
bilitätskonzept zum STEP 2025 strebte die Stadt Wien einen weiteren Rückgang an.

Tabelle 6: Entwicklung der Bevölkerung und Motorisierung in Wien

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Änderung 

2008 bis 2014

Anzahl in Mio. in %

Einwohnerinnen  
und Einwohner1 1,67 1,68 1,69 1,70 1,72 1,74 1,77 +5,7

Anzahl

Pkw2 657.192 663.926 669.279 674.526 679.492 681.413 683.258 +4,0

Anzahl Pkw pro 1.000 Einwohner

Motorisierungsgrad3 391,2 392,9 393,0 392,8 390,2 385,7 380,1 -2,8

Rundungsdifferenzen möglich
1 Stichtag: 1. Jänner
2 Stichtag: 31. Dezember
3 Berechnung: Anzahl Pkw zum Stichtag 31. Dezember zu Anzahl Einwohner zum Stichtag 1. Jänner des nachfolgenden Jahres

Quellen: Stadt Wien; Statistik Austria; RH

9.2 Der RH stellte fest, dass sich die Verkehrsmittelwahl der Wienerinnen und Wiener 
in den parkraumbewirtschafteten Bezirken grundsätzlich im Sinne der im Master-
plan Verkehr definierten Ziele veränderte. Er wies jedoch darauf hin, dass für diese 
Entwicklung eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle spielen konnte.

Eine Verlagerung des Pendlerverkehrs zugunsten des öffentlichen Verkehrs gelang 
laut den vorliegenden Daten bis 2010 nicht; hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl 
der Einpendlerinnen und Einpendler nach Einführung der Parkraumbewirtschaf-
tung lagen keine aktuellen Daten vor.

Diesbezüglich verwies der RH auf seinen Bericht „Verkehrsverbund Ost–Region 
(VOR) Gesellschaft m.b.H.“ (Reihe Bund 2017/9), in dem er in TZ 3 empfahl, in einer 
bundesländerübergreifenden Strategie gemeinsame, quantifizierte Ziele für die 
Verkehrsmittelwahl von Pendlerinnen und Pendlern nach und von Wien auszuar-
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beiten und eine handhabbare Form für die Erhebung der Verkehrsmittelwahl von 
Pendlerinnen und Pendlern sicherzustellen. Darauf aufbauend wären gemeinsame 
raumplanerische Maßnahmen, wie z.B. Parkraumbewirtschaftung oder die Errich-
tung von Park & Ride–Anlagen, zur Erreichung der gesteckten Ziele zu entwerfen 
und umzusetzen.

9.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien fänden im Zuge der Planungsgemeinschaft Ost 
zwischen den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich und Wien bzw. den 
Umlandgemeinden regelmäßige Beratungen über raumplanerische Maßnahmen 
statt, so auch über die Parkraumbewirtschaftung in Wien und deren Auswirkungen 
auf die Pendlerinnen und Pendler aus den Umlandgemeinden.

Zielerreichung hinsichtlich Garagen–Stellplätzen

10.1 Entsprechend der am 19. Dezember 2008 vom Wiener Gemeinderat beschlossenen 
Fortschreibung 2008 des Masterplans Verkehr 2003 konnte das Angebot an 
Park & Ride–Stellplätzen nur zum Teil umgesetzt werden. Von 2002 bis 2010 waren 
8.200 Stellplätze geplant. Mit Ende 2008 bestanden insgesamt 5.865 bewirtschaftete 
Park & Ride–Stellplätze. Entsprechend der Fortschreibung 2008 des Masterplans Ver-
kehr 2003 sollten bis 2013 5.000 zusätzliche Park & Ride–Stellplätze geschaffen wer-
den. Von 2009 bis zum Sommer 2015 wurden 2.635 Park & Ride–Stellplätze geschaf-
fen. Weitere rd. 7.200 bewirtschaftete Park & Ride–Stellplätze waren in Bau bzw. 
Planung.

Demgegenüber lag die Zunahme der gewerblichen Stellplätze von 2002 bis 2013 
mit ca. 28.000 deutlich über den Zielwerten des Masterplans Verkehr von 10.000 bis 
12.000 Stellplätzen.

Das Ziel der Stellplatzreduktion im öffentlichen Raum bei der Errichtung von öffent-
lichen Garagen und Sammelgaragen erreichte die Stadt Wien laut Evaluierung des 
Masterplans Verkehr 2013 nur eingeschränkt. Geplant war eine Reduktion um min-
destens ein Drittel, tatsächlich lag der Anteil der rückgebauten Stellplätze an der 
Oberfläche bei Wohnsammelgaragen zwischen 6,0 % und 31,7 %.
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Tabelle 7:  Überblick Stellplatzrückbau an der Oberfläche bei realisierten Wohnsammelgaragen 
(2008 bis 2014)

Wohnsammelgarage Stellplätze Stellplätze rückgebaut Stellplätze rückgebaut

Anzahl in %

13.  Wiener Gemeindebezirk,  
Franz Boos Gasse

117 27 23,1

15.  Wiener Gemeindebezirk,  
Rohrauerpark

150 9 6,0

19.  Wiener Gemeindebezirk,  
12.–Februar–Platz

199 63 31,7

11.  Wiener Gemeindebezirk,  
Simmeringer Markt

103 10 9,7

14.  Wiener Gemeindebezirk,  
Missindorfstraße 21–23

243 34 14,0

17.  Wiener Gemeindebezirk,  
Geblergasse

150 50 (geplant) 33,3 (geplant)

Quelle: Stadt Wien

10.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Realisierung von Park & Ride–Stellplätzen 
und der Stellplatzrückbau an der Oberfläche hinter den Planungen lagen. Im Ge-
gensatz dazu lag die Zunahme der gewerblichen Stellplätze deutlich über den Ziel-
werten.

Zur Sicherstellung der Zielerreichung im Zusammenhang mit dem Garagenbau 
empfahl der RH der Stadt Wien, die geplanten Maßnahmen zügig umzusetzen.

10.3 Die Stadt Wien fördere laut ihrer Stellungnahme die Errichtung von Park & Ride–
Anlagen, wenn bestimmte Qualitätskriterien erfüllt seien. Dies werde durch das 
bestehende Förderprogramm für Park & Ride–Anlagen geregelt. Die Realisierung 
von derartigen Stellplätzen hänge letztendlich jedoch von den tatsächlichen Pro-
jekteinreichungen Dritter ab. Beispielsweise sei Ende 2015 die Park & Ride–Anlage 
Perfektastraße mit 735 Stellplätzen eröffnet worden, die Bauarbeiten zur Erweite-
rung der Park & Ride–Anlage Hütteldorf mit 185 Stellplätzen hätten noch im 
Jahr 2016 begonnen.

Für Projekte, die auch den Stellplatzrückbau im öffentlichen Raum zum Inhalt ha-
ben, trügen laut Stellungnahme der Stadt Wien aufgrund rechtlicher Bestimmun-
gen die Bezirke die Straßenbaukosten. Diese Investitionsaufwände könnten durch 
Fördermittel der Stadt unterstützt werden, was die Bezirke jedoch bisher kaum in 
Anspruch genommen hätten. Für die in den letzten Jahren initiierten Tiefgaragen-
projekte sei mit den betroffenen Bezirksvorstehungen jedenfalls ein Stellplatzrück-
bau an der Oberfläche von 30 % vereinbart worden.
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Weitere Erhebungen zur Parkraumsituation

11.1 (1) Die Stadt Wien40 vereinbarte mit der LPD Wien im Rahmen des „Koordinations-
gremiums Parkraumüberwachung“ (siehe auch TZ 21) Stichprobenerhebungen 
durch Organe der Parkraumüberwachungsgruppe. Ziel war es, das Verhältnis von 
freien zu verparkten Kurzparkplätzen (Stellplatzauslastung) und das Verhältnis der 
Anzahl ordnungsmäßig zu ordnungswidrig abgestellter Fahrzeuge (gemäß 
StVO. 1960 bzw. Parkometergesetz 2006) zu erheben. Die genannten Erhebungen 
sollten ab Herbst 2013 zweimal jährlich jeweils im Frühjahr und im Herbst in ausge-
wählten Stadtteilen (Rayonen der Parkraumüberwachung) stattfinden.

(2) Die Stichprobenerhebungen fanden ab Herbst 2013 halbjährlich im Zuge der 
Überwachungstätigkeit (in der Regel durch jeweils zwei Überwachungsorgane pro Er-
hebungsgebiet) statt. Abgesehen von Formularen mit Angabe der zu erhebenden 
Merkmale lagen keine weiteren Vorgaben zur Durchführung der Stichprobenerhe-
bungen (z.B. hinsichtlich Wochentag, Uhrzeit) vor. Üblicherweise mit Verkehrserhe-
bungen befasste Magistratsabteilungen41 waren in diesen Prozess nicht eingebunden.

Im Jahr 2013 fand eine Erhebung an einem Freitag vor einem Feiertag statt, der für 
Verkehrserhebungen nicht repräsentativ ist. Zwischen den tagsüber und abends 
durchgeführten Erhebungen zeigten die Daten teilweise deutliche, nicht plausible 
Unterschiede der Stellplatzzahl.

11.2 Der RH wertete das Bestreben der Stadt Wien und der LPD Wien positiv, die Stell-
platzauslastung und den Anteil ordnungswidrig abgestellter Fahrzeuge in repräsen-
tativen Gebieten durch Organe der Parkraumüberwachung zu erheben, um deren 
Entwicklung langfristig zu dokumentieren. Er wies jedoch kritisch darauf hin, dass 
Anleitungen für die Durchführung der Erhebung fehlten. Damit war nicht sicherge-
stellt, dass die Daten unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte aussagekräftig bzw. 
miteinander vergleichbar waren.

Der RH empfahl der Stadt Wien und der LPD Wien, die Erhebungsmethode für die 
halbjährlich stattfindenden Stichprobenerhebungen zur Stellplatzauslastung und 
zum Anteil ordnungswidrig abgestellter Fahrzeuge unter Einbeziehung weiterer, 
mit Verkehrsplanungen befasster Magistratsabteilungen (z.B. MA 18, MA 46) zu 
optimieren, um langfristig repräsentative Ergebnisse zu erhalten.

40 MA 67 – Parkraumüberwachung

41 MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung, MA 46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsange-
legenheiten
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11.3 (1) Das BMI sicherte in seiner Stellungnahme zu, eine Intensivierung der Zusammen-
arbeit mit den genannten Magistratsabteilungen anzustreben, insbesondere im Hin-
blick auf eine Methodenverbesserung bei den durchzuführenden Erhebungen.

(2) Die Stadt Wien sagte in ihrer Stellungnahme zu, das Thema aufzugreifen. Die 
Optimierung der Stichprobenerhebungen zur Stellplatzzahl, zur Stellplatzauslas-
tung und zu den ordnungswidrig abgestellten Fahrzeugen sei bereits durch Zusam-
menarbeit von LPD Wien und MA 18 eingeleitet worden.

Sonderformen der Parkraumnutzung

Anwohnerparken

12.1 (1) Um die Stellplatzsituation in den Wiener Innenbezirken für Anwohnerinnen und 
Anwohner zu verbessern, wurden eigens für sie freigehaltene Parkplätze zur Verfü-
gung gestellt. Das Abstellen von Fahrzeugen auf Anwohnerparkplätzen war nur mit 
gültigem Parkpickerl des jeweiligen Bezirks möglich. Auch Fahrzeuge, die mit einem 
Behindertenausweis gemäß § 29b StVO. 1960 gekennzeichnet waren, durften auf 
diesen Parkplätzen ohne Zusatzkosten parken. Die Zonen wurden durch Halte– und 
Parkverbotsschilder (für alle Wochentage von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr) mit Zusatzta-
feln „ausgenommen Fahrzeuge mit Parkkleber für den jeweiligen Bezirk sowie Be-
hinderte“ ausgewiesen. Während bei der Parkraumbewirtschaftung in Form von 
flächendeckenden, gebührenpflichtigen Kurzparkzonen grundsätzlich jede bzw. je-
der zumindest Kurzparken durfte, war in Anwohnerparkzonen für Personen außer-
halb des oben angeführten Personenkreises selbst das Halten – auch zum Zweck 
der Liefertätigkeit – verboten.

(2) § 43 Abs. 1 StVO. 1960 ermöglichte die Verordnung von Halte– und Parkverbo-
ten, wenn es die Ordnung des ruhenden Verkehrs erforderte. Im Sinne der Benütz-
barkeit der öffentlichen Straßen für alle Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer 
war an das Kriterium der Erforderlichkeit ein strenger Maßstab anzulegen und eine 
Interessensabwägung vorzunehmen. Die über die bestehende Kurzparkzonenrege-
lung hinausgehende Reservierung von Stellplätzen für Anwohnerinnen und An-
wohner konnte bei hoher Stellplatzauslastung unter Beachtung der verfassungs-
rechtlichen Gebote der Verhältnismäßigkeit und Gleichheit als zulässig erachtet 
werden. Dies war unabhängig von der Frage zu betrachten, ob in dem betroffenen 
Gebiet eine Abgabenpflicht bestand oder nicht.

Im Jahr 2011 ging die Stadt Wien von einem maximal zulässigen Anteil an Anwohner-
parkplätzen in der Höhe von 10 % bezogen auf die Gesamtstellplätze pro Gebiet42 aus. 

42 Beispielsweise war der 1. Wiener Gemeindebezirk in fünf Gebiete aufgeteilt.
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Nach einer Tagung der entsprechenden Länderexpertinnen und –experten im 
Jahr 2013 erhöhte sie den maximal zulässigen Anteil an Anwohnerparkplätzen auf 
20 % bezogen auf die Gesamtstellplätze. Voraussetzung dafür war laut Stadt Wien 
eine Stellplatzauslastung von 90 %. Während im Rahmen des Pilotprojekts für den 6., 
7. und 8. Wiener Gemeindebezirk die Stellplatzauslastung an verschiedenen Werkta-
gen zu unterschiedlichen Zeiten erhoben wurde, erfolgte für den 1. Wiener Gemein-
debezirk im Zusammenhang mit der Einführung des Anwohnerparkens keine Stell-
platzauslastungserhebung. Eine Bezug nehmende Erhebungsmethode war demnach 
nicht definiert. Eine entsprechende Judikatur lag zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
noch nicht vor.

(3) Mit Stand Mai 2015 bestanden 2.741 Anwohnerparkplätze:

Tabelle 8: Überblick Stellplätze Anwohnerparken mit Stand Mai 2015

Wiener Gemeindebezirk Stellplätze

Anzahl

1. Bezirk 874

2. Bezirk 430

4. Bezirk 87

6. Bezirk 581

7. Bezirk 306

8. Bezirk 364

9. Bezirk 99

Summe 2.741

Quelle: Stadt Wien

Insgesamt bestanden im 1. Wiener Gemeindebezirk 7.921 Stellplätze43. Davon waren 
im Mai 2015 874 Stellplätze, somit rd. 11,0 %, als Anwohnerparkplätze verordnet.

(4) Bei einem gemeinsamen Kontrollgang mit einem Vertreter der Parkraumüber-
wachungsgruppe stellte das RH–Prüfteam fest, dass Verkehrsteilnehmerinnen und 
–teilnehmer Anwohnerparkzonen nicht als solche erkannten bzw. sich nicht über 
die Folgen des Abstellens eines Kraftfahrzeugs auf einem Anwohnerparkplatz be-
wusst waren. Dementsprechend wurden Verkehrsteilnehmerinnen und –teilneh-
mer – wiewohl sie die Parkometerabgabe entrichtet hatten – für das Abstellen des 
Kraftfahrzeugs in Anwohnerparkzonen (Halteverbot) bestraft (siehe TZ 25).

43 legale Stellplätze ohne Halte– und Parkeinschränkungen
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Die MA 46 teilte während der Gebarungsüberprüfung dazu mit, dass sie hinsicht-
lich einer zusätzlichen Kenntlichmachung der Anwohnerparkzonen mit Bodenmar-
kierungen einen Pilotversuch unternehmen werde.

12.2 Der RH hielt fest, dass das Anwohnerparken gegenüber der Parkraumbewirtschaf-
tung mit Kurzparkzonen eine schwerwiegendere Maßnahme darstellte. Im 1. Wie-
ner Gemeindebezirk waren im Mai 2015 mit 874 von wienweit 2.741 Anwohner-
parkplätzen mit Abstand die meisten Anwohnerparkplätze verordnet. Dies 
entsprach rd. 11,0 % der Stellplätze im 1. Wiener Gemeindebezirk.

Der RH kritisierte, dass keine Erhebungsmethode zur Bestimmung der Stellplatz-
auslastung normiert war, zumal die Stadt Wien als Voraussetzung für die Verord-
nung von Anwohnerparkplätzen eine Stellplatzauslastung von 90 % angab.

Er empfahl der Stadt Wien, zur Bestimmung der Auslastung von Stellplätzen im Zusam-
menhang mit der Verordnung von Anwohnerparkplätzen eine Methode festzulegen.

Der RH anerkannte das Bestreben der Stadt Wien hinsichtlich des Pilotversuchs zur 
zusätzlichen Kenntlichmachung der Anwohnerparkplätze mit Bodenmarkierungen.

Er empfahl der Stadt Wien, basierend auf den Ergebnissen des Pilotversuchs gegebe-
nenfalls die zusätzliche Kenntlichmachung der Anwohnerparkzonen in die Wege zu 
leiten.

12.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien weiche die Vorgehensweise im 1. Wiener Ge-
meindebezirk insofern von anderen ab, als in diesem Fall der Bezirk als Auftragge-
ber fungiert habe. Eine Stellplatzauslastungserhebung sei weder beauftragt noch 
durchgeführt worden und sei aus Sicht der MA 46 auch nicht erforderlich gewesen, 
weil das Ausmaß der Verparkung als notorisch anzusehen sei.

Sofern die MA 46 als Auftraggeberin für die Studienerstellung fungiere, erfolge dies 
aus methodischen Überlegungen. Sie stellte dies exemplarisch anhand der Bezirke 
Landstraße und Meidling dar: Nach Festlegung der sogenannten „maßgeblichen 
Wochentage“ für Verkehrszählungen – dies seien in der Regel die Tage Dienstag bis 
Donnerstag – seien die jeweiligen Zählmodi mit dem Bezirk abgestimmt worden, 
wobei durch den Bezirk die jeweilige räumlich unterschiedliche Verparkungssitua-
tion beurteilt werde. Die Erhebungen im 3. Wiener Gemeindebezirk seien an den 
klassischen Zähltagen Dienstag und Donnerstag durchgeführt worden. Im 12. Wie-
ner Gemeindebezirk sei im Hinblick auf die räumliche Nähe zu Schönbrunn darüber 
hinaus auch der Samstag als weiterer Zähltag festgelegt worden.

Die MA 46 habe laut Stellungnahme der Stadt Wien im Sommer 2015 einen Probe-
versuch zur Prüfung, inwiefern Bodenmarkierungen als zusätzliches Instrument zur 
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Kenntlichmachung von Parkzonen für Anwohnende geeignet sind, durchgeführt. 
Der Versuch sei bei drei Zonen im 7. Bezirk realisiert worden. Dabei seien die 
Schriftzüge „ANWOHNERPARKEN“ bzw. „ANWOHNERINNENPARKEN“ alternierend 
angebracht und die Monate August und September (mit Bodenmarkierung) den 
Monaten Juni und Juli (ohne Bodenmarkierung) gegenübergestellt worden. Die An-
zahl der Beanstandungen habe sich nach Anbringung der Bodenmarkierung erheb-
lich verringert, während ein Vergleich über denselben Zeitraum hinsichtlich solcher 
Zonen, bei denen keine Bodenmarkierungen angebracht worden seien, eine Stag-
nation der Beanstandungen zeige.

Das von der MA 46 im Pilotversuch entwickelte Modell werde hinsichtlich aller neu 
verordneten Parkzonen für Anwohnende angewendet. Bezüglich bereits kundge-
machter Parkzonen für Anwohnende sei die Empfehlung an die Bezirke ergangen, 
das neue Modell zu implementieren. Somit werde der Empfehlung des RH Rech-
nung getragen.

12.4 Zu den im 1. Wiener Gemeindebezirk nicht durchgeführten Erhebungen der Stell-
platzauslastung wies der RH darauf hin, dass eine notorische Verparkung auch in 
anderen Bezirken innerhalb des Gürtels anzunehmen war (z.B. im 6., 7. und 8. Wie-
ner Gemeindebezirk), in denen die Stadt Wien dennoch entsprechende Untersu-
chungen durchgeführt hatte. Er vertrat weiterhin die Ansicht, dass eine Erhebung 
der Stellplatzauslastung im Zusammenhang mit der Verordnung von Anwohner-
parkplätzen erforderlich war.

Carsharing

13.1 (1) Carsharing stellte laut dem Fachkonzept Mobilität zum STEP 2025 ein optimales 
Zusatzangebot für regelmäßige Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Verkehrs, 
die kein eigenes Auto besaßen, dar. Der Anteil der Bevölkerung, der Carsharing–An-
gebote in max. 500 m Entfernung zur Verfügung hatte, sollte von 38,5 % im Jahr 2013 
auf 50 % im Jahr 2025 steigen. In Wien wurden zwei Carsharing–Systeme angeboten, 
das klassische Carsharing44 und das Freefloating Carsharing45. Im Jahr 2012 entwi-
ckelte die Stadt Wien unter aktiver Beteiligung der Wiener Linien eine Carsharing–
Strategie. Ziel war, dass beide Systeme in Wien koexistieren konnten und sollten.

(2) Das klassische Carsharing war gekennzeichnet durch fixe Stellplätze. Die erforder-
lichen Grundflächen überließ die Stadt Wien Carsharing–Betreibern zum Betrieb von 
Carsharing–Parkplätzen. Dafür war ein jährliches Entgelt pro Stellplatz zu leisten. Eine 
Parkometerabgabe war für diesen Stellplatz nicht zu entrichten. Mit Stand 
15. Mai 2015 existierten 60 Standorte mit 76 Stellplätzen im öffentlichen Raum.

44 fixe Stellplätze

45 stationsungebunden
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Tabelle 9: Überblick Carsharing–Standorte mit Stand 15. Mai 2015

Wiener Gemeindebezirk Standorte Stellplätze

Anzahl

2. Bezirk 5 7

3. Bezirk 10 12

4. Bezirk 3 3

5. Bezirk 1 1

6. Bezirk 1 2

7. Bezirk 10 14

8. Bezirk 5 6

9. Bezirk 8 12

11. Bezirk 1 1

12. Bezirk 3 3

13. Bezirk 1 1

14. Bezirk 1 1

16. Bezirk 2 2

17. Bezirk 1 1

18. Bezirk 4 6

19. Bezirk 1 1

21. Bezirk 1 1

22. Bezirk 1 1

23. Bezirk 1 1

Summe 60 76

Quelle: Stadt Wien

Das Klimaschutzprogramm der Stadt Wien (1999) hatte ein Maßnahmenprogramm 
„Car Sharing“ mit dem Ziel vorgesehen, bis zum Jahr 2010 mit 2.500 Carsharing–
Autos 50.000 Wienerinnen und Wiener als Carsharing–Teilnehmende zu gewinnen. 
Laut Evaluierung des Klimaschutzprogramms der Stadt Wien im Jahr 2012 war das 
attraktive Angebot zur Unterstützung von Standplätzen im öffentlichen Raum von 
Anlaufschwierigkeiten geprägt, da die Kooperation mit den Bezirken nicht wie er-
wartet verlief. Bis dahin bestanden 50 öffentliche Standplätze.

(3) Zusätzlich etablierte sich in Wien ab Dezember 2011 ein stationsungebundenes 
Freefloating Carsharing. Die Stadt Wien legte hinsichtlich der Parkregelungen fest, 
dass eine Ausnahme von der höchstzulässigen Abstelldauer in Kurzparkzonen 
ebenso wenig gewährt wurde wie eine Tarifreduktion bei der Parkometerabgabe.

(4) Eine Evaluierung des Carsharings in Wien aus dem Jahr 2015 zeigte eine wesent-
lich höhere Anzahl an Kundinnen und Kunden beim Freefloating Carsharing als 
beim klassischen Carsharing (rd. 112.000 Teilnehmende bzw. 1.130 Fahrzeuge im 

III-380 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)56 von 100

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



  57

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Bericht des Rechnungshofes

Vergleich zu rd. 7.000 Teilnehmenden bzw. 114 Fahrzeugen). Die Zahl der Kundin-
nen und Kunden beim klassischen Carsharing blieb laut dem Fachkonzept Mobilität 
zum STEP 2025 bislang weit unter den Erwartungen.

13.2 Der RH erachtete die Ergänzung des Mobilitätsangebots um Carsharing als zweck-
mäßig. Er hielt jedoch fest, dass die Zahl der Kundinnen und Kunden beim klassi-
schen Carsharing in Wien bislang weit unter den Erwartungen blieb. Dies lag auch 
entsprechend der Evaluierung des Klimaschutzprogramms der Stadt Wien an der 
Verfügbarkeit attraktiver Standplätze.

Sollte die Stadt Wien eine Forcierung des klassischen Carsharings anstreben, empfahl 
der RH, Maßnahmen zur Attraktivierung der Standplätze in Erwägung zu ziehen.

13.3 Carsharing sei laut Stellungnahme der Stadt Wien ein positiv zu bewertendes, zu-
sätzliches Mobilitätsangebot. Durch die Koordination über die Carsharingstelle bei 
den Wiener Linien, die mit der Carsharing–Strategie 2012 eingerichtet worden sei, 
sei eine Abstimmung innerhalb des Umweltverbunds möglich und eine Ansprech-
stelle für neue Anbietende vorhanden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
Stellplätze im öffentlichen Raum seien geklärt und die erforderlichen Stellen zur 
Umsetzung eingerichtet worden. Der einzige Anbieter, der derzeit auf dieses Ange-
bot zurückgreife, habe Pläne für eine Ausweitung des Angebots.

Carsharing in Wien werde derzeit von privaten Unternehmern auf eigenes wirt-
schaftliches Risiko angeboten. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit und im Hinblick auf 
den Grundsatz, dass der Staat nur in begründeten Sonderfällen als Unternehmer 
tätig werden soll, sei es Strategie der Stadt Wien, Carsharing weiterhin der unter-
nehmerischen Privatinitiative zu überlassen.

Auch das sogenannte Freefloating Carsharing unterstütze die Ziele der Mobilitäts-
strategie. Die strikte Trennung in unterschiedliche Arten von Carsharing sei kaum 
möglich und auch nicht erforderlich. Die Marktentwicklung zeige, dass eine Tren-
nung in klassisches („stationäres“) und Freefloating Carsharing künftig immer we-
niger sinnvoll und notwendig sein werde. Derzeit stelle auch die Stadt Wien Über-
legungen an, sogenannte MobilityPoints, z.B. auch im öffentlichen Raum, zu 
installieren, an denen u.a. Carsharing angeboten werden solle.
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Kundmachungen und Informationen

Kundmachungen und Informationen über die Kurzparkzonenregelung, über Anwohnerparken und 
Carsharing

14.1 (1) Die Kundmachung der Kurzparkzonen für die Erweiterung der Parkraumbewirt-
schaftung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Wien und im Straßenraum – wie in den 
bereits bestehenden parkraumbewirtschafteten Gebieten – mittels Verkehrszei-
chen und Bodenmarkierungen an den Zonengrenzen sowie in Kreuzungsbereichen 
mit gesondert kundgemachten Kurzparkzonen in Geschäftsstraßen. In den Jah-
ren 2012 und 2013 waren dafür Maßnahmen an rd. 2.600 Standorten zu Kosten 
von rd. 2,13 Mio. EUR (inkl. USt) erforderlich. Innerhalb der flächendeckend be-
wirtschafteten Bereiche erfolgten keine gesonderten Kennzeichnungen.

(2) Über eine im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung neu aufberei-
tete Website zum Thema Parken in Wien46 waren Informationen zu Kurzparkzonen 
und Gebühren, Regelungen für bestimmte Nutzergruppen, Strafen und Zuständig-
keiten verfügbar.

Die Informationen zum Anwohnerparken waren allerdings nicht tagesaktuell: Hin-
sichtlich des vom RH im Zuge der Einschau festgestellten fehlenden Eintrags für die 
Anwohnerparkplätze in der Rathausstraße führte die Stadt Wien am 18. Mai 2015 
an, dass die Meldung über die Kundmachung der Anwohnerparkplätze zwar am 
8. April 2015 erfolgt war, deren Kontrolle – eine Voraussetzung für die Darstellung 
auf der Website – aber aus Zeitgründen noch nicht stattgefunden hatte. Kontrollen 
von Kundmachungen für den fließenden Verkehr betrachtete die Stadt Wien als 
prioritär. Die MA 46 veranlasste die Ergänzung zur Zeit der Einschau des RH an Ort 
und Stelle.

Die Abgrenzung der Kurzparkzonen sowie der Geltungsbereiche und Berechtigungs-
zonen für Parkpickerl waren im digitalen Stadtplan der Stadt Wien47 ersichtlich.

(3) Auf der Website der Stadt Wien waren am 2. Juni 2015 nur Verlinkungen zu drei 
von vier Carsharing–Anbietern vorhanden. Die MA 28 veranlasste die Ergänzung 
zur Zeit der Einschau des RH an Ort und Stelle.

(4) Die seit dem Jahr 2010 bestehende, im Auftrag der Stadt Wien entwickelte App 
für Handy–Parken umfasste seit dem Jahr 2014 erweiterte Funktionalitäten, wie 
z.B. die grafische Darstellung der Parkzonen. Weiters stellte die Stadt Wien Daten-
sätze als „Open Government Data“ frei zur Verfügung (z.B. Kurzparkzonen, Gara-

46 www.parken.wien.at

47 www.wien.gv.at/stadtplan/
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genstandorte, Verkaufsstellen von Parkscheinen)48. Entwickler konnten mit den 
angebotenen Daten selbst neue Anwendungen und Dienste erstellen. Im Zeitraum 
der Gebarungsüberprüfung verwendeten mindestens 14 der auf der Internetseite 
„data.gv.at – offene Daten Österreichs“ aufgelisteten Anwendungen Datensätze 
der Stadt Wien mit Bezug zum Parken.

14.2 Der RH stellte fest, dass mehrere Möglichkeiten bestanden, Informationen über die 
Kurzparkzonenregelungen einzuholen, und erachtete die digitale Aufbereitung und 
Verbreitung von Daten als „Open Government Data“ als positiv. Er kritisierte je-
doch, dass Informationen zum Anwohnerparken auf der Website der Stadt Wien 
nicht tagesaktuell waren.

Der RH empfahl der Stadt Wien, den Zeitraum zwischen der Kundmachung der An-
wohnerparkplätze und deren Darstellung auf der Website möglichst kurz zu halten.

14.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien stelle die Darstellung der Parkzonen für An-
wohnende im Stadtplan der Stadt Wien – wie die meisten der angebotenen Ver-
kehrsinhalte – eine „pre–trip Information“ für die Bürgerinnen und Bürger dar. Die 
MA 46 sei selbstverständlich bestrebt, eine möglichst zeitnahe Information zur Ver-
fügung zu stellen. Aus den Inhalten im elektronischen Stadtplan der Stadt Wien 
könne aber kein Rechtsanspruch abgeleitet werden und entbinde die Lenkerinnen 
und Lenker nicht davon, ihr Verhalten nach den tatsächlichen Verkehrsvorschriften 
vor Ort zu richten.

Informationen über die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

15.1 (1) Im Zuge des Erweiterungsprojekts der Parkraumbewirtschaftung informierte 
die Stadt Wien die Bevölkerung mittels laufender Presseaussendungen zu den ak-
tuellen Entwicklungen, insbesondere über folgende Informationskanäle:

 – Informationsveranstaltungen bzw. Bürgerversammlungen49 von Jänner bis 
März 2012 bzw. im September 2012 im 12., 14. bis 17. Bezirk mit Ausstellungs-
tafeln der Stadt Wien über die Auswirkungen der Parkraumbewirtschaftung und 
mit bezirksspezifischen Informationsfoldern,

 – eine von der Stadt Wien herausgegebene und als Postwurfsendung an alle Wie-
ner Haushalte verteilte Zeitschrift50 monatlich von August bis Dezember 2012,

48 https://open.wien.gv.at/site/open–data/

49 gemäß § 104 c der Wiener Stadtverfassung (WStV)

50 Zeitschrift „wien.at“
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 – einen Bürgerbrief im September 2012 an alle Haushalte in den von der Erweite-
rung der Parkraumbewirtschaftung betroffenen Bezirken51,

 – Infofolder mit Regelungen und der ab Oktober 2012 bzw. Jänner 2013 gelten-
den Zonenabgrenzung an die Haushalte in den von der jeweiligen Erweiterung 
der Parkraumbewirtschaftung betroffenen Bezirken52.

15.2 Der RH hielt positiv fest, dass die Stadt Wien die Bevölkerung über die Erweiterung 
der Parkraumbewirtschaftung in den Jahren 2012 und 2013 über verschiedene In-
formationskanäle informierte. Er kritisierte jedoch, dass gesonderte Informations-
veranstaltungen mit Ausstellungen über die Auswirkungen der Parkraumbewirt-
schaftung nur in jenen Bezirken stattfanden, die sich letztlich zur Einführung der 
Parkraumbewirtschaftung entschlossen. Damit standen der Bevölkerung in den im 
Diskussionsprozess hinsichtlich einer Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung 
befindlichen Bezirken nicht dieselben Informations–Möglichkeiten offen.

15.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien habe sie die Wiener Bevölkerung in den Jah-
ren 2012 und 2013 in verschiedenster Weise über die geplante Erweiterung der 
Parkraumbewirtschaftung informiert. Dadurch sei gewährleistet gewesen, dass 
jede interessierte Bürgerin bzw. jeder interessierte Bürger der Stadt Kenntnis über 
die bevorstehenden Maßnahmen gehabt habe. Die vom RH erwähnten, nur in be-
stimmten Bezirken abgehaltenen Informationsveranstaltungen hätten dazu ge-
dient, der jeweiligen Bezirksbevölkerung die konkreten Auswirkungen der Park-
raumbewirtschaftung in ihrem Bezirk näher zu bringen. Diese Veranstaltungen 
seien zudem öffentlich zugänglich und medial angekündigt gewesen. Eine Teil-
nahme auch von Bürgerinnen und Bürgern aus Bezirken, die sich gegen die Einfüh-
rung der Parkraumbewirtschaftung ausgesprochen hatten, sei somit ohne Weiteres 
möglich gewesen.

15.4 Der RH gab gegenüber der Stadt Wien zu bedenken, dass Bürgerinnen und Bürger 
aus anderen Bezirken einen geringeren Nutzen aus den in den genannten Bezirken 
abgehaltenen Informationsveranstaltungen gezogen hätten, weil diese Veranstal-
tungen – wie die Stadt Wien in ihrer Stellungnahme festhielt – der Information der 
jeweiligen Bezirksbevölkerung über die konkreten Auswirkungen der Parkraumbe-
wirtschaftung im jeweiligen Bezirk dienten.

51 12. und 14. bis 17. Bezirk

52 Oktober 2012: 12. und 14. bis 17. Bezirk, Jänner 2013: 14., 16. und 17. Bezirk

III-380 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)60 von 100

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



  61

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Bericht des Rechnungshofes

Rahmenverträge für Verkehrszeichen

16.1 (1) Die Beauftragung zur Aufstellung der Verkehrszeichen für die Erweiterung der 
Parkraumbewirtschaftung erfolgte auf Basis bestehender Rahmenverträge. Die 
Stadt Wien (Magistratsdirektion) sah per Erlass53 Rahmenverträge für wiederkeh-
rende Leistungen vor, deren Erfüllungszeitpunkt sowie konkreter Umfang nicht von 
vornherein festlegbar war. Der darauf aufbauende Arbeitsbehelf54 definierte die zu 
vergebenden Leistungen als „bestimmte unregelmäßig wiederkehrende kleinere 
Adaptierungs– und Erhaltungsarbeiten, die innerhalb einer festgelegten Vertrags-
laufzeit über Abruf des Auftraggebers vom Auftragnehmer erbracht werden“. Rah-
menverträge „dienten nicht zur Vermeidung von Projektausschreibungen“. Der Ar-
beitsbehelf enthielt u.a. die Vorgabe, in der Regel das Preisaufschlags– und 
Preisnachlassverfahren anzuwenden.

(2) Das Kontrollamt der Stadt Wien hatte in seinem Bericht im Jahr 2006 über die 
Kosten für die Umsetzung der generellen Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
50 km/h55 die Preisbildung für Rahmenverträge betreffend Verkehrszeichen unter-
sucht und dabei beträchtliche Unterschiede bei Einheitspreisen bestimmter Leis-
tungspositionen sowie das Bestehen eines regionalen Anbieteroligopols aus nur 
vier bis fünf Firmen thematisiert. Daraufhin wählte die Stadt Wien bei den betrof-
fenen Rahmenverträgen ab dem Jahr 2006 das Preisaufschlags– und Nachlassver-
fahren, um einer spekulativen Preisbildung vorzubeugen.

(3) Bei drei Vergabeverfahren für Rahmenverträge für Verkehrszeichenaufstellung 
zwischen 2010 und 2014 (siehe nachfolgende Tabelle) gab es insgesamt vier bis 
sieben Bieter, zumeist zwei bis drei Bieter pro Obergruppe56. Bei den Verga-
ben 2010/2011, 2013 und 2014 erhielten in sechs von acht Obergruppen jeweils 
dieselben Bieter den Zuschlag. Insgesamt gab es bei den 24 (Teil–)Vergaben vier 
Auftragnehmer. Teilweise waren Zuschlagsempfänger einer Obergruppe als Sub-
auftragnehmer bei einer anderen Obergruppe genannt.

53 Erlass MDA–1158–2/03 vom 27. Juni 2003; MDS–K–270–1/06 vom 3. Februar 2006

54 Erlass MD BD–3741–1/2003 vom 13. August 2004, Arbeitsbehelf für die Vorgangsweise bei der Vergabe, 
Beilage 1, i.d.F. Erlass MD BD–3741–3/2003 vom 15. Februar 2006

55 Kontrollamt der Stadt Wien (2006): MA 46, Kosten für die Umsetzung der generellen Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf 50 km/h als Maßnahme gemäß dem Immissionsschutzgesetz–Luft (KA–K–1/06), Tätigkeits-
bericht 2006

56 In einer Obergruppe waren zwei bis fünf Bezirke zusammengefasst.
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Tabelle 10: Rahmenverträge für Verkehrszeichenaufstellung in Wien

Rahmenvertrag Laufzeit Art des Vergabeverfahrens Erstellung der Preise

Straßenbau:  
Verkehrszeichenaufstellung  
in Wien

1. Jänner 2011 bis 30. April 2013 Offenes Verfahren  
(für den Oberschwellenbe-
reich)

Preisaufschlags–/ 
–nachlassverfahren

Straßenbau:  
Schlosserarbeiten und  
Verkehrszeichenaufstellung  
in Bezirksgruppen1

1. Mai 2013 bis 30. April 2014 Offenes Verfahren  
(für den Unterschwellen-
bereich)

Preisangebotsverfahren

Schlosserarbeiten und  
Verkehrszeichenaufstellung

1. Mai 2014 bis 30. April 2015 Offenes Verfahren  
(für den Unterschwellen-
bereich)

Preisangebotsverfahren

Schlosserarbeiten und  
Verkehrszeichenaufstellung  
in Wien 2015

1. Mai 2015 bis 30. April 2018 
(mit Verlängerungsoption bis 
30. April 2021)

Offenes Verfahren Preisangebotsverfahren

1 Getrennte Ausschreibung nach Obergruppen (Bezirksgruppen) im Jahr 2013 (entsprechend der Obergruppen bei den Ausschreibungen 
2011, 2014, 2015)

Quelle: Stadt Wien

 
(4) Das im Arbeitsbehelf der Magistratsdirektion vorgesehene Preisaufschlags– und 
–nachlassverfahren kam bei der Vergabe des Rahmenvertrags für Verkehrszeichen-
aufstellung im Jahr 2010/2011 zur Anwendung, in den Jahren 2013, 2014 und 2015 
das Preisangebotsverfahren.

Die zuständige MA 28 begründete dies mit einer kürzeren Vertragslaufzeit von ei-
nem Jahr (in den Jahren 2013 und 2014) und der vertraglichen Zusammenlegung 
der Verkehrszeichenaufstellung mit Schlosserarbeiten. Der Aufwand für die Erstel-
lung einer amtlichen Basiskalkulation sei laut MA 28 in diesen Fällen nicht zu recht-
fertigen gewesen. Zudem hätten ausreichende Erfahrungswerte für die Mengen– 
und Preiskalkulation vorgelegen. Sie verwies weiters darauf, dass gemäß 
Bundesvergabegesetz 200657 grundsätzlich gemäß dem Preisangebotsverfahren 
auszuschreiben und das Preisaufschlags– und Preisnachlassverfahren nur in zu be-
gründenden Ausnahmefällen zulässig sei.

Für die Durchführung des Preisangebotsverfahrens im Jahr 2013 war die Kenntnis-
nahme der Magistratsdirektion aus dem Jahr 2012 dokumentiert. In diesem Zusam-
menhang wies sie aber darauf hin, zukünftig wieder das Preisaufschlags– und –nach-
lassverfahren zu wählen, um Spekulationen auf Positionsebene hintanzuhalten.

(5) Bei dem (nach dem Preisaufschlags– und –nachlassverfahren ausgeschriebe-
nen) Rahmenvertrag 2011 ergaben sich Differenzen zwischen maximalen und mini-
malen Einheitspreisen aus den unterschiedlichen Aufschlägen der Bieter (auf Ebene 

57 § 24 Abs. 1
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der Leistungsgruppen) auf die amtliche Basiskalkulation. Diese Preisdifferenzen la-
gen gemäß den dem RH vorliegenden Preislisten bei den gemäß Ausschreibung als 
wesentlich geltenden Positionen58 bei durchschnittlich rd. 6 % und bezogen auf alle 
Leistungspositionen bei durchschnittlich rd. 8 %.

Bei den (nach dem Preisangebotsverfahren ausgeschriebenen) Rahmenverträ-
gen 2013 und 2014 betrugen die Differenzen zwischen maximalen und minimalen 
Einheitspreisen in den einzelnen Obergruppen bei den gemäß Ausschreibung als 
wesentlich geltenden Positionen durchschnittlich rd. 21 % und bezogen auf alle 
Leistungspositionen durchschnittlich rd. 88 %.

Hinsichtlich der Leistungsgruppe Baustellengemeinkosten lagen die Differenzen 
zwischen maximalen und minimalen Einheitspreisen beim Rahmenvertrag 2011 bei 
30 %, während diese bei den Rahmenverträgen 2013 und 2014 durchschnittlich 
rd. 158 % betrugen.

16.2 Der RH hielt fest, dass bei Vergabeverfahren für Schlosserarbeiten und Verkehrszei-
chenaufstellung nur ein kleiner Bieterkreis vorhanden war, der regelmäßig Rah-
menverträge erhielt.

Hinsichtlich der (nach dem Preisangebotsverfahren ausgeschriebenen) Rahmen-
verträge 2013 und 2014 verwies der RH auf die teilweise erheblichen Differenzen 
zwischen den maximalen und minimalen Einheitspreisen für Leistungspositionen in 
den verschiedenen Obergruppen (in einer Obergruppe waren zwei bis fünf Bezirke 
zusammengefasst) von durchschnittlich rd. 21 % bei den wesentlichen Leistungs-
positionen und von durchschnittlich rd. 88 % bezogen auf alle Leistungspositionen. 
Demgegenüber betrugen die Preisdifferenzen in den einzelnen Obergruppen bei 
dem (nach dem Preisaufschlags– und –nachlassverfahren ausgeschriebenen) Rah-
menvertrag 2011 durchschnittlich rd. 6 % bzw. 8 %.

Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Ausschreibungen für Schlosserarbeiten 
und Verkehrszeichenaufstellung in den Jahren 2013 bis 2015 nach dem Preisange-
botsverfahren erfolgten, obwohl der gemäß Erlass der Magistratsdirektion zu be-
achtende Arbeitsbehelf und eine entsprechende Abstimmung im Jahr 2012 mit der 
MA 28 das Preisaufschlags– und –nachlassverfahren als Regelfall für die Ausschrei-
bung von Rahmenverträgen vorsahen.

58 gemäß § 79 Abs. 4 BVerG 2006
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Beauftragung der Verkehrszeichenaufstellung im Zuge der Parkraumbewirtschaftung

17.1 (1) Die Stadt Wien hatte vorgesehen, die Leistungen für die Aufstellung der Ver-
kehrszeichen im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung auszuschrei-
ben. Letztlich beauftragte sie die Aufstellung der Verkehrszeichen jedoch auf Basis 
bestehender Rahmenverträge. Sie begründete dies damit, dass die Grenzen der 
Kurzparkzonen in den einzelnen Bezirken nicht zeitgerecht feststanden und damit 
die Zeit bis zum beabsichtigten Inkrafttreten der Kurzparkzonen–Verordnungen 
(1. Oktober 2012) für Ausschreibung und Durchführung der Arbeiten nicht ausge-
reicht hätte (siehe auch TZ 4).

Die Stadt Wien bestellte im Juli 2012 (auf Grundlage der Rahmenverträge) Leistun-
gen zur Aufstellung der Verkehrszeichen für die Erweiterung der Parkraumbewirt-
schaftung im Umfang von insgesamt 1,52 Mio. EUR (exkl. USt), bevor die entspre-
chenden Verordnungen betreffend Kurzparkzonen59 am 9. August 2012 vorlagen.

(2) Eine Auswertung des RH60 des Rahmenvertrags „Straßenbau: Verkehrszeichen-
aufstellung in Wien“ für die Vertragslaufzeit von 1. Jänner 2011 bis 30. April 2013 
ergab für die Obergruppe 03 (13., 14., 15. und 16. Wiener Gemeindebezirk) – ohne 
Berücksichtigung der Hauptstraßen B – eine Abrechnungssumme von etwa 
3,77 Mio. EUR (inkl. USt) bei einer Vergabesumme von rd. 2,00 Mio. EUR (inkl. USt). 
Davon entfielen rd. 1,28 Mio. EUR (inkl. USt) auf die Verkehrszeichenaufstellung im 
Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung.

Im Vergleich dazu betrug die Abrechnungssumme in der Obergruppe 02 (1., 4., 
5. und 9. Bezirk) für dieselbe Laufzeit – ebenfalls ohne Berücksichtigung der Haupt-
straßen B – etwa 1,61 Mio. EUR (inkl. USt) bei einer Vergabesumme von 
2,24 Mio. EUR (inkl. USt). Die Stadt Wien begründete die Überschreitungen in der 
Obergruppe 03 (13., 14., 15. und 16. Bezirk) damit, dass bei Erstellung der Aus-
schreibungsunterlagen für einen Rahmenvertrag der Umfang der Arbeiten nur 
schätzungsweise festgelegt werden konnte und spätere politische Entscheidungen 
(wie z.B. die Parkraumbewirtschaftung) nicht bekannt gewesen waren.

(3) Laut dem unter der TZ 16 beschriebenen Arbeitsbehelf der Magistratsdirektion 
musste u.a. die Streuung zwischen geringster und höchster Einzelauftragssumme 
kalkulatorisch beherrschbar sein und war die Einzelauftragssumme „auf einem ent-
sprechend niedrigen Niveau zu begrenzen“. Die Bestellsummen gemäß den einzel-
nen Bestellscheinen lagen61 mit bis zu 458.000 EUR (exkl. USt) zum Teil über der je 
Obergruppe in der Ausschreibung angegebenen maximalen Höhe von Einzelabru-

59 im 2., 3., 12., 14., 15., 16. und 17. Bezirk

60 auf Grundlage der von den zuständigen Werkmeistern geführten Listen

61 mit Ausnahme des 2. und 3. Bezirks
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fen von 50.000 EUR (exkl. USt).62 In den Ausschreibungsunterlagen für die Vergabe 
der Rahmenverträge für Verkehrszeichenaufstellung im Jahr 2010 waren (auf 
Grundlage von Stichproben des Jahres 2010) für die einzelnen Obergruppen Mittel-
werte der Einzelbestellsummen zwischen rd. 940 EUR und 2.570 EUR (inkl. USt) 
sowie maximale Werte zwischen rd. 8.700 EUR und 56.300 EUR (inkl. USt) als Kal-
kulationsgrundlagen genannt.

17.2 Der RH kritisierte, dass Bestellungen für die Aufstellung von Verkehrszeichen im 
Umfang von 1,52 Mio. EUR (exkl. USt) für die Erweiterung der Parkraumbewirt-
schaftung erfolgten, bevor die entsprechenden Rechtsgrundlagen (Kurzparkzonen-
verordnungen) vorlagen.

Der RH kritisierte, dass die Stadt Wien im Zuge der Erweiterung der Parkraumbe-
wirtschaftung die Aufstellung von Verkehrszeichen aufgrund von bestehenden Rah-
menverträgen abrief, anstatt diese Leistungen neu auszuschreiben. Dies entsprach 
nach Ansicht des RH nicht dem Erlass der Magistratsdirektion der Stadt Wien, der 
Rahmenverträge für wiederkehrende Leistungen vorsah, deren Erfüllungszeitpunkt 
sowie konkreter Umfang nicht von vornherein festlegbar war.

So stellte der RH kritisch fest, dass beim Rahmenvertrag „Straßenbau: Verkehrszei-
chenaufstellung in Wien“ die Abrechnungssummen in einer Obergruppe (13., 14., 
15. und 16. Bezirk) laut den vorliegenden Unterlagen die Vergabesumme von 
rd. 2,00 Mio. EUR (inkl. USt) um zumindest 1,77 Mio. EUR (inkl. USt) überstiegen, 
wovon rd. 1,28 Mio. EUR (inkl. USt) auf die Erweiterung der Parkraumbewirtschaf-
tung zurückzuführen waren. Die im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirt-
schaftung abgerufenen Einzelbestellsummen von bis zu 458.000 EUR (exkl. USt) 
überschritten die in den Ausschreibungsunterlagen definierte Grenze von 
50.000 EUR (exkl. USt) zum Teil deutlich. Nach Ansicht des RH waren wirtschaftli-
che Nachteile für die Stadt Wien nicht auszuschließen, weil in den Ausschreibungs-
unterlagen kleinere Bestellsummen als Kalkulationsgrundlage genannt waren.

Der RH empfahl daher der Stadt Wien, die Aufstellung von Verkehrszeichen bei 
sachlich, räumlich und zeitlich zusammenhängenden Projekten, die über wieder-
kehrende kleinere Adaptierungs– und Erhaltungsarbeiten hinausgehen (z.B. zu-
künftige flächige Erweiterungen der Parkraumbewirtschaftung), nicht auf Basis von 
Rahmenverträgen abzuwickeln, sondern diese Leistung gesondert auszuschreiben, 
um Mengenvorteile zu lukrieren.

17.3 Laut Stellungnahme der Stadt Wien habe die MA 28 die Aufgabe gehabt, die Ver-
ordnungen der flächendeckenden Kurzparkzone und der linearen Kurzparkzonen 
der Geschäftsstraßen in den gegenständlichen Bezirken vor Ort kundzumachen, 

62 Angebotsbestimmungen_GAO–17090–10, S. 6, 60.000 EUR inkl. USt
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also mittels Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen die verordneten Kurzparkzo-
nen im Straßenraum ersichtlich zu machen. Diese Leistungen seien durch befugte 
Unternehmen für die Stadt Wien zu erbringen gewesen.

Die für die Kundmachung zuständige MA 28 sei jedenfalls bestrebt gewesen, für die 
durchzuführenden Leistungen der Aufstellung von Verkehrszeichen eine entspre-
chende Ausschreibung durchzuführen; die notwendigen Vorbereitungen zur Durch-
führung einer Ausschreibung seien bereits getroffen gewesen. Da die Durchfüh-
rung der Ausschreibung aufgrund des Zeitplans nicht möglich gewesen sei, sei auf 
Grundlage des bestehenden Rahmenvertrags eine rechtlich vertretbare Alternative 
gesucht worden.

Zur Empfehlung des RH, im Zusammenhang mit der Aufstellung von Verkehrszei-
chen die Leistungen gesondert auszuschreiben, merkte die Stadt Wien an, dass die 
MA 28 im Zuge der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf den 18. Wiener 
Gemeindebezirk im Jahr 2016 eine eigene Ausschreibung für die Aufstellung der 
Verkehrszeichen zur Kundmachung der Verordnung durchgeführt habe.

Finanzierung der Kundmachungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung

18.1 (1) Laut Wiener Stadtverfassung verwalteten die Bezirke die Haushaltsmittel für die 
Errichtung und Instandhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen, wie Verkehrszei-
chen, Wegweiser, Bodenmarkierungen und Verkehrslichtsignalanlagen auf Haupt-
straßen A63 und Nebenstraßen64. Laut Beschluss des Wiener Gemeinderats vom 
27. Juni 2012 war die Aufstellung von Verkehrszeichen und die Anbringung von Bo-
denmarkierungen im Zuge der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung im Ver-
hältnis 90 : 10 (Zentralbudget : Bezirksbudget) zu „fördern“. Die Bedeckung sollte 
aus dem Nettoertrag der Parkometerabgabe erfolgen.

(2) Nach Angaben der Stadt Wien wurden sämtliche anfallende Kosten für die 
Kundmachung der Kurzparkzonen im Zuge der Ausweitung der Parkraumbewirt-
schaftung (Aufstellung von Verkehrszeichen und Anbringung von Bodenmarkierun-
gen) nach entsprechender Genehmigung durch die Bezirksvertretungen aus den 
jeweiligen Bezirksbudgets bedeckt65. Die entsprechenden Beträge der Förderung 
wurden im Zuge des Rechnungsabschlusses den jeweiligen Bezirken gutgeschrie-
ben.

63 Gemeindestraßen mit besonderer Bedeutung

64 § 103 Abs. 1 Z 7 Wiener Stadtverfassung (WStV)

65 Im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung erfolgte auch die Abwicklung der Hauptstraßen B 
(im Rahmen der Verländerung der Bundesstraßen übertragene Straßen) über die Bezirksgruppen und Be-
zirksbudgets.
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Nach Angaben der zuständigen MA 28 beliefen sich die Kosten für das Aufstellen von 
Verkehrszeichen und das Anbringen von Bodenmarkierungen im Zusammenhang mit 
der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung bzw. der Einrichtung von Kurzparkzo-
nen (im 2., 3., 12., 14., 15., 16. und 17. Bezirk) in den Jahren 2012 bis 2014 auf 
rd. 2,32 Mio. EUR (inkl. USt).

Tabelle 11:  Kosten für die Kundmachung1 der Kurzparkzonen im Zuge der Erweiterung der Park
raumbewirtschaftung

Wiener Gemeindebezirk 2012 2013 2014 Summe

in EUR (inkl. USt)

2. Bezirk 22.987,56 1.308,23 2.269,81 26.565,60

3. Bezirk 8.540,04 – – 8.540,04

12. Bezirk 211.359,22 4.724,59 2.888,56 218.972,37

14. Bezirk 257.561,81 267.862,08 96.972,11 622.396,00

15. Bezirk 392.727,56 32.544,60 69.876,10 495.148,26

16. Bezirk 413.877,22 15.471,23 6.305,35 435.653,80

17. Bezirk 494.949,84 9.511,05 7.591,57 512.052,46

Summe 1.802.003,25 331.421,78 185.903,50 2.319.328,53

1 Aufstellen von Verkehrszeichen und Anbringen von Bodenmarkierungen im Zuge der Erweiterung der Park-
raumbewirtschaftung inkl. Anpassungen in den Folgejahren

Quellen: Stadt Wien; RH

Die Zuweisungen aus dem Zentralbudget an die Bezirke für Ausgaben für die Kund-
machung der Kurzparkzonen im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaf-
tung betrugen laut Angaben der MA 5 in den Jahren 2012 bis 2014 in Summe 
rd. 1,95 Mio. EUR. Sie entsprachen in den meisten Fällen der laut Gemeinderatsbe-
schluss vorgesehenen Förderung im Verhältnis von 90 % der Ausgaben (gerundet). 
Dies galt auch (mit zwei Ausnahmen66) für die Änderungen der Bewirtschaftungs-
gebiete in den Jahren 2013 und 2014 (siehe auch TZ 6).

66 Dies betraf Änderungen bei Geschäftsstraßen im 14. Bezirk und eine Änderung der Stadthallenzone im 
15. Bezirk.
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Tabelle 12:  Zuweisung an die Bezirke für Ausgaben für die Kundmachung1 der Kurzparkzonen im 
Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung

Wiener Gemeindebezirk 2012 2013 2014 Summe
Anteil  

an Kosten2

in EUR (inkl. USt) in %

2. Bezirk 20.700,00 1.200,00 2.100,00 24.000,00 90,3

3. Bezirk 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 90,2

12. Bezirk 190.200,00 4.300,00 2.700,00 197.200,00 90,0

14. Bezirk 231.800,00 241.000,00 11.700,00 484.500,00 77,8

15. Bezirk 353.500,00 29.300,00 0,00 382.800,00 77,3

16. Bezirk 372.500,00 14.000,00 5.800,00 392.300,00 90,0

17. Bezirk 445.500,00 8.600,00 6.900,00 461.000,00 90,0

Summe 1.621.900,00 298.400,00 29.200,00 1.949.500,00

1 Aufstellen von Verkehrszeichen und Anbringen von Bodenmarkierungen im Zuge der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung inkl. 
Anpassungen in den Folgejahren

2 lt. Angabe der MA 28 (siehe Tabelle 11)

Quellen: Stadt Wien; RH

18.2 Der RH hielt fest, dass gemäß § 103 Abs. 1 Z 7 der Wiener Stadtverfassung die Ver-
waltung von Haushaltsmitteln für die Errichtung und Instandhaltung von Verkehrs-
leiteinrichtungen auf Hauptstraßen A und Nebenstraßen den Bezirken oblag. Tat-
sächlich erfolgte die Finanzierung gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 
27. Juni 2012 über die „Förderung“ der Aufstellung von Verkehrszeichen und der 
Anbringung von Bodenmarkierungen im Zuge der Ausweitung der Parkraumbewirt-
schaftung im Wesentlichen im Verhältnis 90 : 10 (Zentralbudget : Bezirksbudget). 
Der RH hielt fest, dass die Art der Finanzierung in einem Spannungsfeld zu den 
Bestimmungen der Wiener Stadtverfassung stand.
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Parkraumüberwachung

19 Um das Funktionieren der Parkraumbewirtschaftung zu gewährleisten, war die 
Kontrolle des bewirtschafteten Parkraums erforderlich. In Wien erfolgte die Kont-
rolle durch Überwachungsorgane (Mitarbeiter der Parkraumüberwachungsgruppe 
bei der Landespolizeidirektion Wien), die einerseits die Entrichtung der Parkome-
terabgabe (gemäß Parkometergesetz 2006) und andererseits den gesamten ruhen-
den Verkehr (Straßenverkehrsordnung) überwachten.

Überwachungsorgane

20.1 (1) Für die Kontrolle der Parkraumbewirtschaftung in Wien waren bis Septem-
ber 2012 zwei Überwachungskörper – die Kurzparkzonenüberwachung (KPZ) und 
die Parkraumüberwachungsgruppe (PÜG) – zuständig:

 – Gemäß § 5 Parkometergesetz 2006 erfolgte die abgabenrechtliche Überwachung 
der Kurzparkzonen bis zum 31. August 2012 durch besonders ermächtigte Organe 
der Stadt Wien (Kurzparkzonenüberwachung bzw. umgangssprachlich als „Blau-
kappen“ bezeichnet), welche der Magistratsabteilung 67 – Parkraumüberwachung 
(MA 67) organisatorisch zugeordnet waren.

 – Die Überwachung des ruhenden Verkehrs umfasste die Einhaltung der StVO. 1960 
und der Kurzparkzonen–Überwachungsverordnung67. Darunter fielen u.a. die Kon-
trolle der Einhaltung der höchstzulässigen Parkdauer in den Kurzparkzonen, der 
Halte– und Parkverbote und des Parkverbots im 5–Meter–Bereich von Kreuzun-
gen. Die Kontrolle erfolgte bis zum 31. August 2012 einerseits durch an die Bun-
despolizeidirektion Wien (BPD Wien) abgeordnete Gemeindebedienstete der 
Stadt Wien (Parkraumüberwachungsgruppe bzw. umgangssprachlich als „Weiß-
kappen“ bezeichnet), und andererseits durch die Organe der Bundespolizei. Die 
Entlohnung der „Weißkappen“ erfolgte durch den Magistrat der Stadt Wien, die 
Fach– und Dienstaufsicht übte die Bundespolizeidirektion aus.

(2) Die Zweiteilung der Überwachung hatte u.a. zur Folge, dass die jeweiligen Über-
wachungsorgane nur die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Delikte ahnden 
konnten (z.B. konnte ein Verstoß gegen die StVO. 1960, wie z.B. das Parken im  
5–Meter–Bereich von Kreuzungen, nicht durch die „Blaukappen“ geahndet wer-
den). Darauf hatte der RH bereits in seinem Bericht „Parkraummanagement und 
Parkraumbewirtschaftung“, Reihe Wien 2006/3, hingewiesen und die Zusammen-
führung der beiden Kontrollbereiche empfohlen.

67 BGBl. Nr. 857/1994 i.d.g.F.
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

(3) Im Jahr 2011 überprüfte die Magistratsdirektion – Geschäftsbereich Organisa-
tion und Sicherheit (MD–OS) Möglichkeiten der Zusammenführung der beiden 
Überwachungskörper. Mit Inkrafttreten des novellierten Parkometergesetzes68 am 
1. September 2012 ging die Zuständigkeit zur Überwachung der Kurzparkzonen an 
die LPD Wien.69

Die Zusammenführung der beiden Überwachungskörper zur Überwachungsgruppe 
„Parkraumüberwachung“ erfolgte durch Abordnung der Bediensteten der Stadt 
Wien (ehemals „Blaukappen“) an die LPD Wien. Während die Dienstgeberrechte 
und –pflichten beim Magistrat der Stadt Wien blieben, nahm die LPD Wien die 
Fachaufsicht sowie Teile der Dienstaufsicht wahr.

Mit der Zusammenführung der beiden Überwachungskörper war es möglich, dass 
ein und dasselbe Überwachungsorgan sämtliche Übertretungen im Zusammen-
hang mit abgestellten Fahrzeugen beanstanden konnte, wodurch Doppelgleisigkei-
ten (mehrfaches Begehen des zu überwachenden Gebiets) vermieden werden 
konnten. Weitere Synergieeffekte waren u.a. eine gemeinsame Dienst– und Ein-
satzplanung, eine Vereinheitlichung der Dienstzeiten und Ausweitung der Kontroll-
zeiten für den ruhenden Verkehr durch die Überwachungsorgane sowie eine Ver-
waltungsvereinfachung durch einen vollständigen Einsatz von elektronischen 
Überwachungsgeräten, womit die elektronische Erfassung und Weiterleitung der 
Anzeigen (Entfall des Einlesens der Belege in der MA 67) ermöglicht wurde.

20.2 Der RH hielt positiv fest, dass die Empfehlung des RH aus dem Jahre 2006, die da-
maligen beiden Überwachungskörper („Blaukappen“ und „Weißkappen“) im Be-
reich der Parkraumüberwachung zu einem Kontrollorgan (der nunmehrigen Park-
raumüberwachungsgruppe) zusammenzulegen, mit Inkrafttreten des novellierten 
Parkometergesetzes am 1. September 2012 umgesetzt wurde. Weiters wertete er 
die durch die Zusammenführung erzielten Synergien, wie z.B. die Vermeidung von 
Doppelgleisigkeiten und die Verwaltungsvereinfachung durch die elektronische An-
zeigenerstellung, als positiv.

68 LGBl. 45/2012 vom 27. Juli 2012

69 Mit der Neuorganisation der Sicherheitsbehörden des Bundes (Zusammenführung der acht Sicherheitsdi-
rektionen, 14 Bundespolizeidirektionen und neun Landespolizeikommanden in neun Landespolizeidirektio-
nen) ging die Kompetenz von der BPD Wien auf die LPD Wien über (BVG Sicherheitsbehörden–Neustruktu-
rierung 2012; BGBl. 49/2012 vom 23. Mai 2012 und mit 1. September 2012 in Kraft getreten). Zum Zweck 
der leichteren Lesbarkeit wird in weiterer Folge die Bezeichnung LPD Wien verwendet, auch wenn zum 
gegenständlichen Zeitpunkt die Bezeichnung Bundespolizeidirektion Wien richtig wäre.
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Abordnung der Überwachungsorgane

21.1 (1) Die damalige Bundesministerin für Inneres, Mag. Johanna Mikl–Leitner, und der 
Landeshauptmann von Wien, Dr. Michael Häupl, unterfertigten am 27. August 2012 
eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über die Parkraumüberwachung in Wien70, 
welche die Aufgabenwahrnehmung der neu geschaffenen Überwachungsgruppe 
„Parkraumüberwachung“ (Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Kurzpark-
zonen) sowie die Schaffung organisatorischer Strukturen für die Zusammenarbeit 
der Vertragsparteien regelte (siehe auch TZ 2).

(2) In der gegenständlichen Vereinbarung waren neben den gegenseitigen Verpflich-
tungen (Land Wien: Bereitstellung des erforderlichen Personals, der erforderlichen 
Ausrüstung und der Räumlichkeiten; Bund: Verpflichtung zur effizienten Überwa-
chung der Kurzparkzonen und des ruhenden Verkehrs) auch Festlegungen zur Über-
wachungseffizienz, zur Fach– und Dienstaufsicht sowie zur Einrichtung eines Koordi-
nationsgremiums (aus Vertretern des Bundes und des Landes Wien) festgelegt.

(3) Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG sah unter Art. 3 vor, dass Maßnahmen 
des Bundes mit finanziellen Auswirkungen auf das Land Wien (z.B. Maßnahmen, 
die Aufwendungen für das zur Verfügung gestellte Personal betrafen) im Einver-
nehmen des Koordinationsgremiums festzulegen waren.

Seit der Zusammenführung der beiden Überwachungskörper leisteten die Überwa-
chungsorgane rd. 73.500 Überstunden (Zeitraum September 2012 bis Mai 2015), 
wobei rd. 28.200 Stunden für polizeiliche Unterstützungsleistungen71 und 
rd. 45.300 Stunden für die Parkraumüberwachung anfielen.

Das Koordinationsgremium hatte jedoch keine Vereinbarung festgelegt, welche die 
Leistung von Überstunden durch die Organe der Parkraumüberwachung regelte. Für 
den Bereich der polizeilichen Unterstützungsleistungen wurde dem RH ein Schreiben 
der BPD Wien vom 20. Februar 2012 – also vor der Zeit der Zusammenlegung –  
vorgelegt, wonach die Organe der Parkraumüberwachung, in Absprache und mit Zu-
stimmung der MA 65 sowie der MA 67, zu Mehrleistungen im „Großen Sicherheits– 
und Ordnungsdienst“ herangezogen werden konnten.

21.2 Der RH stellte kritisch fest, dass das Koordinationsgremium aus Vertretern des Bun-
des und des Landes Wien keine Regelungen hinsichtlich der Leistung von Überstun-

70 BGBl. II Nr. 66/2013 vom 27. Februar 2013 und LGBl. Nr. 15/2013 vom 8. April 2013

71 Die Aufgabe der Parkraumüberwachungsgruppe im Bereich der polizeilichen Unterstützungsleistung be-
stand in der Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Kurzparkzonen im Nahbereich von Veranstaltun-
gen (z.B. Demonstrationen), Staatsbesuchen und dergleichen (im Einzelfall war sie u.a. auch berechtigt, 
Anordnungen für die Benützung der Straße zu erteilen).
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den der Parkraumüberwachungsgruppe im Bereich der polizeilichen Unterstüt-
zungsleistung festgelegt hatte.

Er empfahl der Stadt Wien und der LPD Wien, im Rahmen des Koordinationsgremi-
ums eine schriftliche Vereinbarung zu erarbeiten, welche die Überstundenleistung 
der Organe der Parkraumüberwachungsgruppe im Bereich der polizeilichen Unter-
stützungsleistung regelt.

21.3 Laut Stellungnahme des BMI und der Stadt Wien werde die Empfehlung themati-
siert.

Personaleinsatz

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl

22.1 Bei der Parkraumbewirtschaftung handelte es sich um eine Querschnittsmaterie 
mit unterschiedlichen Aufgaben und beteiligten Organisationseinheiten der Stadt 
Wien. So waren beispielsweise

 – die MA 6 (Rechnungs– und Abgabenwesen) für Angelegenheiten der Parkome-
terabgabe,

 – die MA 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten) für 
die Durchführung der Ermittlungsverfahren betreffend die Verordnung der je-
weiligen Kurzparkzonen,

 – die MA 65 (Rechtliche Verkehrsangelegenheiten) für legistische Angelegenhei-
ten der Parkraumbewirtschaftung (z.B. Gebietsverordnungen) und die Erteilung 
von Ausnahmebewilligungen von Verkehrsgeboten und –verboten gemäß 
§ 45 Abs. 2 StVO. 1960 (Parkkarten) und

 – die MA 67 (Parkraumüberwachung) für die Durchführung von Verwaltungsstraf-
verfahren und die Wahrnehmung der administrativen Aufgaben im Zusammen-
hang mit dem zur LPD Wien abgeordneten Personal zuständig.

Weiters waren noch

 – die MA 18 (Stadtentwicklung und Stadtplanung) für die verkehrs– und stadtpla-
nerischen Überlegungen betreffend die Parkraumbewirtschaftung sowie die 
Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen,

 – die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) für die Kundmachung der Kurz-
parkzonenverordnungen durch Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen,
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 – die Magistratischen Bezirksämter für die Ausstellung der Parkpickerl und

 – die LPD Wien im Bereich der neu geschaffenen Überwachungsgruppe „Park-
raumüberwachung“ (vor dem 1. September 2012 im Bereich der Überwachung 
des ruhenden Verkehrs) beteiligt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die in den Jahren 2008 bis 2014 mit der Parkraum-
bewirtschaftung beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiede-
nen Magistratsabteilungen der Stadt Wien, der Magistratischen Bezirksämter so-
wie der LPD Wien:

Tabelle 13: Bedienstete im Bereich der Parkraumbewirtschaftung

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Änderung 

2008 bis 2014

Anzahl in VBÄ per 31. Dezember in VBÄ

MA 6 54,7 52,5 49,8 53,8 56,9 59,2 60,2 5,5

MA 65 7,5 7,5 7,6 7,8 7,8 21,8 21,8 14,3

MA 67 175,1 179,7 175,1 175,1 215,3 215,0 215,3 40,2

Überwachungsorgane 324,0 325,0 349,0 333,0 411,0 432,0 444,0 120,0

Sonstige MA (18, 28, 46) 0,1 0,1 0,1 0,1 2,7 3,4 3,4 3,3

MBÄ 16,5 16,5 17,0 17,0 35,0 36,5 38,0 21,5

LPD Wien 4,0 4,0 4,0 4,0 12,0 12,0 19,0 15,0

Gesamt 581,9 585,3 602,6 590,8 740,7 779,9 801,7 219,8

Rundungsdifferenzen möglich

Überwachungsorgane Kurzparkzonenüberwachung (KPZ) und Parkraumüberwachungsgruppe (PÜG)

MA Magistratsabteilung

MBÄ Magistratische Bezirksämter

LPD Landespolizeidirektion

VBÄ Vollbeschäftigungsäquivalent

Quelle: Stadt Wien

 
Die höchsten Zunahmen waren im Bereich der Überwachungsorgane (Steigerung 
um 120 VBÄ von 2008 bis 2014), der MA 67 (Steigerung um 40,2 VBÄ von 2008 
bis 2014) und der Magistratischen Bezirksämter (Steigerung um 21,5 VBÄ von 2008 
bis 2014) zu verzeichnen, wobei der größte Anteil im Jahr 2012, dem Jahr der Er-
weiterung der Parkraumbewirtschaftung (Ausweitung auf Teile des 12., 14., 16. und 
17. Bezirks sowie den gesamten 15. Bezirk), erfolgte.

In der Vereinbarung gemäß Art. 15a B–VG über die Parkraumüberwachung in Wien 
war festgelegt, dass im Falle einer Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung in 
Wien zusätzliches Personal von der Stadt Wien an die LPD Wien zur Dienstleistung 
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abgeordnet werden musste, um das bestehende Verhältnis72 (etwa 660 Stellplätze 
pro Bedienstetem) zwischen der Summe der zu kontrollierenden Stellplätze und 
der Zahl der damit befassten Bediensteten aufrecht zu erhalten. Die monatlichen 
Berichte an das Koordinationsgremium bezüglich der Auswertung zur Überwa-
chungseffizienz sowie verschiedene andere Berichte73 gingen von ca. 227.000 zu 
überwachenden Stellplätzen im parkraumbewirtschafteten Gebiet aus74.

22.2 Der RH hielt fest, dass mit der Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung v.a. eine 
Erhöhung der Mitarbeiteranzahl bei der Parkraumüberwachung erfolgte. Diese Er-
höhung war dem Grunde nach nachvollziehbar.

72 Entsprechend den Erläuterungen zum Ministerratsvortrag war darunter die Anzahl der Bediensteten zur 
Kontrolle der Abgabenentrichtung zu verstehen. Das Verhältnis der 660 Stellplätze pro Bedienstetem ergab 
sich aus der Division von etwa 132.000 Stellplätze durch etwa 200 Organe zur Kontrolle der Abgabenent-
richtung. Zusätzlich waren etwa 100 Bedienstete zur Überwachung des ruhenden Verkehrs bei der 
BPD Wien tätig.

73 Bericht zur Kurzparkzonenauslastung der bisherigen Kurzparkzonen 2013 und Bericht zum Parkverhalten in 
den Kurzparkzonen 2013.

74 227.000 Stellplätze bei gleichbleibender Kontrolldichte (660 Stellplätze pro Bedienstetem) ergibt 344 Be-
dienstete. Die Summe aus diesen Bediensteten und den bisherigen 100 Bediensteten zur Überwachung des 
ruhenden Verkehrs entspricht 444 Bediensteten.
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Frauenanteil

23.1 Die nachfolgende Tabelle stellt den Frauenanteil der wesentlichen, im Bereich der 
Parkraumbewirtschaftung tätigen Magistratsabteilungen dar.

Tabelle 14: Frauenanteil in ausgewählten Magistratsabteilungen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Änderung 

2008 bis 2014

Anzahl per 31. Dezember in %

MA 6

Anzahl Bedienstete 81 77 76 82 86 89 89 9,9

davon

Frauen 55 37 36 39 41 35 39 -29,1

in Prozent 67,9 % 48,1 % 47,4 % 47,6 % 47,7 % 39,3 % 43,8 % –

MA 65

Anzahl Bedienstete 9 9 9 9 9 22 22 144,4

davon

Frauen 6 6 6 6 6 15 15 150,0

in Prozent 66,7 % 66,7 % 66,7 % 66,7 % 66,7 % 68,2 % 68,2 % –

MA 67 inkl. Überwachungsorgane

Anzahl Bedienstete 539 537 556 536 654 676 687 27,5

davon

Frauen 322 319 325 314 363 360 357 10,9

in Prozent 59,7 % 59,4 % 58,5 % 58,6 % 55,5 % 53,3 % 52,0 % –

davon Überwachungsorgane

Anzahl Bedienstete 338 338 361 344 421 442 453 34,0

davon

Frauen 180 178 188 179 202 196 190 5,6

in Prozent 53,3 % 52,7 % 52,1 % 52,0 % 48,0 % 44,3 % 41,9 % –

Quelle: Stadt Wien

 
Im Bereich der Parkraumüberwachung erfolgte ein Rückgang des Frauenanteils im 
Zeitraum 2008 bis 2014 von 53,3 % auf 41,9 %.

23.2 Der RH stellte fest, dass der Frauenanteil im Bereich der Parkraumüberwachung 
rückläufig war.

Er empfahl der Stadt Wien und der LPD Wien, den Rückgang des Anteils der Frauen 
im Bereich der Parkraumüberwachung zu analysieren und gegebenenfalls entspre-
chende Maßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils zu treffen.
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23.3 (1) Laut Stellungnahme des BMI werde es diese Thematik einer Analyse zuführen. 
Es merkte dazu an, dass der Frauenanteil bei Bewerbungen bei durchschnittlich 
25 % liege, und sich diese verhältnismäßig geringe Quote naturgemäß auf die An-
zahl der letztlich bei der Parkraumüberwachungsgruppe Dienst versehenden 
Frauen auswirke.

(2) Die Stadt Wien sagte in ihrer Stellungnahme zu, dieser Empfehlung nachzukom-
men.

Beanstandungen

Überblick

24.1 Mit Stand November 2014 gab es 16 verschiedene Delikt–Codes im Bereich des 
Parkometergesetzes und 85 verschiedene Delikt–Codes im Bereich der StVO. 1960, 
die von den Überwachungsorganen geahndet wurden. Zu den Vergehen laut 
StVO. 1960 zählten beispielsweise das Halten in Halte– und Parkverbotszonen, vor 
Haus– und Grundstückseinfahrten, im 5–Meter–Bereich zu Kreuzungen oder das 
Überschreiten der maximal erlaubten Parkzeit in Kurzparkzonen sowie das Fehlen 
entsprechender Kurzparknachweise (z.B. fehlende oder falsch eingestellte Park-
scheibe).

Im Bereich des Parkometergesetzes waren Delikte wie das Fehlen eines gültigen 
Parkscheins, das Manipulieren von Parkscheinen oder das zeitliche Kombinieren 
von Gratisparkscheinen enthalten. Die Überwachungsorgane erfassten die einzel-
nen Delikt–Codes im Falle einer Beanstandung mit Hilfe der elektronischen Über-
wachungsgeräte. Der Magistrat der Stadt Wien konnte die Strafgelder nur hinsicht-
lich der Gesamtzahl der Delikte nach dem Parkometergesetz bzw. der 
Kurzparkzonenüberwachungsverordnung auswerten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Beanstandungen der Überwachungsorgane75 in 
den Jahren 2008 bis 2014. Die Beanstandungszahlen des ruhenden Verkehrs bein-
halteten auch jene durch die Polizei und Sonstige (z.B. Wiener Linien, MA 48, Taxi-
innung und Private).

75 bis 31. August 2012: Überwachung durch die Überwachungsorgane für die Kurzparkzonen und die Überwa-
chungsorgane für den ruhenden Verkehr; ab 1. September 2012: Überwachung durch die zusammenge-
führte Parkraumüberwachungsgruppe

III-380 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version)76 von 100

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.
www.parlament.gv.at



  77

Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Bericht des Rechnungshofes

Tabelle 15: Beanstandungen 2008 bis 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Änderung 
2011/2014

Anzahl in %

Überwachungsorgane 324 325 349 333 411 432 444 33,3

Parkometerabgabe 1.139.995 1.140.947 1.221.234 1.265.552 948.279 1.238.601 1.282.047 1,3

Ruhender Verkehr 295.472 304.716 365.281 417.880 369.900 392.359 404.797 -3,1

davon

PÜG 169.072 170.542 194.652 238.199 211.784 249.552 275.882 15,8

Polizei 113.761 121.333 159.242 169.367 150.347 119.073 105.818 -37,5

Sonstige1 12.639 12.841 11.387 10.314 7.769 23.734 23.097 123,9

Gesamt 1.435.467 1.445.663 1.586.515 1.683.432 1.318.179 1.630.960 1.686.844 0,2

Änderung zum Vorjahr

In absoluten Zahlen – 10.196 140.852 96.917 -365.253 312.781 55.884

Prozentuelle Änderung – 0,7 % 9,7 % 6,1 % -21,7 % 23,7 % 3,4 %

PÜG Parkraumüberwachungsgruppe
1 Anzeigen durch Wiener Linien, MA 48, Taxiinnung und Private

Quellen:  Stadt Wien; RH

Im Jahr 2012 erfolgte ein Rückgang der Anzahl an Beanstandungen von rd. 1,68 Mio. 
auf rd. 1,32 Mio., in Summe um rd. 365.000 bzw. rd. 21,7 %. Dieser resultierte laut 
Angabe der MA 67 aus signifikanten Ausfällen bei der Überwachungstätigkeit im 
Zuge der Zusammenführung der beiden Überwachungskörper (Kurzparkzonen-
überwachung und Überwachung des ruhenden Verkehrs) in die Parkraumüberwa-
chungsgruppe der LPD Wien durch:

 – eine Dienststellenversammlung,

 – zwei Informationsveranstaltungen,

 – einen Festakt zum Abschluss der Ausbildungsphase und zum Abschluss der Zu-
sammenführung,

 – einen dreiwöchigen Kurs, den jedes Überwachungsorgan der Kurzparkzonen-
überwachung zu absolvieren hatte, sowie

 – einen einwöchigen Kurs, den jedes Überwachungsorgan des ruhenden Verkehrs 
zu absolvieren hatte.

Die Gesamtzahl der Beanstandungen erreichte im Jahr 2014 wieder das Niveau aus 
dem Jahr 2011. Dies resultierte aus der Zunahme der Beanstandungen im Bereich 
der Überwachung der Entrichtung der Parkometerabgabe (+ 1,3 %). Die Beanstan-
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dungen im Bereich des ruhenden Verkehrs lagen hinter den Zahlen des Jahres 2011 
(- 3,1 %), was in den stark rückläufigen Beanstandungen durch die Polizei begrün-
det war. Die Anzahl der Beanstandungen im Bereich der Parkometerabgabe er-
höhte sich im Zeitraum von 2008 bis 2014 von rd. 1,14 Mio. auf rd. 1,28 Mio. bzw. 
um rd. 12,5 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass die Anzahl der Beanstandungen je Überwachungs-
organ im Jahr der Zusammenlegung zur Parkraumüberwachungsgruppe 2012 
mit 2.823 gegenüber durchschnittlich 4.162 im Zeitraum 2008 bis 2011 stark zurück-
ging. Während die Beanstandungen je Überwachungsorgan im Jahr 2014 hinsichtlich 
des ruhenden Verkehrs mit 621 um 7 % über dem Durchschnittswert des Zeit-
raums 2008 bis 2011 (580) lagen, lagen die Beanstandungen hinsichtlich der Parkome-
terabgabe mit 2.887 um 19,4 % unter dem Durchschnittswert 2008 bis 2011 (3.582).

Tabelle 16: Durchschnittliche Beanstandungen je Überwachungsorgan 2008 bis 2014

2008 2009 2010 2011
Ø 

2008 bis 2011
2012 2013 2014

Änderung 
Ø 2008 bis 
2011/2014

Anzahl2 in %

Parkraumüberwachungsgruppe1

Parkometerabgabe 3.519 3.511 3.499 3.800 3.582 2.307 2.867 2.887 -19,4

Ruhender Verkehr3 522 525 558 715 580 515 578 621 +7,0

Gesamt 4.040 4.035 4.057 4.516 4.162 2.823 3.445 3.509 15,7

Rundungsdifferenzen möglich
1 bis 31. August 2012 getrennte Überwachungsorgane für die Kurzparkzonen und den ruhenden Verkehr; ab 1. September 2012 durch 

die zusammengeführte Parkraumüberwachungsgruppe
2 gerundete Zahlen
3 Beanstandungen durch Überwachungsorgane (nicht durch Polizei und Sonstige)

Quellen: Stadt Wien; RH

24.2 Der RH hielt fest, dass es im Jahr 2012 im Zuge der Zusammenlegung der beiden 
Überwachungskörper, trotz Erweiterung der zu überwachenden Flächen und Erhö-
hung der Anzahl der Überwachungsorgane, zu einem Rückgang der Beanstandun-
gen um 365.000 bzw. 21,7 % gekommen war, der bis zum Jahr 2014 wieder ausge-
glichen wurde.

Dass es durch die Zusammenlegung der beiden Überwachungskörper und die damit 
verbundenen organisatorischen Änderungen (wie z.B. Dienststellenversammlungen 
und Schulungen) zu Ausfällen im Bereich der Überwachung und damit zu einem Rück-
gang der Beanstandungen gekommen war, war für den RH grundsätzlich nachvoll-
ziehbar. Der massive Rückgang war für ihn allerdings allein durch die mit der Zusam-
menlegung verbundenen Schulungs– und Informationsmaßnahmen nicht erklärbar.
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Der RH empfahl der Stadt Wien und der LPD Wien, den Zusammenlegungsprozess 
der beiden Überwachungskörper in Hinblick auf allfällige weitere Verwaltungsreform-
maßnahmen mit organisatorischem Zusammenlegungscharakter zu evaluieren.

Der RH vermisste eine Auswertungsmöglichkeit der Beanstandungen nach den ein-
zelnen Delikt–Codes.

Er empfahl der Stadt Wien, eine Auswertungsmöglichkeit nach den einzelnen Delikt–
Codes einzurichten. Die Auswertungsergebnisse der vorhandenen Daten (Delikt–
Codes werden von den Überwachungsorganen in ihre elektronischen Überwachungs-
geräte eingegeben) könnten zur strategischen Steuerung verwendet werden.

24.3 (1) Laut Stellungnahme des BMI habe die Projektleitung hinsichtlich der Zusam-
menführung der Parkraumüberwachungsgruppe und der Kurzparkzonenüberwa-
chung der Stadt Wien oblegen, weswegen eine diesbezügliche Evaluierung grund-
sätzlich im Zusammenwirken zwischen dem Magistrat der Stadt Wien und der 
LPD Wien vorzunehmen sei. Eine diesbezügliche Kontaktaufnahme werde erfolgen.

(2) Laut Stellungnahme der Stadt Wien habe sie bereits ein Projekt zur Weiterent-
wicklung der EDV–Unterstützung, das auch eine entsprechende Erweiterung der 
Auswertungs– und Analysemöglichkeiten bringen werde, gestartet. Aufgrund des 
Umfangs und der Komplexität der Thematik sei jedoch eine kurzfristige Umsetzung 
nicht möglich.

In dem von Vertretern des Bundes und der Stadt Wien beschickten Koordinations-
gremium finde ein laufender Erfahrungsaustausch über die Funktionsweise der Zu-
sammenlegung der Überwachungskörper statt. Eine darüber hinausgehende spezi-
fische Evaluierung des Zusammenlegungsprozesses werde von der Stadt Wien 
angedacht werden.

Beanstandungen – Anwohnerparken

25.1 Um die Parkplatzsituation für Anwohnerinnen und Anwohner zu verbessern, wur-
den in sieben Wiener Bezirken (1., 2., 4., 6., 7., 8. und 9. Bezirk) eigene Stellplätze 
geschaffen, die nur mit gültigem Parkpickerl des jeweiligen Bezirks und von Fahr-
zeugen mit Behindertenausweis genutzt werden durften (siehe auch TZ 12). Die 
Stellplätze waren durch eigene Halte– und Parkverbotsschilder mit Zusatztafeln76 
gekennzeichnet.

Die Anzahl der Anwohnerparkplätze erhöhte sich von 173 im Jahr 2012 auf 2.741 
im Mai 2015. Die Beanstandungen aufgrund der unrechtmäßigen Benutzung der 

76 Zusatztafel mit der Aufschrift: „ausgenommen Fahrzeuge mit Parkkleber für den … Bezirk sowie Behinderte“
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Anwohnerparkplätze stiegen von 2.044 im Jahr 2013 auf 46.465 im Zeitraum Jän-
ner bis 17. Mai 201577.

Durchschnittlich gab es im Jahr 2014 19,0 Beanstandungen je Anwohnerparkplatz 
bzw. von Jänner bis 17. Mai 2015 17,0 Beanstandungen je Anwohnerparkplatz. 
Vergleichsweise gab es im Jahr 2014 im Bereich des gesamten parkraumbewirt-
schafteten Gebiets näherungsweise 7,2 Beanstandungen je Stellplatz78.

Tabelle 17: Anwohnerparkplätze und Beanstandungen

1. Bezirk 2. Bezirk 4. Bezirk 6. Bezirk 7. Bezirk 8. Bezirk 9. Bezirk Summe

Zeitpunkt  
der Einführung

September  
2014

April  
2015

April  
2015

Juni  
2012

Juni  
2012

Juni  
2012

Dezember  
2014

Stellplätze

Anzahl

per Dezember 2012 0 0 0 60 43 70 0 173

per Dezember 2013 0 0 0 365 178 70 0 613

per Dezember 2014 874 0 0 581 306 364 99 2.224

per Mai 2015 874 430 87 581 306 364 99 2.741

Beanstandungen

Anzahl

2012 keine Daten

2013 0 0 0 849 515 680 0 2.044

2014 21.282 0 0 14.733 4.587 1.728 0 42.330

bis 17. Mai 2015 29.252 1.196 34 9.083 3.549 2.285 1.066 46.465

Durchschnittliche Beanstandung je Stellplatz

Anzahl

2013 0,0 0,0 0,0 2,3 2,9 9,7 0,0 3,3

2014 24,4 0,0 0,0 25,4 15,0 4,7 0,0 19,0

bis 17. Mai 2015 33,5 2,8 0,4 15,6 11,6 6,3 10,8 17,0

Quellen: Stadt Wien; RH

 
Die Beanstandungszahlen für den Bereich des Anwohnerparkens stammten von 
der LPD Wien, welche die Beanstandungen mit einem händischen Vermerk „An-
wohnerparkplatz“ getrennt erfasste. Eine Auswertung durch die MA 67 war nicht 
möglich, da diese einen eigenen Delikt–Code für das Anwohnerparken erst im 
Jahr 2015 geschaffen hatte.

77 im Jahr 2014 waren es 42.330 Beanstandungen

78 (1,686.844–42.330)/227.000; 1,686.844 Beanstandungen gesamt 2014, 227.000 Stellplätze im parkraum-
bewirtschafteten Gebiet
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25.2 Entsprechend einer Auswertung des RH gab es im Jahr 2014 im Bereich der Anwoh-
nerparkplätze durchschnittlich wesentlich mehr Beanstandungen je Stellplatz als 
im Bereich des gesamten parkraumbewirtschafteten Gebiets. Der RH kritisierte, 
dass für die Stadt Wien – bis zur Einführung eines eigenen Delikt–Codes für das 
Anwohnerparken im Jahr 2015 – keine Auswertungsmöglichkeiten in diesem Be-
reich bestanden. Er wiederholte seine Empfehlung in TZ 24, wonach eine Auswer-
tungsmöglichkeit nach einzelnen Delikt–Codes geschaffen werden sollte.

Ferner verwies der RH auf die Empfehlung in TZ 12, wonach – basierend auf den 
Ergebnissen des Pilotversuchs – gegebenenfalls die zusätzliche Kenntlichmachung 
der Anwohnerparkplätze in die Wege zu leiten wäre.

Einnahmen und Mittelverwendung

Einnahmen aus der Parkometerabgabe

Entwicklung der Höhe der Parkometerabgabe je halbe Stunde

26.1 Das Parkometergesetz 2006 ermächtigte die Gemeinde, für das Abstellen von 
mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen durch Verordnung die Entrichtung 
einer Abgabe vorzuschreiben. Die Parkometerabgabeverordnung79 legte fest, dass 
ab dem 1. März 2012 eine Abgabe in der Höhe von 1 EUR für jede halbe Stunde 
Abstellzeit zu entrichten war.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Entgelte für die Parkscheine (je 
halbe Stunde) dar.

Tabelle 18: Entwicklung der Parkscheingebühr

Wirksamkeit Entgelt für Parkscheine je ½ Stunde

in EUR

14. April 1975 0,15 (ATS 2,00)

12. Jänner 1981 0,30 (ATS 4,00)

1. April 1986 0,43 (ATS 6,00)

1. Jänner 2002 (Euro–Umstellung) 0,40 

1. September 2007 0,60

1. März 2012 1,00

Quelle: Stadt Wien

79  Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 51/2005 i.d.F. Nr. 52/2011
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Ab November 200780 waren entsprechend § 4a der Parkometerabgabeverordnung 
die Abgabenbeiträge durch einen Preisindex (VPI 2005) zu valorisieren. Eine Erhö-
hung – um volle 5 Cent81 – der Abgaben für jede halbe Stunde Abstellzeit war bei 
Erreichen des Schwellenwerts (mindestens 5 Cent) mit dem der Indexanpassung 
folgenden 1. Jänner durchzuführen. Zweck der Einführung war gemäß den Erläute-
rungen zur Verordnung die Berücksichtigung der inflationsbedingten Kostensteige-
rung, die Kostenwahrheit im Vergleich zu den privaten Stellplätzen und der beab-
sichtigte verkehrspolitische Lenkungseffekt.

Dementsprechend wäre eine Valorisierung der Parkometerabgabe erstmals mit 
1. Jänner 2012 – Erhöhung um 5 Cent auf 0,65 EUR je halbe Stunde – durchzufüh-
ren gewesen. Auf Beschluss des Wiener Gemeinderats82 wurde diese Valorisierung 
jedoch ausgesetzt und stattdessen eine Erhöhung der Parkometerabgabe um 
rd. 67 % auf 1 EUR je halbe Stunde mit Wirksamkeit vom 1. März 2012 beschlos-
sen. Begründet wurde dies mit dem steigenden Finanzbedarf für die von der 
Zweckwidmung der Parkometerabgabe erfassten Aufgaben (siehe TZ 29) unter Mit-
verfolgung des Ziels der Verminderung des Individualverkehrs zugunsten der öf-
fentlichen Verkehrsmittel.

Eine erneute Erhöhung der Parkometerabgabe wäre aufgrund der Entwicklung des 
VPI 2005 mit 1. Jänner 2016 durchzuführen gewesen, wurde jedoch durch Be-
schluss des Wiener Gemeinderats, wegen der Stärkung der Kaufkraft und Entlas-
tung der Haushalte, ausgesetzt.

26.2 Der RH hielt fest, dass die mit Wirksamkeit vom 1. März 2012 erfolgte Erhöhung 
der Parkometerabgabe um rd. 67 % auf 1 EUR je halbe Stunde deutlich über der 
vorgesehenen Valorisierung gemäß § 4a Parkometerabgabeverordnung von 
0,60 EUR auf 0,65 EUR je halbe Stunde lag. Dies trug zur Einnahmenerhöhung aus 
der zweckgewidmeten Parkometerabgabe bei (siehe TZ 28).

80 Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 47/2007 vom 22. November 2007

81 Teilbeträge von weniger als 3 Cent sind auf die vorigen 10 Cent abzurunden und Teilbeträge von weniger als 
8 Cent auf die vorigen 5 Cent abzurunden. Teilbeträge von mindestens 3 Cent sind auf die nächsten 5 Cent 
aufzurunden und Teilbeträge von mindestens 8 Cent auf die vorigen 10 Cent aufzurunden.

82 Ein Abgehen vom System der automatischen Erhöhung bzw. eine abweichende Festsetzung der Höhe der 
Angabe ist jederzeit durch Verordnung des Gemeinderats möglich.
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Entwicklung der pauschalierten Parkometerabgabe

27.1 Gemäß § 6 Parkometergesetz 2006 konnte die Gemeinde aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung und der Vereinheitlichung durch Verordnung Pauschalierungs-
richtlinien festlegen. Dies erfolgte in der Pauschalierungsverordnung, welche die 
Höhe und die Form der Abgabenentrichtung regelte. Die Pauschalierungsverord-
nung sah u.a. für folgende Fälle die Möglichkeit einer pauschalen Entrichtung vor:

 – Pauschale für Bewohnerinnen und Bewohner mit Hauptwohnsitz im jeweiligen 
Bezirk (umgangssprachlich als „Parkpickerl“ bezeichnet);

 – Pauschale für Betriebe;

 – Pauschale für Beschäftigte;

 – Tagespauschale für Servicetätigkeiten im Außendienst;

 – Tagespauschale für Kfz–Betriebe und Hotelgäste;

 – „Übrige Fälle“ (z.B. Jahrespauschale).

Die Höhe der Parkometerabgabe betrug bei pauschaler Entrichtung für Bewohne-
rinnen und Bewohner mit Hauptwohnsitz im parkraumbewirtschafteten Bezirk 
(Parkpickerl) seit 2012 für ein Jahr 120 EUR (für die Innenbezirke83 und den 15. Be-
zirk im Bereich der Stadthalle) bzw. 90 EUR (für die Außenbezirke84). Die jährlichen 
Entgelte für die Pauschalen der Betriebe, Beschäftigten und „Übrigen Fälle“ lagen 
zwischen 60 EUR und 2.544 EUR (siehe Tabelle C im Anhang).

Während sich die Preise für die Parkscheine und der Jahres–Pauschalsatz für die 
„Übrigen Pauschalierungen“ ab März 2012 um rd. 67 % erhöhten (Parkscheine von 
0,60 EUR auf 1 EUR und übrige Jahrespauschalen von 1.524 EUR auf 2.544 EUR), 
reduzierten sich die Kosten für die pauschale Entrichtung für Bewohnerinnen und 
Bewohner (Parkpickerl) und Betriebe (auf Basis des § 45 Abs. 2 StVO. 1960) um 
rd. 11 % (Reduktion um 15 EUR). Hauptgrund für diese Reduktion war die Erhal-
tung der Attraktivität der parkraumbewirtschafteten Bereiche als Wohngebiete, als 
Betriebsstandorte und für die Nahversorgung.

Die unterschiedliche Parkometerabgabe für die Parkpickerl in den Innen– und Au-
ßenbezirken begründete sich in der unterschiedlichen Geltungsdauer der Kurzpark-
zonen (siehe auch Tabelle 3).

83 1. bis 9. Bezirk und 20. Bezirk

84 12., 14., 15. (außerhalb der Stadthalle), 16. und 17. Bezirk
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27.2 Der RH hielt fest, dass im Jahr 2012 die Pauschalbeträge für die Anwohnerinnen 
und Anwohner sowie Betriebe (auf Basis des § 45 Abs. 2 der StVO. 1960) um 
rd. 11 % reduziert wurden, v.a. um die Attraktivität der parkraumbewirtschafteten 
Bereiche als Wohngebiete, als Betriebsstandorte und für die Nahversorgung zu er-
halten. Im Gegenzug wurden die „Übrigen Pauschalierungen“ analog der Erhöhung 
der Parkometerabgabe je halbe Stunde um rd. 67 % angehoben.

Entwicklung der Einnahmen

28.1 Die Einnahmen aus der Parkometerabgabe für die Jahre 2008 bis 2014 sind aus der 
nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Tabelle 19: Einnahmen aus der Parkometerabgabe

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Änderung 
2008/2014

Änderung 
2011/2014

in Mio. EUR in %
Pauschale Bewohnerinnen und 
Bewohner (Parkpickerl)

11,00 12,68 11,13 12,21 17,85 16,16 19,36 76,0 58,6

Pauschalierung  
Wirtschafts verkehr

0,48 1,93 1,89 2,14 3,64 5,01 5,91 1.136,3 175,5

„Übrige Pauschalierungen“ 3,98 4,74 4,47 5,76 3,36 2,53 1,61 -59,5 -72,1

Papier Parkscheine 37,87 33,53 31,45 28,65 41,40 41,49 41,09 8,5 43,4

Elektronische Parkscheine  
(m–parking)

11,79 14,63 17,52 20,18 29,99 37,11 34,09 189,1 68,9

Sonstige1 0,14 0,17 0,20 0,34 -0,752 0,03 0,00 – –

Summe Parkometerabgabe 65,25 67,67 66,66 69,29 95,48 102,32 102,02 56,34 47,2

Änderung zum Vorjahr

In absoluten Zahlen – 2,42 -1,01 2,63 26,19 6,84 -0,27

Prozentuelle Änderung – 3,7 % -1,5 % 3,9 % 37,8 % 7,2 % -0,3 %

Rundungsdifferenzen möglich
1 Alle übrigen Beträge, wie z.B. nicht korrekt gewidmete Beträge und Beträge für Abgabenvorschreibungen bei Dauerdelikten
2 In den Jahren 2012 und 2013 wurde eine hohe Anzahl der sonstigen Pauschalierungen gegen Rückerstattung der Abgabe für die ver-

bleibenden Zeiträume retourniert.

Quellen: Stadt Wien; RH

Die gestiegenen Einnahmen im Jahr 2012 um rd. 26,2 Mio. EUR begründeten sich 
einerseits in der Abgabenerhöhung mit März 2012 (von 0,60 EUR auf 1 EUR je 
halbe Stunde) und andererseits in der Ausweitung der gebührenpflichtigen Zonen85 
im Jahr 2012, wodurch sich auch die Gesamtanzahl der Pauschalierungen im Be-
reich der Bewohnerinnen und Bewohner (Anzahl der Parkpickerl) – von 73.253 im 

85 Die Parkraumbewirtschaftung in Wien wurde mit 1. Oktober 2012 auf Teile der Bezirke 12, 14, 15, 16 und 17 
ausgeweitet; die Kurzparkzonen im 14., 16. und 17. Bezirk wurden mit 1. Jänner 2013 erweitert (siehe Ab-
bildung 1).
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Jahr 2011 auf 125.244 im Jahr 2012 (siehe auch Tabelle A im Anhang) – und im 
Bereich des Wirtschaftsverkehrs erhöhten.

Der Rückgang bei den sonstigen Pauschalierungen seit dem Jahr 2012 war die Folge 
einer Tariferhöhung um rd. 67 % und der verstärkten Kontrollen der gesetzlich vorge-
schriebenen Anbringung der Parkuhr86. Der negative Betrag von rd. 750.000 EUR im 
Jahr 2012 resultierte aus einer hohen Zahl von Rückzahlungen für zurückgegebene 
Pauschalierungen und Parkpickerl87. In Summe erhöhten sich die Einnahmen seit dem 
Jahr 2011 von rd. 69,29 Mio. EUR um rd. 32,73 Mio. EUR auf rd. 102,02 Mio. EUR, 
was einer Steigerung von rd. 47,2 % entsprach.

28.2 Der RH hielt fest, dass sich die Einnahmen aus der Parkometerabgabe von 2011 
bis 2014 von rd. 69,29 Mio. EUR um rd. 32,73 Mio. EUR auf rd. 102,02 Mio. EUR er-
höhten, was einer Steigerung von rd. 47,2 % entsprach. Dies war im Wesentlichen auf 
die Ausweitung des parkraumbewirtschafteten Gebiets und die Abgabenerhöhung im 
Jahr 2012 zurückzuführen.

Zweckwidmung der Parkometerabgabe

Ermittlung des Nettoertrags

29.1 Gemäß § 7 Parkometerabgabeverordnung war der Nettoertrag der Parkometerab-
gabe für Maßnahmen zu verwenden, die der Erleichterung des innerstädtischen 
Verkehrs dienten (z.B. Bau von Garagen, Verbesserung von Einrichtungen des öf-
fentlichen Personennah– und Regionalverkehrs und Maßnahmen, die zu einer 
Funktionsaufteilung zwischen Individual– und Massenverkehr führten). Unter dem 
Nettoertrag der Parkometerabgabe war der um die Kosten der Kontrolleinrichtun-
gen (Personal– und Sachaufwand) verminderte Abgabenertrag zu verstehen. Für 
diese Geldmittel war eine Rücklage (siehe TZ 30) eingerichtet worden.

Der Nettoertrag der Parkometerabgabe entwickelte sich in den Jahren 2008 
bis 2014 wie folgt:

86 Die Bescheinigung berechtigte nicht zum unbefristeten Parken. Da die höchstzulässige Abstelldauer (1,5 bis 
maximal drei Stunden je nach Zone) eingehalten werden musste, war zusätzlich eine Parkscheibe als Kurz-
parknachweis anzubringen.

87 Durch die Verbilligung der Parkpickerl und der Pauschalierungen für die Wirtschaft im März 2012 kam bei 
jenen Fällen, bei denen Parkpickerl bzw. Pauschalierungen, die noch nach Februar 2012 gültig waren, nicht 
für eine weitere Laufzeit verlängert wurden, zu Rückzahlungen.
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Tabelle 20: Nettoertrag der Parkometerabgabe

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Änderung 
2008/2014

Änderung 
2011/2014

in Mio. EUR in %

Parkometerabgabe 65,25 67,67 66,66 69,29 95,48 102,32 102,02 56,3 47,2

Summe Ausgaben -11,69 -11,08 -11,80 -13,23 -26,72 -26,67 -31,24 167,1 136,1

Nettoertrag 53,56 56,59 54,86 56,06 68,77 75,65 70,78 32,2 26,3

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Stadt Wien; RH

Für die Berechnung der Ausgaben wurden in den Jahren 2008 bis 2014 unter-
schiedliche Positionen (siehe auch Tabelle B im Anhang) in Abzug gebracht.

So wurden beispielsweise die Kosten für m–parking (Handy–Parken) – laut Aus-
kunft der MA 6 „aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen“ – erst ab dem 
Jahr 2011 berücksichtigt. Für diesen Bereich wären aus dem Ansatz „Entgelt für die 
elektronische Parkraumbewirtschaftung“88 jeweils rd. 1,2 Mio. EUR und die anteili-
gen Kosten des Ansatzes „Geldverrechnungsspesen“89 zwischen rd. 260.000 EUR 
und rd. 380.000 EUR für die Jahre 2008 bis 2010 zu berücksichtigen gewesen.

Erst ab dem Jahr 2012 wurden zusätzlich Kosten der MA 6, der MA 65, der MA 67 
und der Magistratischen Bezirksämter bei der Ermittlung des Nettoertrags in Abzug 
gebracht.

Nach der Zusammenführung der beiden Überwachungskörper waren in den Jah-
ren 2012 bis 2014 Differenzen zwischen dem bei der Ermittlung des Nettoertrags 
berücksichtigten Personal– und Sachaufwand der Parkraumüberwachung und dem 
tatsächlichen Aufwand festzustellen.

88 Ansatz: 1/9200/728007

89 Ansatz: 1/9200/657000
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Tabelle 21:  Personal– und Sachaufwand der Kurzparkzonenüberwachung (2008 bis 2011) bzw. 
der Parkraumüberwachung (2012 bis 2014)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in Mio. EUR

Für die Berechnung des Nettoertrags berücksichtigte Aufwände

Sachaufwand KPZ 0,94 0,46 0,74 0,57 1,37 10,38 11,77

Personalaufwand KPZ 7,34 7,57 8,10 8,14 7,02

Summe 8,28 8,03 8,84 8,71 8,39 10,38 11,77

Vom RH ermittelte Aufwände

Gehaltskosten 6,18 6,34 6,77 6,82 6,29 9,72 10,74

Jahresnetzkarte 0,09 0,13 0,15 0,14 0,13 0,18 0,12

Verwaltungskostenbeitrag 1,07 1,10 1,18 1,18 1,88 2,20 2,42

Zwischensumme 1 7,34 7,57 8,10 8,14 8,30 12,10 13,28

Sachaufwand 0,94 0,46 0,74 0,57 0,67 0,62 0,63

Personal Digital Assistants1 1,34

Spinde1 0,17

Zwischensumme 2 0,94 0,46 0,74 0,57 2,18 0,62 0,63

Summe 8,28 8,03 8,84 8,71 10,48 12,72 13,91

Differenz 0 0 0 0 -2,09 -2,34 -2,14

Rundungsdifferenzen möglich

KPZ Kurzparkzonenüberwachung 
1 wurden auf einer anderen Kostenstelle (670–0005) verbucht

Quellen: Stadt Wien; RH

Weiters wurden die Kosten des Ansatzes „Geldverrechnungsspesen“ in den Jah-
ren 2012 bis 2014 zur Gänze und nicht nur die anteiligen Kosten für das Handy–Par-
ken berücksichtigt. Wie aus der Gegenüberstellung der tatsächlich berücksichtigten 
Kosten und der anzuwendenden Kosten der beiden Ansätze laut nachfolgender 
Tabelle zu entnehmen ist, wurden in den Jahren 2008 bis 2010 zu geringe und in 
den Jahren 2012 bis 2014 zu hohe Kosten berücksichtigt:
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Tabelle 22: Gegenüberstellung der Kosten für das Handy–Parken

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in Mio. EUR

Für die Berechnung der Ausgaben berücksichtige Beträge

m–parking 0,00 0,00 0,00 1,24 1,60 1,59 2,02

Geldverrechnungsspesen 0,00 0,00 0,00 0,43 0,83 0,95 1,27

Summe 0,00 0,00 0,00 1,67 2,43 2,54 3,29

Für die Berechnung der Ausgaben zu berücksichtigende Beträge

m–parking 1,15 1,18 1,17 1,24 1,60 1,59 2,02

Geldverrechnungsspesen 0,26 0,32 0,38 0,43 0,68 0,79 0,56

Summe 1,41 1,50 1,55 1,67 2,28 2,38 2,58

Differenz -1,41 -1,50 -1,55 0,00 0,15 0,16 0,71

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Stadt Wien; RH 

29.2 Der RH stellte kritisch fest, dass zum einen nicht alle Kosten der Kontrolleinrichtun-
gen bei der Ermittlung des Nettoertrags der Parkometerabgabe berücksichtigt wur-
den und zum anderen in den Jahren 2012 bis 2014 im Bereich der Geldverrech-
nungsspesen zu hohe Beträge abgezogen wurden.

Er empfahl der Stadt Wien, bei der Ermittlung des Nettoertrags, wie in der Parko-
meterabgabeverordnung vorgesehen, nur die Kosten der Kontrolleinrichtungen 
(Personal– und Sachaufwand) vollständig zu berücksichtigen.

29.3 Die Stadt Wien sagte die Umsetzung der Empfehlung zu.

Entwicklung der Sonderrücklage Parkometerabgabe und Ausgleichsabgabe nach dem Wiener 
Garagengesetz

30.1 Für die nicht verwendeten zweckgebundenen Einnahmen aus der Parkometerab-
gabe wurde die Sonderrücklage 7822 „Sonderrücklage Parkometerabgabe und 
Ausgleichsabgabe nach dem Wiener Garagengesetz“90 eingerichtet, die neben der 
Parkometerabgabe auch die Ausgleichsabgabe nach dem Wiener Garagengesetz 
200891 enthielt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage.

90 Die Bezeichnung der Sonderrücklage wurde ab dem Jahr 2013 auf „Wirtschaftsförderung“ geändert.

91 LGBl. Nr. 34/2009 i.d.g.F.
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Tabelle 23:  Entwicklung der Sonderrücklage Parkometerabgabe und Ausgleichsabgabe nach dem 
Wiener Garagengesetz (7822) 2008 bis 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in Mio. EUR

Stand per 1. Jänner des Jahres 83,86 113,94 126,92 135,67 130,51 46,17 0,65

Nettoerträge 55,82 58,92 57,17 59,23 73,76 78,85 74,80

davon

Ausgleichsabgabe 2,26 2,33 2,31 3,17 5,00 3,20 4,02

Parkometerabgabe 53,56 56,59 54,86 56,06 68,77 75,65 70,78

Darlehensrückführungen 5,63 1,59 5,69 2,68 6,27 9,93 9,47

Ausbezahlte Fördermittel -31,37 -47,54 -53,35 -67,07 -164,37 -195,98 -164,86

Unterjähriger Mehraufwand1 -0,77

Bedeckung aus dem allgemeinem Budget 61,68 80,44

Stand per 31. Dezember des Jahres 113,94 126,92 135,67 130,51 46,17 0,65 0,50

Rundungsdifferenzen möglich
1 für Sachaufwand der MA 67: 0,68 Mio. EUR; für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit: 0,08 Mio. EUR

Quellen: Stadt Wien; RH 

Die jährlich ausbezahlten Fördermittel lagen zwischen rd. 31,37 Mio. EUR im 
Jahr 2008 und rd. 195,98 Mio. EUR im Jahr 2013 (siehe auch TZ 31). Von 2008 
bis 2010 lagen die Nettoerträge über den ausbezahlten Fördermitteln, von 2011 
bis 2014 unter den ausbezahlten Fördermitteln. Die Rücklage reduzierte sich folg-
lich vom 31. Dezember 2010 von rd. 135,67 Mio. EUR auf rd. 0,50 Mio. EUR am 
31. Dezember 2014. In den Jahren 2013 und 2014 wurde ein Teil der Förderausga-
ben (im Jahr 2013 rd. 61,68 Mio. EUR und im Jahr 2014 rd. 80,44 Mio. EUR) aus 
dem allgemeinem Budget finanziert.

30.2 Der RH hielt fest, dass sich die Rücklage seit dem Jahr 2010 von rd. 135,67 Mio. EUR 
bis zum Jahr 2014 auf rd. 0,50 Mio. EUR stark reduzierte. Die vorhandenen Mittel 
der Rücklage einschließlich der Nettoerträge und der Darlehensrückführung reich-
ten zur Bedeckung der Fördermittel nicht mehr aus, die daher zum Teil aus dem 
allgemeinen Budget finanziert wurden.

Verwendung der Sonderrücklage Parkometerabgabe und Ausgleichsabgabe nach dem Wiener 
Garagengesetz

31.1 Die Parkometerabgabeverordnung sah vor, dass der Nettoertrag der Parkometerab-
gabe für Maßnahmen zu verwenden war, die der Erleichterung des innerstädti-
schen Verkehrs dienten. Darunter waren v.a. Maßnahmen zu verstehen, die den 
Bau von Garagen fördern, die der Verbesserung von Einrichtungen des öffentlichen 
Personennah– und Regionalverkehrs oder einer Funktionsaufteilung zwischen Indi-
vidual– und Massenverkehr dienen.
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Der Nettoertrag wurde im überprüften Zeitraum sowohl für Garagenprojekte als 
auch zur Förderung des öffentlichen Verkehrs verwendet. Die nachfolgende Tabelle 
stellt die in den Jahren 2008 bis 2014 getätigten Förderausgaben dar.

Tabelle 24: Förderausgaben 2008 bis 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Summe

in Mio. EUR

Garagenprojekte 11,11 28,62 24,61 2,91 14,11 25,16 7,90 114,41

Anteil an Gesamtausgaben 35,4 % 60,2 % 46,1 % 4,3 % 8,6 % 12,8 % 4,8 %

davon

Ausgleichsabgabe 2,27 2,33 2,39 2,91 5,00 3,20 4,02 22,11

Parkometerabgabe 8,84 26,29 22,22 0 9,11 21,96 3,88 92,30

Förderung öffentlicher Verkehr 20,26 18,91 28,73 64,16 150,26 170,81 156,94 610,06

Anteil an Gesamtausgaben 64,6 % 39,8 % 53,8 % 95,7 % 91,4 % 87,2 % 95,2 %

davon

Ausgleichsabgabe 0 0 0 0,27 0 0 0 0,27

Parkometerabgabe 20,26 18,91 28,73 63,89 150,26 170,81 156,94 609,80

Diverses 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,07

Anteil an Gesamtausgaben 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Förderausgaben gesamt 31,37 47,54 53,35 67,07 164,37 195,98 164,86 724,54

Anteil an Gesamtausgaben 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Stadt Wien; RH

 

Während die Förderausgaben für Garagenprojekte in den Jahren 2008 bis 2010 
zwischen rd. 35 % und rd. 60 % lagen, reduzierten sich diese in den darauffolgen-
den Jahren bis auf knapp 4 % der gesamten Fördermittel. Die Förderausgaben für 
den öffentlichen Verkehr lagen zwischen rd. 40 % im Jahr 2009 und rd. 96 % im 
Jahr 2011. Die Positionen mit den höchsten Fördersummen waren die Tarifreform 
(von 2012 bis 2014 rd. 164,80 Mio. EUR), die Anschaffung von U–Bahn–Wägen 
(2011 bis 2014 rd. 153,90 Mio. EUR) und die Errichtung des Hauptbahnhofs 
(2008 bis 2014 rd. 76,10 Mio. EUR).

31.2 Der RH hielt fest, dass die Einnahmen aus der Parkometerabgabe im überprüften 
Zeitraum (2008 bis 2014) den Bestimmungen des § 7 Parkometerabgabeverord-
nung entsprechend verwendet wurden. Der Garagenbau wurde mit Mitteln aus der 
Parkometerabgabe und der Ausgleichsabgabe in der Höhe von rd. 114,41 Mio. EUR 
gefördert; der öffentliche Verkehr in der Höhe von rd. 610,06 Mio. EUR. Der Anteil 
zur Förderung des öffentlichen Verkehrs stieg nach 2010 (rd. 54 %) bis 2014 
(rd. 95 %) deutlich.
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Strafgelder

Einnahmen

32.1 (1) Strafgelder wurden entweder aufgrund von Übertretungen des Parkometerge-
setzes (Kurzparkzonenüberwachung) oder aufgrund von Übertretungen der Stra-
ßenverkehrsordnung (ruhender Verkehr) vorgeschrieben.

Die Verwendung der Einnahmen aus den Strafen war zweckgebunden. Geldstrafen, 
die aufgrund von Übertretungen des Parkometergesetzes vorgeschrieben wurden, 
flossen gemäß § 15 Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. I Nr. 194/1999 i.d.g.F., dem 
Land für Zwecke der Sozialhilfe zu. Geldstrafen, die aufgrund von Übertretungen 
der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben wurden, waren nach Abzug verschie-
dener Kosten (z.B. Kosten für die Parkraumüberwachungsgruppe bzw. für das Tätig-
werden von Exekutivbediensteten) an den Straßenerhalter zu übermitteln.

(2) Gemäß § 4 Parkometergesetz 2006 war die Hinterziehung oder fahrlässige Ver-
kürzung der Parkometerabgabe als Verwaltungsübertretung mit Geldstrafen bis zu 
365 EUR zu bestrafen. Für Übertretungen, die mittels einer Organstrafverfügung 
verhängt wurden, wurde eine Geldstrafe von 36 EUR (ab 1. Mai 2012; davor 
21 EUR) vorgeschrieben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Strafeinnahmen in den Jah-
ren 2008 bis 2014.

Tabelle 25: Strafeinnahmen der Jahre 2008 bis 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Änderung 
2008/2014

in Mio. EUR in %

Strafeinnahmen

Parkometerabgabe 31,63 31,41 33,02 34,76 31,68 58,59 64,95 105,4

Ruhender Verkehr 12,24 12,19 13,78 15,71 16,93 19,49 19,97 63,1

Strafeinnahmen gesamt 43,87 43,60 46,81 50,48 48,61 78,08 84,92 93,6

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: Stadt Wien; RH

Im Jahr 2014 betrugen die Strafeinnahmen hinsichtlich der Parkometerabgabe 
rd. 64,95 Mio. EUR bzw. rd. 63,7 % der Einnahmen aus der Entrichtung der Parko-
meterabgabe in der Höhe von rd. 102,02 Mio. EUR (siehe auch Tabelle 20).
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32.2 Der RH hielt fest, dass die Strafeinnahmen hinsichtlich der Parkometerabgabe von 
rd. 31,63 Mio. EUR im Jahr 2008 auf rd. 64,95 Mio. EUR im Jahr 2014 bzw. um 
rd. 105 % stiegen. Während sich die Anzahl der Beanstandungen in diesem Zeit-
raum von rd. 1,14 Mio. auf rd. 1,28 Mio. um rd. 12,5 % erhöhte (siehe auch TZ 24), 
erfolgte im gleichen Zeitraum eine Erhöhung der Geldstrafe für Übertretungen, die 
mittels einer Organstrafverfügung verhängt wurden, von 21 EUR auf 36 EUR, somit 
um rd. 71,4 %. Diese Erhöhung der Strafgelder im Jahr 2012 kompensierte auch 
annähernd den Rückgang der Beanstandungen im Jahr 2012 um rd. 21,7 %.

Im Jahr 2014 betrugen die Strafeinnahmen hinsichtlich der Parkometerabgabe 
rd. 64,95 Mio. EUR bzw. rd. 63,7 % der Einnahmen aus der Entrichtung der Parko-
meterabgabe in der Höhe von rd. 102,02 Mio. EUR. Insgesamt stiegen die Einnah-
men und Strafeinnahmen aus der Parkometerabgabe von rd. 96,88 Mio. EUR im 
Jahr 2008 auf rd. 166,97 Mio. EUR im Jahr 2014, somit um 72,3 %.
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Schlussempfehlungen

33 Zusammenfassend hob der RH nachfolgende Empfehlungen hervor:

Stadt Wien

(1) Bei künftigen Erweiterungen der parkraumbewirtschafteten Gebiete sollte 
ein angemessener Zeitraum für Planungen, Abstimmungen und Ausschrei-
bungen vorgesehen werden. (TZ 4)

(2) Die Abgrenzung von Bewirtschaftungsgebieten wäre nachvollziehbar unter 
Berücksichtigung absehbarer Verlagerungseffekte durchzuführen, um zu-
sätzliche Kosten durch nachträgliche Änderungen zu vermeiden. (TZ 5)

(3) Die Berechtigungszonen wären unter Berücksichtigung einheitlicher Kriteri-
en abzugrenzen. (TZ 6)

(4) Es sollten messbare Erfolgsmaßstäbe zur Überprüfung der Zielerreichung bei 
der Schaffung ausreichender Stellplätze für die Wohnbevölkerung und die 
ansässigen Betriebe festgelegt werden. (TZ 7)

(5) Hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl der Einpendlerinnen und Einpendler 
sollten die angestrebte Entwicklungsrichtung und realistische Zielwerte de-
finiert werden. (TZ 7)

(6) Die Daten über die Auslastung der Park & Ride–Anlagen in Wien sollten jähr-
lich aktualisiert werden, die jeweils aktualisierten Daten der Länder Burgen-
land und Niederösterreich sollten eingeholt werden. (TZ 7)

(7) Daten über die Auslastung der Wohnsammelgaragen und gewerblichen Ga-
ragen (in Kooperation mit der Wirtschaftskammer) sollten erhoben werden. 
(TZ 7)

(8) Die Arbeiten zum Aufbau eines Datenverbunds Mobilität sowie verbesserte 
Kooperationen (z.B. mit der Wirtschaft und benachbarten Bundesländern) 
sollten vorangetrieben werden. (TZ 7)

(9) Zur Sicherstellung der Zielerreichung im Zusammenhang mit dem Garagen-
bau sollten die geplanten Maßnahmen zügig umgesetzt werden. (TZ 10)

(10) Zur Bestimmung der Auslastung von Stellplätzen im Zusammenhang mit der 
Verordnung von Anwohnerparkplätzen sollte eine Methode festgelegt wer-
den. (TZ 12)
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(11) Basierend auf den Ergebnissen des Pilotversuchs wäre gegebenenfalls die 
zusätzliche Kenntlichmachung der Anwohnerparkplätze in die Wege zu lei-
ten. (TZ 12, TZ 25)

(12) Sollte die Stadt Wien eine Forcierung des klassischen Carsharings anstreben, 
wären Maßnahmen zur Attraktivierung der Standplätze in Erwägung zu zie-
hen. (TZ 13)

(13) Der Zeitraum zwischen der Kundmachung der Anwohnerparkplätze und deren 
Darstellung auf der Website sollte möglichst kurz gehalten werden. (TZ 14)

(14) Die Aufstellung von Verkehrszeichen bei sachlich, räumlich und zeitlich zusam-
menhängenden Projekten, die über wiederkehrende kleinere Adaptierungs– 
und Erhaltungsarbeiten hinausgehen (z.B. zukünftige flächige Erweiterungen 
der Parkraumbewirtschaftung), sollte nicht auf Basis von Rahmenverträgen 
abgewickelt, sondern diese Leistung gesondert ausgeschrieben werden, um 
Mengenvorteile zu lukrieren. (TZ 17)

(15) Es sollte eine Auswertungsmöglichkeit nach den einzelnen Delikt–Codes 
eingerichtet werden. Die Auswertungsergebnisse der vorhandenen Daten 
könnten zur strategischen Steuerung verwendet werden. (TZ 24, TZ 25)

(16) Bei der Ermittlung des Nettoertrags der Parkometerabgabe wären, wie in 
der Parkometerabgabeverordnung vorgesehen, nur die Kosten der Kontroll-
einrichtungen (Personal– und Sachaufwand) vollständig zu berücksichtigen. 
(TZ 29)

Stadt Wien und Landespolizeidirektion Wien

(17) Die Erhebungsmethode für die halbjährlich stattfindenden Stichprobenerhe-
bungen zur Stellplatzauslastung und zum Anteil ordnungswidrig abgestellter 
Fahrzeuge sollte unter Einbeziehung weiterer, mit Verkehrsplanungen be-
fasster Magistratsabteilungen (z.B. MA 18, MA 46) optimiert werden, um 
langfristig repräsentative Ergebnisse zu erhalten. (TZ 11)

(18) Im Rahmen des Koordinationsgremiums sollte eine schriftliche Vereinbarung 
erarbeitet werden, welche die Überstundenleistung der Organe der Park-
raumüberwachungsgruppe im Bereich der polizeilichen Unterstützungsleis-
tung regelt. (TZ 21)

(19) Der Rückgang des Anteils der Frauen im Bereich der Parkraumüberwachung 
wäre zu analysieren und gegebenenfalls wären entsprechende Maßnahmen 
zur Steigerung des Frauenanteils zu treffen. (TZ 23)
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(20) Der Zusammenlegungsprozess der beiden Überwachungskörper sollte in 
Hinblick auf allfällige weitere Verwaltungsreformmaßnahmen mit organisa-
torischem Zusammenlegungscharakter evaluiert werden. (TZ 24)

BMI

(21) Anträgen an den Ministerrat zur positiven Beschlussfassung betreffend die 
Aufgabenverlagerung von einem Land auf den Bund sollte erst nach Ab-
schluss einer Art. 15a B–VG Vereinbarung zwischen der Bundesregierung 
und dem Land mit konkreten Zielen sowie finanziellen und organisatori-
schen Festlegungen zugestimmt werden. (TZ 2)
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Anhang:  Tabellen

Tabelle A: Entwicklung der pauschalen Parkometerabgabe (Parkpickerl) nach Bezirken

Wiener Gemeindebezirk 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anzahl

1. Bezirk 3.491 3.230 3.392 3.407 3.464 3.449 3.548

2. Bezirk 12.991 13.529 12.363 12.904 13.176 13.554 13.298

3. Bezirk 13.086 13.464 12.511 12.879 13.014 13.872 13.737

4. Bezirk 4.925 5.222 4.943 5.162 4.979 5.050 4.977

5. Bezirk 7.329 7.554 7.332 7.554 7.829 7.802 7.986

6. Bezirk 4.146 3.907 3.620 4.019 3.984 3.975 3.911

7. Bezirk 3.728 3.387 3.233 3.372 3.436 3.389 3.426

8. Bezirk 2.935 2.826 2.928 2.969 3.075 3.093 2.992

9. Bezirk 6.397 6.268 6.027 5.997 6.269 6.169 6.255

12. Bezirk 0 0 0 0 11.452 9.137 11.298

14. Bezirk 7 11 7 10 11.141 12.011 13.098

15. Bezirk 2.694 4.249 2.705 4.025 9.506 10.193 10.808

16. Bezirk 72 138 85 130 15.219 13.692 15.253

17. Bezirk 0 0 0 0 7.929 7.356 8.117

20. Bezirk 10.861 10.851 10.440 10.825 10.771 11.211 11.074

Gesamt 72.662 74.636 69.586 73.253 125.244 123.953 129.778

Quelle: Stadt Wien
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Tabelle B: Ausgaben der Jahre 2008 bis 2014 für die Berechnung des Nettoertrags

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in Mio. EUR

Drucksorten 0,19 0,16 0,16 0,18 0,17 0,16 0,14

Verschleißprovision1 3,06 2,69 2,56 2,41 3,35 3,18 3,18

Einzahlungsspesen 0,16 0,20 0,24 0,26 0,19 0,28 0,25

Entgelt für elektronische Parkraumbewirtschaftung – – – 1,24 1,60 1,59 2,02

Geldverrechnungsspesen m–parking – – – 0,43 0,83 0,95 1,27

Sachaufwand KPZ 0,94 0,46 0,74 0,57 1,37 10,38 11,77

Personalaufwand KPZ 7,34 7,57 8,10 8,14 7,02

MA 65 (Parkraumbewirtschaftung) – – – – 1,07 1,53 1,57

MA 6 – – – – 1,00 1,20 2,00

zusätzlich MA 67 – – – – 8,14 5,91 7,29

Personal Pickerlausgabe (alt); MBÄ´s – – – – 0,78

Personal Pickerlausgabe (neu) – – – – 1,19 1,48 1,75

Summe Ausgaben 11,69 11,08 11,80 13,23 26,72 26,67 31,24

Rundungsdifferenzen möglich
1 Provisionen für den Vertrieb von Parkscheinen (Wiener Linien, Trafiken)

KPZ Kurzparkzonenüberwachung
MA Magistratsabteilung
MBÄ Magistratische Bezirksämter

Quellen: Stadt Wien; RH 
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Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung Wien

Tabelle C: Entwicklung der Pauschalierungen

Tarif gültig ab
01.07.1993

01.08.1995
01.01.2002

1
01.09.2007

01.03.2012
01.10.2012

Pauschalierungs
verordnung

G
rundlage 

StVO
 1960

Begünstigte
G

eltungsbereich
Zeitraum

Zone
in EU

R

§ 2 Abs. 1 lit. a
§ 45 (4)

Bew
ohnerinnen und Bew

ohner m
it 

H
auptw

ohnsitz im
 jew

eiligen Bezirk 
(Parkpickerl)

Ein verordnetes  G
ebiet 

(eigener W
ohnbezirk)

pro Jahr
Innenbezirke

2 und  
15. Bezirk – Stadthalle

95,93

(ATS 1.320)

95,93

(ATS 1.320)

95,80
135,00

120,00
120,00

Außenbezirke
3 5

–
–

–
60,604

60,604
90,005

§ 2 Abs. 1 lit. b
Z 1

§ 45 (2) 
Vorliegen eines persönlichen oder 
w

irtschaft
lichen Interesses oder 

D
urchführung der Aufgaben nicht 

oder nur m
it besonderen Erschw

er-
nissen m

öglich (z.B. Betriebe und 
Beschäft

igte)

Ein verordnetes  G
ebiet

pro Jahr
Innenbezirke

2 und  
15. Bezirk – Stadthalle

95,93

(ATS 1.320)

95,93

(ATS 1.320)

95,80
135,00

120,00
120,00

Außenbezirke
3 5

–
–

–
–

–
90,00

Z 2
Ein oder m

ehrere ver-
ordnete G

ebiete
pro Jahr

Innenbezirke
2 und  

15. Bezirk – Stadthalle
–

218,02

(ATS 3.000)

218,00
279,60

249,00
249,00

Außenbezirke
3 5

–
–

–
–

–
186,00 

Z 3
Für bestim

m
te Tage 

und/oder Bruchteile 
des täglichen G

ültig-
keitszeitraum

s

pro Jahr
–

–
–

60,60
60,60

60,00

§ 2 Abs. 1 lit. c
Z 1

§ 45 (4a) 
Antragsteller lt. Personenkreisver-
ordnung (Art. II – Betriebe; Art. III – 
Beschäft

igte)

Ein verordnetes  G
ebiet 

(Art. II, erstes Fahrzeug)
pro Jahr

–
–

–
60,60

60,60
60,00

Z 2
Ein verordnetes  G

ebiet 
(Art. II, jedes w

eitere 
Fahrzeug)

pro Jahr
–

–
–

138,00
138,00

138,00

Z 3
Ein verordnetes  G

ebiet 
(Art. III)

pro Jahr
–

–
–

60,60
60,60

60,00

§ 2 Abs. 1 lit. 
d6

§ 45 (2) 
N

achgew
iesene Servicetätigkeit im

 
Außendienst

In allen Kurzpark zonen 
in W

ien m
it Ausnahm

e 
der auf der Bew

illigung 
angeführten Straßen 
oder Bezirken

pro Tag
–

3,63

(ATS 50)

3,60
4,60

4,10
4,10

§ 2 Abs. 1 lit. 
e7

§ 45 (2) 
H

otelgäste sow
ie Kundinnen und 

Kunden von G
ew

erbebetrieben, die 
D

ienstleistungen an Kfz verrichten

Ein verordnetes  G
ebiet

pro Tag
–

3,63

(ATS 50)

3,60
4,60

4,10
4,10

§ 2 Abs. 1 lit. f
Alle übrigen Fälle 

G
esam

tes W
iener G

e-
m

eindegebiet m
it Ein-

haltung der m
axim

alen 
Abstelldauer (zw

ei oder 
drei Stunden)

pro Jahr
1.017,42

(ATS 14.000)

1.017,42

(ATS 14.000)

1.017,00
1.524,00

2.544,00
2.544,00

1 
Euro–U

m
stellung

2 
1. bis 9. Bezirk und 20. Bezirk

3 
12., 14., 15. (außerhalb Stadthalle), 16. und 17. Bezirk; G

eltungsbeginn der Kurzparkzone ab 18:00 bzw
. bei einer G

eltungsdauer der Kurzparkzone von nicht m
ehr als zehn Stunden an fünf Tagen pro W

oche (ab 1. O
ktober 2012)

4 
Bei G

eltungsbeginn der Kurzparkzone ab 18:00 U
hr

5 
Bei einer G

eltungsdauer der Kurzparkzone von nicht m
ehr als zehn Stunden an fünf Tagen pro W

oche
6 

G
ültigkeit in allen Kurzparkzonen in W

ien m
it Ausnahm

e der auf der Ausnahm
ebew

illigung angeführten Straßen oder Bezirke
7 

G
ültigkeit auf ein verordnetes G

ebiet bescheidm
äßig eingeschränkt

Kfz Kraft
fahrzeuge

Q
uelle: Stadt W

ien
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Wien, im April 2017 
Die Präsidentin: 
Dr. Margit Kraker
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